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Einleitung.

Enraachsen hatte einmal die AuBsieht gehabt die ftthrende

Macht im Dentsehen Reiche za werden, doch am Ansgange

des 18. Jahrhunderts lag das weit zurück und nur Titel ver-

mochten die Erinnerung daran lestzulialten. Den letzten Stöfs

hatte der sächsischen Macht der Hubertusbin-ger Friede ge-

geben, der, indem er Friedrichs Siege imd Erobenm^en be-

stätigte, Freulsen endgiltig zum führenden Staat in Nord-

deutschland erhob. Saclisen aber war damit für immer zu

der Stellung eines deutschen Mittelstaates h^nibgedrückt^ der

mit der Fähigkeit grdiherer politischer Machtent£ftltung auch

die selbständige politische Bedeutung verloren hatte. Ein

Staat Yon mittlerer GrOfee, mit einer yerhältnismärsig geringen

Heeresmacht und fast ohne natürlichen Grenzschutz, konnte

es inmitten der deutschen Groismächte keine ausschlaggebende

Rolle mehr spielen. Immerhin besafs es Bedeutung genug,

um als Bundesgenosse geschätzt zu sein. Preufsen wie Ost-

reich mufsten Wert darauf legen zur Erhöhung ihres Ein-

flusses im Beiche der Gefolgschaft Sachsens sich zu ver-

sichern. Aber eben diese Lage zwischen den Nebenbuhlern

brachte dem Lande Ge&hr. Leicht konnte es wie im sieben-

jährigen Kriege der Schauplatz des Kampfes werden.

Neutralität schützte davor und Neutralität war darum

der eine Ausgangspunkt der Politik Friedricli Augusts. Mit

diesem Systeme, davS zugleicli den Neigungen seiner friedlichen

Natur entsprach, meinte er das Wol seines Landes am besten

zu wahren. Schon die sächsische Politik der letzten Jahr-

zehnte hatte eine möglichst neutrale Stellung zwischen Ost-

reich und Preuisen einzunehmen gesucht Als sich aber

Friedrich August bei dem bairischen Erbfolgestreite wie bei

dem Fflrstenbunde dem preuisisehen Systeme anschlofs, ge-

Blbl. d. B&eht. Geteb. 1. S: Wdeker, Die Haltung EumcliMiw. 1
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2 Einleitimg.

schah es nur mit Widerwillen, denn er liatte den Ehrgeiz

eine selbständige Haltung zn bewahren.

Gegen etwa mögliche Übergriffe der dentechen Vonnftchte

meinte er wie die ftbrigen Mittel- nnd Kleinstaaten des Beiches

einen Schutz in der deutschen Reichsverfassung zu finden.

Er handelte deshalb vor allem als Reiclisstand. Ängstlich

suchte er seinen Pflichten dem Reiche gegenüber nachzu-

kommen. Ging dies Streben an erster Stelle aus seinem Pflicht-

gefühle hervor, so war es zugleich von dem Wunsche ge-

leitet Konflikten aus dem Wege sn gehen. Innerhalb des

Bahmens der Beichsyerfassung waren ihm die Baihnen der

Politik gewiesen und gro&e AuiS^fthen nicht zn erwarten. Die

ganze kleinstaatliche Buhe und Beschaulichkeit des Deutsch-

lands jener Zeit spiegelt sich in dieser Politik, üm so

schlimmer, dafs gerade Friedrich August der Gerechte sich

den gröfsteu Umwälzungen und dem gewaltsamsten Neuerer

gegenüber sah. Denn für ilm. in dessen Augen geschriebene

und althergebrachte Rechte gröisere Bedeutung hatten als

die tatsächlichen Machtverhältnisse, hatte die Reichsverfassung

einen doppelten Wert Gewährte sie doch die Möglichkeit

die Erinnerung an die Bedeutung Mherer Zeiten wach zn

halten. Eursachsen hatte den Vorrang vor Eurbrandenburg,

der Reichsvikar nnd Erzmarschall nahm dem Brandenburger

Kurfürsten gegenüber eine andere, erhabenere Stellung ein

als Sachsens Kurfürst zum Könige von Preufsen. So war denn

eine feste Anliänglichkeit an das Reich, ein „starrer Reichs-

konstitutionalismus", der zweite Grundsatz, auf dem der Kur-

fürst seine Politik aufbaute. Als Beidisstand konnte ihm

Sachsen mächtig genug erscheinen seine selbstSadige Stellung

zu behaupten. Von diesem Standpunkte aus ist seine Politik

zn verstehen, gemessen an den Verhältnissen seiner wirklichen

Macht ist sie Selbstüberhebung.

Galt es einmal zwischen Ostreich und Preufsen zu

wählen, so war in allen Fällen, in denen der Kaiser das

Reichsrecht vertrat, der Anschlufs an Ostreich von vornherein

durch den Grundsatz der Reichstreue geboten, handelte es

sich um die Verfolgung des eigenen Vorteils, so wiesen die

ErÜAhrungen der letzten Zeit auf ein Zusammengehen mit

PreuDsen.
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fiiiileitangf. 3

Neatrafit&t und Beichstreae bildeten die miTerrfickbareii

Angelpunkte der Politik Friedrieli Angasts, immer und immer

kehren sie in den Instruktionen und Weisungen für die säch-

sischen Gesandten wieder. Der Reichskrieg gegen Frank-

reich von 1792 stellte den Kurfürsten vor die Frage, welchem

Grundsatz er folgen wollte. Eine Gefahr für die sächsischen

Lande, die die Neutralität wünschenswert gemacht hätte, war

nicht zu befürchten. So nahm der Kurfürst am Kriege teil

nnd kam seiner Pflicht als Beiehsstand nach, indem er zom
Beiehsheere die pilichtm&finge Tmppenzahl stellte, ja sie so-

gar ftberschritt^). Die sftcbsiscben Troppen waren dem prenfsi-

sehen Heere zugeteilt, da es so der Kreisordnung entsprach,

und auf eine politische Gefolgschaft ist aus dieser Waifen-

gemeinschaft nicht zu schliefsen. Allerdings bildet die Zu-

gehörigkeit Preufsens wie Sachsens zum obersächsischen Kreise

ein Band, das den Anschluls Friedrich Augusts an Preufsens

Politik zum mindesten gefordert hat Als Beichsstand handelte

er anchy als er nach dem Baseler Frieden, trotzdem er den

Frieden wünschte nnd beim Beicbstage sich eifrig ßbr den

BdehsMeden yerwandt hatte*), den Beitritt znr Nentralität

verschmälite, seine Truppen von den preufsischen trennte und

beim Reichsheere beliefs. Aber die Gefalir, die bald seine

eigenen Lande bedrohte, bestimmte ihn seine Truppen zum

Schatze der Heimat zurückzurufen. Vielleicht hat auch der

Miserfolg seiner Yersuche den Kaiser zum Abschlag des

Beichsfriedens zn yeranlassen eine Entfremdung von der

Sache des Beiches herbeigef&brt, jedeniklls löste sidi Enr-

Sachsen 1796, dem Beispiele Prenlkens folgend, vom Beichs-

kriege los. Der am 13. Ang^nst zn Erlangen geschlossene

Waffenstillstand hat zunächst nur die Sicherung Sachsens

zum Zwecke, der Beitritt zur norddeutschen Neutralität, der

am 22. November 1796 erfolgte, will nichts anderes, hat aber

eine weitergehende Bedeutung.

Berichte des französischen Gesandten in Berlin, Caillard,

zeigen, welchen Wert man dort darauf legte Sachsen zu ge-

^) Paul Hassel, Das Verhältnis Kursaclisens zu den Präliminarien

des Baseler Friedens 1794/95. Neues Archiv fär sächsische Geschichte

XU (1891), 208.

•) Hassel 227/8. 244.

l*
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4 EinleitiiDg.

Winnen. Es handelte sich darnm den Kaiser nicht nur einer

nicht nnbedentenden militärischen Untersttttzong zn beranhen,

sondern ihm im Eeiehstage den wichtigsten Anh&nger za

entziehen, nm so mit Hilfe der Stimmen aller durch die

Demarkationslinie gedeckten Fürsten den Refehsfrieden zn

erzwingen*). Aufserdem aber lioftte man, dafs Kursachsen,

wenn es seineu Frieden mit Frankreich dem Berliner Hofe

zu danken hatte, nunmehr endgiltif^ die Sache Ostreichs ver-

lassen und sich uabediugt Preuisen anschliefsen werde-).

Jetzt verwandte sich die preufsische Diplomatie eifrig

fftr die AngUedernng Sadisens*) nnd der Erfolg schien die

Erfüllung anch der ferneren Wünsche zu yerheilken. Es

>) Caillard setste es durch, dafs daa Durektoiimn nicht nur die nr-

eprfinglich gestellte Forderung dner Eriegsentschftdigong fiülen liels,

sondern anch darauf versichtete, dafs die Verhandlungen in Paris geführt

wurden. Bonnefons» Un aUi^ de NapoUon. Fr^d^ric Auguste (1902),

S. 64—69.

Über die Haltung ProufsenR o-ilit Anfschluls dor Bericht Caillards,

Berlin 17. Sept. 1796 bei Bailleu, rreui'aen und Frankreich von 1795 bi.s

1807 I, 444 f!". ,n entre egaloinent dans les vues du I)irectoire que la Prusse,

par le moycn de laqiiolle il comptc operer «es grandü cbangoments en Alle-

mague, atquiere dans l'Empire une influence, devant liwiuelle disparaisse

entierement celle de rAutriche. Un des moyen» les plus puifisants est

que la Saace Ini soit redevahle de la paix, dont eile jonira, lorsqne son

anangement sera condn avec le Bireotoire; alors sera termin^e pour

toiqours cette ind^eision qui jnsqu*ä präsent avait donn6 an cabinet saxon

une politique ^uiToque, en le laissant perp^eUement flotter entre la

Prusse et TAntriche. Le gouvemement pm^ien sent trds bien ravantage

qui Ini en rostera. C'ost pour lui une raison de plus, pour dMrer
ardemmeni la conciliation de la Saze avec la Republiquey et vons ne
devez pas douter un instant de la sincorit^ de ses eflforts pour y parvenir."

^) Diesen Gedanken aus der allgemeinen norddeutschen Neutralität

Kapital fiir die Verstärkung des preufsischen Einflusses zu schlagen ver-

trat aui eifrigsten Hardenberg. Er hatt^^ als Unterhändler in Basel eben

aus diesem Grunde gegen das Sträuben der Franzosen die Deniarkations-

linie dvu'chgesetzt und hei der Ausdehnung drr Neutralität auf den ganzen

übersächsitichen Kreis sich ausdrücklich von der Rücksicht auf Kursachsen

leitm lassen. Ran]»f Dsaikwflrdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten von

Hardenberg bis sum Jahre 1806, I, 287. 294. 299.

') ,Le cabinet de Berlin noua lert dans cette oocasion loyalemmt

et de tous ses moyens.* Bericht Caillards t. 17. Sept. 1790. VgL anch

oben Anm. 1.
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Einleitung. 5

tauchte der Gedanke auf noch einen Schi-itt vorwärts zu

gehen. Caülard besprach mit Haugwitz den Plan eines Bünd-

nisses, das Preofsen mit Hessen nnd Sachsen schlieisen sollte,

nm sich sein Übergewicht in Norddentschland zu sichern, und

Haugwitz schien bereits zu glauben auf Sachsen rechnen zu

können

Aber hatte sicli Friedrich August durch seinen Beitritt

zur norddeutschen Neutralität wirklich unbedingt auf die Seite

Preufsens stellen wollen? Sicher lag dies durchaus nicht in

seiner Absicht Er trat der Neutralität bei, weil sein Land

bedroht war nnd er vom Reiche keinen genügenden Schutz

zu erwarten hatte. Deshalb liels er die Pflichten des Boichs-

Standes zurücktreten. Auch jetzt aber wollte er eine selbst-

ständige Politik treiben und zwischen Preufisen und Ostreich

eine unabhängige Stellung einnehmen. Das erkannte man
denn auch in Berlin und Caillavd selbst widerriet den Bündnis-

plan weiter zu verfolgen^.

Wenn Friedrich August eine selbständige Politik

beabsichtigte, so beweist doch gerade der Vertrag

vom 22. Nov. 1796, wie wenig sie möglich war. Tat-

sächlich hat der Beitritt zu Preu&ens Systeme Norddentsch-

land neutral zu erhalten für das nächste Jahrzehnt den engen

Anschluß der kursächsischen Politik an die preufeische nach

sich gezogen. Wollte man für Sachsen Sicherheit durch Neu-

tralität, so war sie eben nur an der Seite Preufsens zu er-

reichen.

Einige Jahre blieb das Verhältnis der beiden Staaten

ohne Störung. Aber durch die Verhandlungen über die Ent-

schädigung der im Frieden von Luneville betroffenen Fürsten

sahen sich der Dresdener nnd der Berliner Hof in scharfen

Gegensatz gebracht An nnd fär sich war Eursachsen ja

wenig betroffen — es verlor jede Aussicht auf Verwirklichung

seiner Ansprüche auf Jülich und Cleve — aber der Stöfs,

der die deutsche Reichsverlassung erschütterte, erregte den

Kurfürsten tief. Wie er in seinem liechtsgetühle ydion auf

dem Eastatter Kongresse dem Grundsätze der Säkularisation

>) Beridite CaiUards Tom 4. Oktober und 9. Desember 1796. Baülott

I, 447. 448.

*) Ebenda. Bericht vom 9. Bezember.
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6 Einleitung.

widersprodien hatte so verabscheute er ihn auch jetzt als

Yer&asnngBwidng*) und yerweigerte im Grunde dem ganzen

reTolnüonftren EntsehUdigiingswerke seine Zustimmung^. In

stummem Grolle mnfste ht den Dingen ihren Lauf lassen,

aber die Heftigkeit, mit der er es ablehnte darüber zu sprechen,

gab seiner Stimmung deutlichen Ausdruck*).

Darum mulste er sich von der entgegengesetzten Hal-

tung Preufsens verletzt fühlen. Zum Konflikte kam es in

der Erfurter Frage. Friedrich August lehnte es ab seine

Wunsche in die Verhandlungen der Reichsdeputation hinein-

zutragen, weil er sich damit auf den Standpunkt der Säku-

larisation gestellt hätte. Nicht einmal nach der Beendigung

des Hanptschlnsses, als sein Verlangen sicher keine weitere

Ausdehnung der Säkularisationen zur Folge haben konnte,

wollte er trotz des eifrigen Zuredens der Geheimen Räte

und des Archivrates Günther die Hilfe der vermittelnden

Mächte anrufen '^). Diese Wege galten ihm eben als gesetz-

widrig. In getrennter Verhandlung sollte EiM t durch einen

Vergleich von Frenfsen erworben werden. Wenn aber der

Kurfürst alle Besetzung säkularisirter Gebiete fUr unrecht

hielt, was hielÜB dann dies Ver&hren anders als einem andern

das Odium der Rechtsyerletzung tkberlassen, sich selbst aber

bei dem nachträglichen Erwerb fftr unyerantwortlich halten?

Die Sophistik dieser Politik ist unverkennbai-, aber sie wahrte

die Rechtsform.

Als im Jahre 1798 die Erfurter Frage zum ersten Male

aufgetaucht war, hatte Graf Haugwitz die Rechte Sachsens

auf Erfurt anerkannt und sogar die Zusichenmg gegeben

Sachsens Bewerbung zu unterstützen^. Auf dies Versprechen

baute man in Dresden fest, man erwartete sogar PreniSien

L. Häusser, Deutsche fu>schicht€ II*, 168. 184.

3) BVitz Friedrich, Politik Sachsens 1801—3 (1898) S. 76. III. 121.

Bor sächsische Gesandte f^lol>if,' verlangte noch am 14. Sept. 1802:

^Erhaltung der Verfassung, des Religionsstandes in, der Rechte und An-

sprüche Dritter an den Entschädigungslanden und besonders der Reichs-

konstitution in jeder Hinsicht.'' Friedrich 119.

*) Friedrich 121.

•) Friedrich 159.

«) Friedrich 77.
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Einleitung. 7

werde freiwillig das Land anbieten^). Um so gröüser war

dann die Empörung^ als nicht nur dies Anerbieten ausblieb,

sondern der Vergleich abgelehnt» schlielslich sogar das s&ch-

slsche Anrecht auf Erfiurt bestritten wnrde*). Am 6. März
1808 Qberreichte der s&chsische Gesandte in Berlin, Graf

Görtz, eine Note, die mit dem Bmche des bisherigen Frennd-

schaftsverhältuisses diolite^). Es blieb natürlich bei der

Drohung. Zu schwach den inneren Gegensatz kräftig zu

vertreten miifste sich die sächsische Politik mit der feier-

lichen Eechtsverwahrung begnügen. Sachsen war verurteilt

dem weitüberlegenen Nachbarstaate widerstandslos zu folgen.

Hier setzt nnn die vorliegende Arbeit ein. Ein an sich

fast bedeatongsloses Nachspiel der groülsen ümwälzong des

Hanptschlnsses ist es, das wir hier berQhren, wol der klein-

lichste und traurigste Akt in der Tragödie, die das unter-

gehende heilige Deutsche Reich durchlebte. Auch für Sachsen

ist es nur eine Episode von geringer Wichtigkeit. Aber

gerade sie zwang die Regierung Friedrich Augusts sich mit

all den politischen Kräften auseinander za setzen, die ent-

weder in der Vergangenheit fUr Sachsen maßgebend gewesen

waren oder die die Znknnft zum Fährer seines Herrschers

bestimmte. Die Möglichkeit angesichts eines überreichen

Materialee inmitten der widerstrebenden ftn&eren Einflttsse

das Spiel der Kräfte am Dresdener Hofe selbst zu beobachten

gibt vielleicht dem Versuche diesen kleinen Punkt in der

Geschichte Sachsens selbständig und in breiterer Ausfülirung

zu behandeln seine Berechtigung. Wenn wir es tun, aus

den Anschauungen heraas, für die eingehende Vorarbeiten

fOr die Geschichte des norddeutschen Beichsbandes von 1806

bestimmend gewesen sind, so war nicht allein die Notwendig-

keit znnftchst den Anschlnls an die Arbeit Friedrichs zu ge-

winnen daför mafegebend, sondern der Wunsch an einer

kleinen, abgeschlossenen Aufgabe die Kraft zu erproben. Vor-

angestellt ist dem Ganzen eine allgemeine Erörterung der

Streitfragen, um die es sich wie schon in frühereu Zeiten

^) FriedriGh 157.

) Fdedrich 165.

*) FHedrioh 166.

biyitizeü by Google



8 EinleiiuBg.

SO auch in dem uiisrer Betrachtung zugrunde liegenden letzten

Sturme auf die Eeichsritterschaft handelt. Erst durch diese

allgemeine Untersuchung wird es möglich die „Gerechtig*

keit" der sächfiischen Politik zu beurteilen. Die Zasammeii-

fusimg am fieginne der Arbeit schien aber schon deshalb

wünschenswert, um später breite rechtliche Anseinander-

setznngen sparen und Wiederholungen vermeiden zu können.

Der daran sich auschliefsende und in der Beilage mitgeteilte

Versuch genauere statistische Angaben über die Reichsritter-

schaft zu ermitteln entsprang dem Wunsche den Wert des

Streitobjektes kennen zu lernen.
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Erstes Kapitel.

Die aUgeraeine Lage der Beichsrittomhaft

und ihr TerkSltiiis zu den Beiehstlliideii am Ausgange

des 18. Jalirbunderts.

Die Verhandlungen der Reichsdeputation waren noch

nicht abgeschlossen, als das Vorgehen Baierns gegen die

reichBimmitielbare Bitterscliaft bereits neue Verwicklungen

befürchten lieTs. Dem suchte der Kaiser von Tomherein zu

begegnen. Noch innerhalb der Deputation^) erklärte der

kaiserliehe Beyollmftchtigte, dai^ der Kaiser dem Haupt-

Schlüsse zwar ziustiinme, aber nur „samt allen Abänderungen

und Zusätzen, welche sich aus der Konvention vom

26. Dezember 1802^) ergeben haben." Es handelte sich

dabei nicht so sehr um die Verteilung und Ordnung der

Virilstimmen als um die Bestätigung der reichsritterschaft-

lichen Bechte, zu deren Gunsten der Kaiser dem Haupt-

schlusse die sogenannte salvatorische Klausel^ beigefügt

wissen wollte. Indessen beachtete die Deputation die

Wünsche des Kaisers nicht ^) und erst am Beichstage &nden
sie eine bessere Aul'ualime.

Kursacliscn stand, da es keine reichsunraittelbaren Ritter

im Lande hatte, dem Konflikte ganz fern. Der Kurfürst

stellte sich deshalb, durch keine eigenen Interessen beein-

flu&t, unbedingt auf die Seite des bedrohten Beichsstandes.

Sitzung vom 29. Jan. 1803. Gaspari, Der Deputations -Kecefs

1 (1803), 298. Häusser, Deutsche Geschichte II*, 399.

) Vertrag Napoleon« mit dem Kaiser über die östreichische Ent-

schädigung, der den Kaiser zur Annahme des Hauptschlusses verpflichtete.

*) Die aalvatorifdie Slansd bestätigt die bestehenden Rechte und

verfügt, dalk das neue Gesetz daneben nur sabsidiftre Geltung haben solL

Schreder, Lehrbuch der deutschen Bechtsgeschichte 4. Aufl. (1902«) 8. 907.

*) Gutptai I, 814.
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10 Erstes KapiteL

DeoH sah er nicht hier die Reichsverfassung von neuem ge-

fährdet, die doch kaum erst den heftigsten Stürmen nur mit

Mtthe widerstanden hatte? Demgemft& wurde Globig, der

sftchsische Gesandte in B^gensbnrg, dnrch Reskript vom
28. Dezember 1802 angewiesen in seinem Yotom im Kur*

ftrstenrate ansdraddich die Bechte der Ritteraehaft m yer-

wahren. Gegen die vom Kaiser gewünschte Klausel zugunsten

der Ritterschaft stimmten im Kuifürstenrate nur Baiern und

Preiifsen, die liartnäckigsten Gegner der Ritterschaft. Da
auch der Reichsfürsteurat die Klausel genehmigte, wurde sie

in das Reichsgutachten vom 24. März aufgenommen. Ebenso

hob wieder die kaiserliche Ratifikation vom 27. April aus-

drücklich die Rechte der Reichsritterschaft hervor^). Kaiser

und Stande hatten somit dieses kleinste und hilfloseste

Glied des Reiches feierlich bestätigt und in Schutz ge-

nommen.

In der Tat war die Reichsritterschaft nach dem Unter-

gänge der meisten Reichsstädte, mit denen sie allenfalls

wetteifern konnte, das hilfloseste Gebild unter den viel-

gestaltigen Gliedern des Reiches. Ohne die Vertretung am
Reichstage zu besitzen, hatte sie, — „ein mit gewissen

Ordnungen und yielen Freiheiten versehenes versehlossenes

Korpus oder Gesellschaft**, wie sie Moser nennt*), — ihre

Reichsunmittelbarkeit zu behaupten gewufst. Aber das war

ihr nur im steten Kampfe mit den ReichsstÄnden gelungen.

Nur im südlichen und westlichen Deutschland kannte man

Uberhaupt diese merkwürdige Körperschaft. Hier hatten

sich die drei „Ritterkreise in Schwaben, Franken und am
Rheinstrome" gebildet, deren jeder sich in mehrere „Kan-

*),... so sphen S. Kaiserl. Maj. sich . . . vpranlafst dem eben ge-

nannten Rpichs'^'utacliton Ihre reichsoberhauptliche nonohmij^unp nntor

folg'onflon Bedin^''insst'n zu erteilen, dafs . . . die darin an^^'ct la^j-cno Ver-

wahrung der deutschen Heichsverfassung in allen übrigen nicht aus-

driioklich geändorten l'iinkton, wie solche für Kurfürsten und Stände des

lieiclies, wohin auch der deutsche Orden zu rechnen und die un-

mittelbare Reichsritterschaft mit eingeschlossen, bisher be>

standen ist, in wirkliche AmfUirung und Hanclhabiiiig übergehe.*

Gaqnri II, 842.

*) J. J. Moser, Von denen tenteehen Beichsatitaiden (1767) S. 1249.
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Die allgememe Lage der BeichaiiUeradiaft. 11

tone'* oder „Orte" mit eigener Verwaltung gliederte*), die

aber doch ein einheitlicheB Ganzes mit einem „Gfeneraldirek-

torinm*^ an der Spitze bildeten.

Ob der Ritterscbaft selbst in ihren Besitzungen die

Landeshoheit zukäme, war eine viel umstrittene Frage*),

unzweifelhaft aber besafs sie eine Reihe von Kechten, die

zum Begriflti der Landeshoheit gehörten. An erster Stelle

stand der Kebgionsbann, der jedem einzelnen Reichsritter

gebührte, während das Recht der Verwaltung und Besteue-

rung nnr bei der Bitterschaft als Korporation lag^. Die

niedere und vielfach aadi die hohe Gerichtsbarkeit kam,

ebenso wie die Polizeigewalt und der Jndenschntz den

Beichsrittem zn. Andere Bechte aber worden innerhalb

der Ritterschaft je nach den Ltliensverhältiiisseü, iu denen die

Ritter einerseits zu ihrem Lehensherren, andererseits zu ihren

Untergebenen standen, in verschiedenem Mafse geübt. Zur

Heeresfolge war die Ritterschaft dem Reiche an sich nicht

verpflichtet, sie besaüis aber selbst das jus armorum^) und

ihre Besitzangen waren daher der Bekmtimng der Boichs-

stinde Torschlossen. Anch der Kaiser mnlhte, wenn er im

ritterschafklichen Gebiete werben lassen wollte, erst die Ge^

nehmigung dazn einholen").

Die Summe dieser Rechte bestimmte nun die Stelluug der

Ritterschaft einerseits zum Kaiser, andererseits zu den Reichs-

ständen. Zum Kaiser stand sie, wenn man sich so ausdrücken

darf, iu einem persöuliclieu Verhältnisse. Rechtlich einander

nicht anders gegenüberstehend als derKaiserundjeder beliebige

Der ichwftbMehe Ritl^rkreiB slhlte 5 Eantone: 1. an der Donaa,

2. Hegau, Algaa md am Bodenaee, 8. am Neckar und Scbwanwald mit

dem siemlich aelbatindigeii Bemrke Ortenan, 4. am Eoeher, 5. Graichgaii.

Der fränkische Ritterkreis umfafste 6 Kantono: 1. Altmühl, 2. an
der Baunach, 3. Steigerwald, 4. Odenwald, 5. Rhön-Werra, 6. Gebürg.

Der rheinische Ritterkreis schliefslich gliederte sich nur in 3 Orte:

Am Oberrheinstrom, am Niederrheinstrom und am Mittelrhein.

*) Moser a. a. 0. 1278 if. führt die Literatur zu dieser Frage an. Kr

selbst bejaht wie, ebenso Kerner, Allgemeines positives Staatslandrecht

der unmittelbaren freyen Reichsritterscbatt (1786/9), I, BOflf.

») Schröder a. a. 0. 869 f.

*) J. J. Moser a. a. 0. 1288, Kerner II, 284.

*) Kenier a. a. 0. II, 294.
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12 Erstes Kapitel.

Reichsstand waren trotzdem beide in besonderem Grade an

einander gefesselt. Sah die Ritterschaft im Kaiser die alleinige

Quelle ihrer Rechte und ihren einzigen Schützer, so fand der

Kaiser in ihr einen wenn auch schwachen Bundesgenossen

gegen die sttddentschen Beichsstftnde. In den ritterscbaft-

lichen Gebieten kamen ihm der Blntbann und andere sonst

in die Hand der Stände fibergegangene Reservatrechte zu,

Koweit er sie nicht durch besondere Privilegien abgetreten

hatte, hier hatte des Kaisers Namen noch einen guten Klang.

Vor allem aber war die Ritterschaft das einzige Glied des

Reichs, von dem das Reichsoberhaupt einen persönlichen Vor-

teil hatte, denn die sogenannten Charitativ-Subsidien, die die

Bitterschaft anstelle der Beichssteaem zahlte, gingen unmittel-

bar an den Kaiser. Es waren ziemlich bedeutende Summen,

die den Kaisem auf diesem Wege zuflössen.^) Ursprünglich

nur als aufserordentliche Zahlung in Kriegsfällen— als Äqui-

valent der von den Reichsständen gezahlten Rümermonate—
gedacht, wurden sie seit Kaiser Ferdinand III. regelmäfsiger

und auch in Friedenszeiten, zum ersten Male 1653, wo die

Ritterschaft 50000 Ü. zahlte, entrichtet und die Absicht der

Kaiser war unverkennbar diese Einnahmen zu steigern, so

dafs die Bitterschaft schliefslich einma], im Jahre 1709, berat-

schlagen mnihte, wie sie dem bedrohlichen Anschwellen der

Subsidien entgegenarbeiten könnte*). Andererseits aber liefs

sich die Ritterschaft nicht schröpfen, ohne sich Vorteile dafür

auszubedingen. So erlangte sie im Jahre 1687 für eine neben

den Subsidien gegen Türken und Franzosen gezahlte Summe
von 90000 ü. die Bestätigung^ alter Privilegien und wendete

bereits im darauf folgenden Jahre wieder, allerdings vergeb-

lich, 75000 fl. an, um die Beichsstandschaft zu erlangen*),

andrer Gelegenheiten nicht zu gedenken. Natflrlich bildete

dieser Privilegienkauf eine nie versiegende Quelle der An-

*) Bei Moser a. a. 0. 1350E findet sich eine ZusammensieUiUBg der

GeldxaMiingen und NataraUeiBtungen (Mannschaffawtellung oder Au&ahme
kaiserlicher Begimenter in die Winterquartiere), die dem Kaiser von 1528

ab sntms der Bitterschaft sngegangeii sind.

*) Kemer a. a. 0. in, 151. 155.

•) Kemer a. a. 0. IH, 152if.
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klagen und Beschwerden der anderen^) Beichastftnde, aber der

Bittersehaft gelang es, wenn anch oft mit grofsen Opfern, ftber

ihre Gegner zu trinmphiren. So wurden denn die Ghari-

tativ-Subsidien auch im 18. Jahrhundert immer wieder ge-

zahlt. Mit „einer stattlichen Summe Geldes" empfahl sich

die Ritterschaft beim Regierungsantritte Karls VU. und

ebenso des Kaisers Franz 1. der Gunst des Reichsober-

hauptes Der Kaiser war demnach bis in die letzten Tage

des Beiehes hinein der wohlgeneigte Freund der Bitterschaft

.Umsomehr waren die Beichsstftnde ihre Feinde. Konnten

sie hier bei der Bekämpfung der Oharitativ-Sabsidien das

Interesse des Beiches ausspielen, da diese eben unmittelbar

an den Kaiser gingen und dem Reiche keinen Vorteil

brachten, so handelte es sich doch in den meisten Streit-

fällen um KüiiliikU' der eignen ständischen Interessen mit

denen der Ritter. Eine stete Quelle „der verdrüfslichsten

und langwierigsten Irrungen"*) lag an erster Stelle darin,

dafs häufig ein Beichsstand einzelne Territonalrecbte, das

Geleitsrecht, die Gentgerechtigkeit oder gar die Eriminal-

gerichtsbarkeit ftber ein ritterschaftliches Gebiet aaszuüben

hatte und diese Bechte zur vollen Landeshoheit zu erweitem

suchte. Eingriffe in den Gerichtsstand, Beeinträchtigung der

vormundschaftlichen Rechte waren daher an der Tagesord-

nung, besonders häufig aber wurde der den Rittern zu-

stehende Judenschutz seiner wertvollen Erträgnisse halber

von den Reichsständen in Ansprach genommen. Dann erhob

sich stets die Frage: war der Beichsritter einmal landsässig

gewesen oder nicht? Falls nidit die Landsässigkeit mit

Sicherheit nachgewiesen wurde, entschieden die Beichsgerichte

auf Grund der Bestimmungen des Westfälischen Friedens

dahin, dafs solche Ritterbesitzungen, die eigene Gemarkung

hatten und nicht aus einzelnen von reichsständischera Ge-

^) Streng genommen ist es ungenau die Ritterschaft den Reichs-

stSnden zuzurechnen, da ihr keine Vertretung am Reichstage zukam. Da

aber die Akten howoI als dio Rtaatsrechtslehrbüchpi- ilu- unbedenklich

den Titel eines Rpichsätiindes geben, ist es wol .uk h hier erlaubt.

'^j Nach Moser a. a. 0. 1357 bezahlte die Ritterschaft: unter Kaiser

Franz nicht weniger aln 15(i0l)0 Ü., wozu dor schwäbische Kreis 70000 fl.,

der fränkisclie CO 000 und die Rittersciiail am Rheine 20000 Ü. beitrugen.

») Kerner a. a. 0. 1, 70 f. 2G2.
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14 Erstes Kapitel.

biete umschlosBenen Güterstücken bestanden, als reichs-

munittelbar zn gelten hatten^), und die Reichsritter, die das

bei der tenitorialeii Zerklfiftimg des Beiches aUerdings

nicht seltene Glttek hatten mit ihrem Gebiete an mehrere

Staaten zu grenzen konnten sich also emes grollwn Vorteiles

rühmen. Handelte es sich aber um einzelne in reichsstÄn-

diBchera Gebiete gelegene Objekte, auf denen „sich eine ab-

gesonderte eigene Landeslioheit nicht denken" liefs, so galten

sie der Landeshoheit des betreffenden Keichsstandes für

unterworfen*). Auch in den ans vorliegenden Streitigkeiten

bildet dämm die Untersachnng, ob das strittige ritterschaft-

liche Gebiet innerhalb eines reichsstHndischen Landes oder

an seiner Grenze lag, eine grofse Bolle.

Aber anch Beichsritter ohne jeden Gftterbesitz gaben

häufig Anlal's zu lebhaften Beschwerden. Die Ritterschaft

nahm nämlich, um die Verluste an aussterbenden Familien

auszugleichen, eine grofse Anzahl sogenannter „Personalisten"

auf, die ohne im Besitz eines zum Ritterterritorium gehörigen

Gutes zu sein, doch innerhalb der ritterschaftlichen Organi-

sation alle Rechte der Reichsritter besafisen^. Wurde nun

schon im allgemdnen laut darüber geklagt, daCs sich die

Bitterschaft auf diesem Wege einflußreiche Freunde, beson-

ders an den Beichsgerichten, verschafite, so erwuchsen be-

sondere Streitigkeiten noch daraus, dal's sich diese Persona-

listen, die natürlich vor ihrer Aufnahme in die Ritterschaft

Landsassen irgend eines Reichsstandes gewesen waren, als

reichsimmittelbar aufspielten und ihren VerpfilchUmgen gegon-

fiber ihren Landesherren entziehen wollten^).

In engem Zusammenhange mit diesen Fragen standen

die lehensreehtHchen VerhilltnisBe. Denn nur ein geringer

Teil der ritterschaftlichen Güter war Allod, die meisten

waren reichsstSndische Lehen^ und die Lehensherren nahmen

1) Kerner a. a. 0. I, 73 f.

«) Kerner lU, 35 f.

») Kemer I, 44. II, 174 ff.

4 Kemer U, 173.

*) J. Chr. Rebmann, l^tcm Steigenraldsdier Kaanr: Euner Be-

griff von der YeKfiMsnxig der goaamteiL BeiisliaritterMdiaftk inliaderaBeicliB-

rittenohallUeheiii IfagMin ni (178a), 564.
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Die aUgememe La^ der Beichahttenchaft 15

hftufig die volle LaadeBhoheit in AuBpiueli oder flachten doch

durch die Versagnng aller Lehenskonsense einen Dnick auf

die Bitterschaft anszuüben, wfthrend diese natürlich den

ümfongf der lehensherrlichen Rechte möglichst eng begrenzt

wissen wollte^). Der wichtigste Punkt aber, der wol am
allermeisten den Gegenstand des Streites bildete, betraf den

Fall, dals Rittergüter, die von Reichsständen zu Lehen gingen,

in die Hand der betreffenden Lehensherren zurückkamen.

Nach kaiserlichen Privilegien von 1566, 1605 und 1609

machten alle der BitterschafI gehörigen Gttter ein Ganzes

ans, auf dem der Bitterachalt das Besteueriingsrecht zukam,

und nm diesen Bestand danemd zu erhalten, hatte sie sich

das sogenannte Einstandsreeht errangen, demzufolge sie

solche Güter, die an einen aufserhalb ihrer Körperschaft

stehenden Fremden übergegangen waren, binnen drei Jahren

wieder einlösen koimte-). Trotzdem aber waren im Laufe

der Zeit viele Güter der Ritterschaft entfremdet worden

nnd in die Hand sogenannter „Güterinhaber" gekommen, die

sowol Private wie Beichsstftnde sein konnten. H&nfig waren

sie durch Kauf in den Besitz von Beichsst&nden ^hergegangen

— für manche hmdesherrliche Häuser bildeten die ritter-

schaftlichen Güter sogar das Haupthesitztum*) — besonders

zahlreich aber war eben der Fall, dafs ein lieichsstand als

Lehensherr eines rittei'schaft liehen Gutes dieses infolge des

Aussterbens der reichsritterlichen Familie an sich gebracht

hatte. Für diesen Fall wurde der Ritterschaft häufig sogar

das £instandsrecht bestritten, ganz allgemein aber war die

Frage, ob solche Güter noch zur Bitterschaft zu steuern

hatten oder nicht Wie Moser sich ausdrückt, handelte

es sich dabei um den „aUerbeschwerlichsten Streit'' zwischen

den Beichsstftnden und der Bittersdiaft*). Die heftigsten

Angriffe, die die Reichsritter im 18. Jahrhundert zu er-

dulden hatten — sie gingen von Württemberg aus, das

Kerner a. a. 0. XU, 247 ff.

*) Kerner a. a. 0. II, 255. 333.

So bei Leyen, Schthiborn, Waldbot-BaHsenlieini. Lancizolle, Über-

sicht der deutschen Eeichsstandschafis- und Territurial - Verhältnisse

(1880), 8. 35.

*) J. J. HoBer, Ton äsa tentschen Reichastfinden 8. 1468.
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zweimal, 1704 ttnd 1753, g^n die Beichsgerichte Berafimg

am Reichstage einlegte und eine TOUige Umgestaltung der

Bittersehaft durch Beichsgesetz verlangte — drehten sich

gerade um diesen Pnnkt und mehrmals (zuletzt 1769 mit

Württemberg) mufeten sich die Ritter zu Vergleichen mit

den Reichsständen bequemen, da sie ihre Reclite nicht durch-

setzen konnten. Denn in der Tat waren sicli die Rechts-

gelehrten in dieser Frage nicht einig. Moser z. B. zählt

eine ganze Beihe ritterschaftlicher Beschlttsse und kaiser-

licher Erlässe vom 16. Jahrhundert an bis zu seiner Zeit

herab au^ die sich fttr das rittersehaftliche Beeht erklftren^X

aber er selbst kommt fttr einen grolken Teil der Streitfälle

zu einem non liqnet Besonders eingehend behandelt dann

Kemer diese Frage. Grundsätzlich erkennt er das Anrecht

der Ritterschaft auf die Steuern aus solchen Gütern an, die

in der Hand eines Güterinhabers waren, aber den wichtig-

sten Fall, dafs der jetzige Besitzer der ui'sprüngliche Lehens-

herr war, will er ausgenommen wissen. Höchstens sollten

diese Güter zu den CharitatiTsubBidien herangezogen werden,

aber auch nur dann, wenn das ritterschaftliche Lehen ein

aufgetragenes und der Lehensauftrag vor der Einführung

der Bittersteuer erfolgt war. Handelte es sich uro ein

feudura datum und war die Verleihung vor der Errichtung

der Reichsmatrikel im Jahre 1521 erfolgt, so sollte die Kon-

solidirung des Lehens alle Verbindung des Gutes mit der

Ritterschaft lösen

Fassen wir zusammen. Die Streitigkeiten zwischen Ritter-

schaft und Beichsständen waren eine Jahrhunderte alte

scheinung im Leben des deutschen Beiches. Im wesentlichen

betrafen alle — die Verletzung der Territorialrechte, die

Ausdehnung der lehensherrlichen Befugnisse und die Ent-

ziehung der ritterschaftlichen Steuern — so sehr sie der

Ritterschaft Abbruch taten, doch nur einzelne Objekte, bei

denen finanzielle Rücksichten den Streit weckten. Dabei

war noch ein groiser Unterschied zu beobachten zwischen

den Bittem, deren Besitzungen in den Ländern weltlicher

») a. a. 0. 1293 ff. 1464.

*) Seiner a. a. 0. n, 842. 847.
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* Stände lagen nnd denen, die mit den geiBtliehen Herren zu

tan hatten. Während diese „meistens ^nte Zeit hatten" '^),

waren jene den heftigsten Angriffen ausgesetzt und selbst

in üstreichischen Landen mufstc das Wolwollen des Kaisers

nicht selten hinter die Interessen des Erzherzogs von Öst-

reick zurücktreten^). Nun aber fiel mit der Säkularisation

der geistlichen Lande die Schonung, die der Bitterschaft

hier zuteil geworden war, mit einem Schlage weg. Im
Gfegenteile, gerade weil sie sicfa hier unter dem leichten

Begimente hatte ausbreiten kOnnen, fllhlten sich die neuen

Herren verpflichtet um so energischer gegen die Ritterschaft

einzuschreiten. Denn der Sturm, der jetzt losbrach, richtete

sich nicht mehr gegen einzelne Rechte der Ritterschaft. Er
bedrohte unmittelbar ihre Selbständigkeit. Jetzt wurde nach

dem Vorgänge Preufsens, das diesen Grundsatz zuerst 1796

in seinen fränldschen Besitzungen zur Anwendung brachte,

ein neuer Trumpf ausgespielt „Der Geist der Staatsrer-

fassung", „der yerftnderte Zeitg^t** erlaubte die Existenz

einzehier gefreiter Herren nicht mehr, „die dem Staate, in

welchem sie leben, in keiner Beziehung angehören sollten,

die an dem Schutze desselben, sowie an den wo 1tätigen

Folgen des Gesellschaftsvertrages teilnähmen, sich aber der

Konkurrenz zu den daraus fliefsenden Lasten entzögea"*).

Die Staatsraison gebot die Unterdrückung der Reichsritter:

das war ein Lehrsatz, den sich audi die kleinsten unter

den staatlichen Gebilden des heiligen römischen Beiehes

rasch und begeistert zu eigen machten. Der Grundsatz des

teriitorium dausum, der schon seit d^ 16. Jahrhundert

gegen Grafen und Reichsritter von den gröfseren Reichs-

ständen ausgespielt worden war, wurde zum Eckpfeiler der

staatsrechtlichen Lehren. Als daher Baiern im Sommer des

Jahres 1803 unbekümmert um die feierliche Bestätigung der

Ritterschaft durch Kaiser und Reich in seinem gewalttätigen

Vorgehen gegen die Ritterschaft fortfuhr und schliefslich

am 9. Oktober 1803 die Mediatisurung der in seinen Lftndem

*) J. .T. Moser, Von den teutRchen Reichwiäaden S. 1257.

Ebenda, vgl. unton S. 106, Anra. 2.

^) Ikiriäche Publikation vom 9. Oktober 1803, gedruckt in Häberlina

Staatsarcliiv XI (1804), 310ff.

Bibl. d. Bächü. Uesch. 1. 2: Weicker, Die lialtuug Kursachseuii. 2

üigiiized by Google



18

wohnenden BLtteracbaft aussprach, da folgten alle beteiligten •

Beiehsstfinde dem yerloekenden Beispiele^). All das, was

früher hier und da geschehen war, erfolgte jetzt gleichzeitig

und auf allen Seiten. Nicht nur die Steuern von solchen

Gütern, die in reichsständischen Besitz übergegangen waren,

wurden der Ritterschaft vorenthalten, sondern auch die

Steuern ritterschafüicher Untertanen wurden ebenso wie die

Judenschutzgelder unmittelbar für die Landeskassen ein-

gezogen, die richterliche nnd die Polizeigewalt der Bitter

wurden ndt Ffifyea getreten, die ritterschaftlichen Ordnungen

aufgehoben nnd durch rdchsst&ndisehe Landesgesetze ersetzt,

die ritterschafblichen Untertanen in vollem Mafse zu den

Pflichten der Landsassen herangezogen und — was bisher

noch nicht geschehen war — das ritterschaftliche Gebiet

mufste, um die Zugehörigkeit zum reichsständischen Lande

voll zum Ausdruck zu bringen, sogar Rekruten stellen.

Widerstand wurde durch die Mafsregelung der ritterlichen

Beamten, besonders aber durch militirische Einquartirung

gebrochen und die schlimmen Seh&den und hohen Kosten

dieser Exekutionen wurden bald zum wichtigsten dage-
pnnkte der bedrängten Bitterschaft.

Wenn diese auch im Laufe der Zeit schwere Verluste

erlitten und zuletzt noch durch den Frieden von Luneville

fast den ganzen rheinischen Kreis eingebttfst hatte, so bildeten

ihre Besitzungen, deren Zahl sich auf etwa 1500 belief, immer-

hin noch ein Objekt, das die Begehrlichkeit der Beichsstände

reizen konnte*). Die einzelnen Territorien zwar waren oft von

winziger GrOlke, denn die Zahl der BitterihmÜien betrug

mindestens 800 und viele daron waren mit zwei oder noch

mehr „Landesherren" vertreten, aber im ganzen machten diese

Staatssplitter doch ein Gebiet von 175 Quadi'atmeilen aus

und ihre jährlichen Einkünfte wurden auf 500000 fl. geschätzt.

*) Im einzelnen siehe Borghaus, Deulei^and seit 100 Jahren, 2. Ab-

teilung I (1861), 885-406 nnd Häusser o. a. 0. 481 ff. Kingehende zeit-

genösaibche Berichte üiukni sich in Häberlins Staatsarchiv XI, 300—322

^Neueste Schicksale der Reichsritterschaft*, und in v. Hoff, Das teutsche

Reich vor dem Ausbruch der französischen Revolution und nach dem
Luneviller Frieden U (1805), 254flf.

*) Vgl. hierzu die Beilage.
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Falsch aber wäre es, wollte man das Vorgehen der Reichs-

FtäTifle nur als einen Akt der Habgier beurteilen. Die Be-

mfiing auf die „oeae Zeit'' war keine leere Phrase. Hatte

doch eben erst Äe Sfiknlarisation der geistlichen Gebiete der

deutschen Kleinstaaterei den Todesstofs yersetzt. An deren

Stelle trat eine Anschauung, die in dem Ausbau grofezfigiger

und wirklich lebensfähiger Staaten ihr Ziel erblickte. Wie
konnte dieser Gedanke, dem die viel größeren geiatlichen

Territorien zum Opfer gefallen waren, vor den ritterschaft-

lichen Gebieten Halt machen, die als Ganzes zweifellos ihre

Bedeutung hatten, denen aber bei der hundertfältigen Zer-

splitterung der landesherrlichen Gewalt alles abging, was

zum Begriffe des modernen Staates gehörte? In der Tat

war nicht nur in den ritterschaftUchen „Lindem*' ein staat-

liches Leben unmöglich, sondern die schweren Misstände, die

hier an der Tagesordnung waren, schädigten auch die Staaten,

in die sie eingesprengt waren. „In manchen Gegenden darf

man sich nicht nach der Ortsherrschaft erkundigen, man siehts

dem ganzen Dorfe an, dais es ritterschaftlich ist", dies eine

Urteil Friedrich Karl Mosers^) spricht mehr, als es die ein-

gehendste Schilderung tun könnte. Als Schlupfwinkel für

allerlei Gesindel, das sich über die Ohnmacht der ritter-

lichen Polisei freate, als Hemmnisse fttr Handel und Verkehr,

die unter den ZoIlchÜLanen der Duodezlandesherren oder ihrem

Widerstande gegen wichtige Strafsenbauten zu leiden hatten,

bildeten die reichsritterlichen Gebiete zum grofsen Teile nur

schädliclie Fremdkörper in den gröfseren Staaten. Eine Re-

form war dringend nötig. Ob aber der Gedanke die einzelnen

Bitter zugunsten der Kantone zu mediatisiren und alles

Gebiet und ihre Untertanen wenigstens „in Absicht auf ihren

Handel und Gewerbe gleichsam fOr ein Land und fttr eine

Untertßnschaft anzusehen***) durchführbar war und ein staat-

liches Leben ermöglichen konnte, war doch mehr als zweifel-

haft. Ebensowenig durfte man sich von einer gütlichen Ver-

einbarung mit den Reichsständen ^) eine Besserung versprechen.

Denn eine solche Vereinbarung konnte doch nur in einer

meine Sehrifton U {m% 20.

*) DiMen YofscUag maoht Kerner a. a. 0. 1, 300.

«) Ebenda.
2*
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20 Erötes Kapitel.

teilweisen Mediatisiriing bestehen, die das Ziel die staatliche

Selbständigkeit der Eeichsritter völlig auiizaheben nur näher

rückte.

Sicher war diese Lösung nnTermeidiich and nur eine

Frage Her Zeit Eine ganz andere Frage aber war es, ob

diese Unterwerfiing der Bittersdiafl nutten im tiefsten Frieden,

Ttaehdem das Bdcb kaum erst nach den schwersten Schlägen

zur Ivulie gekommen war, erfolgen durfte. Hätte die Ritter-

schaft das Schicksal der geistlichen Staaten geteilt, kein

Mensch hätte ihr eine Träne nachgeweint. Jetzt aber mufste

die oö'enkundige Eechtsverletzang die öfifentliche Meinung

auis äufserste erregen, mulBte alle, denen die Verijassnng des

Deutschen Beiches heilig war, aa& tiefste empören. Das

gewalttätige Vorgehen forderte den Widerstand des Kaisers

und aller Staaten heraus, denen an der Buhe Deutschlands

gelegen war.

Wiii'de man es w^agen der Gewalt entgegenzutreten oder

sollte ein schwächliches Ruhebedürfnis der zu ihrem Schutze

berufenen Staaten die Ritterschaft ihrem Schicksale überlassen?

Die Haltung Kursachsens soll uns die Antwort erteilen.
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Uilfegesueh der fränkischen Bittersehaffc an Friedricli

Angrnst Ton Saehsen. Benrteilnng des ritterseluifiliclien

Streites am Dresdener Hofe. Sommer 1808.

Wir sind in den allgemeineiL Erörtemngen den Ereig-

niesen Yorau^eeilt und mttssen ein wenig znrttekgreifen. Die

Leichtigkeit, mit der Baiem Uber das Eingreifen des Kaisers

hinwegging, rief schon zn Beginn des Jahres 1803, ehe noch

Kaiser und Reich ihr feierliches Votum zugunsten der Ritter-

schaft gesprochen hatten, Zweifel an der Aufrichtigkeit der

kaiserlichen Politik wach. Wie auch später immer wieder

machte sich die Anschauung geltend, der Kaiser trete nur

deshalb fiir die Ritterschaft eiu, um für sich in den mit Baiem
noch schwebenden Streitfragen Vorteile heransznschlagen.

Anch in Dresden war man eine Zeitlang ttherzengt> dafs

Baiem die volle Sonverftnität tther die Ritterschaft erhalten

werde Doch liefs sich Friedrich August in seiner Absicht

seine Stimme fiir die Ritterschaft abzugeben nicht wankend

machen und Globig votirte, wie schon erwähnt, am 21. März

im Sinne des oben citirten Reskripts.

Grosse Bedeutung kam nun freilich einem solchen Votum

nicht zu. Der Votirende konnte sicher sein seinen vStand-

pnnkt nicht anch mit der Tat vertreten zn mflssen nnd der,

zn dessen Gunsten der Reichsbeschlufs ergangen war, muTste

sich mit der bezeugten platonischen liebe zufrieden geben.

Das mufste, wie wir gesehen haben, auch die Ritterschaft

erfahren. Der Grundsatz, nach dem Hardenberg in Ansbach

und Bayreuth schon seit Jahren die zugunsten der Ritter-

schaft ergangenen Erkenntnisse des Reicbshofrates behandelte

:

*) Bericht T[en)ig8, des sächsischen Gcschäfittrftgen in Berlin» vom
10. febr. 1803 und Weisung an Heibig, 14. Febr.
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„Man legt sie zu den Akten und geht fest seinen Weg'*^),

wurde allgemein und setzte allen guten Willen der Reichs-

gerichte matt. Wer hätte eich aber auch vor einem Votum

der Reichsgerichte scheuen sollen, wenn an den Ernst der

kaiserlichen Politik niemand glaubte?

In dieser Not versuchten darum die bedrängten Ritter

des fränkischen Kreises ein letztes Mittel: durch die Ver-

wendung eines deutschen Fäisten dem gewalttätigen Vorgehen

Halt zu bieten. Friedrich August, der Schwager des Kurfftrst«!

Ton Baiem, hatte noch eben sich ihrer angenommen, auf

ihn richteten sich ihre Blicke. G^chickt malt die Bitter-

Bchaft in ihrer Bittschrift, die sie unmittelbar nach Globigs

Votiruiig an den Kurfürsten sandte^), aus, wie die Reichs-

verfassuug unvermeidlich vernichtet werden mufs, sobald

auch nur der Kleinste von ihr nicht mehr geschützt wird —
Gedanken, die damals allenthalben laut wurden —

,
geschickt

appellirt sie an des Kurfürsten peinliche Gerechtigkeitsliebe

und mahnt ihn an sein Eintreten auf dem Beichstage. Ab^
yon da bis im einer Verwendung bei Baiem und dem Beiche,

wie es die Bittschrift wOnschte, war ein weiter Schritt. Er
hätte auch gtiakrlich werden können. Denn wenn Baiern

eine solche Einmischung eines Dritten in seine innere Politik

zurückwies, was dann? Wie leicht konnte Preufsen sich auf

die Seite Baiems stellen und Sachsen war doch nicht einmal

in der Lage diesem allein gegenüber seine Einsprache mit

den nötigen Machtmitteln zu decken 1 £s hiefs die Lage doch

sehr verkennen, wenn die Bitterschaft geglaubt hatte, durch

das moralische Ansehen Friedrich Augusts allein könne

Baiern zur Pflicht ztfrftckgeftthrt werden. So war ihre Bitt-

schrift von vornherein der Aussicht auf Eifolg beraubt.

Verschiedene Faktoren waren es, die am Dresdener Hofe

darüber zu entscheiden hatten. Da sich die Ritterschaft der

Vermittelaug des sächsischen Kreisgesandten in Nürnberg, des

Freiherm von Türkheim, bedient hatte, der dem GeheimenKonsi-

liumunterstand^fcamdieBittschriftzunächstandieses. Überhaupt

hatte das Geheime Konsilium, das nach sächsisdiem Staats-

Hardenberg in seiner beim Wcgg-ange aus Franken verfafsten Denk-

schrift bei Christian Meyer, Hohenzollersche Forschungen 1 (1091), 44.

«) Nürnberg, 27. März 1803.
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rechte vor der AuflöKung des Reiches alle Staatsgeschäfte

zu erledigen hatte, aii denen der Kurfürst als ßeichsstand

beteiligt war^), in der ritterschaftlichen Angelegenheit das

erste Wort za sprechen. Die Berichte ans Begensbnrg

Yom Beichstage und yom Hofe des Erzkanzlers gingen an

das Geheime Eonsil. Ihm kam es zu dem Gesandten in

Eegensburg die nötigeu Weisungen zu erteilen. Anch die

direkten Verhandlungen mit dem preufsischen Ministerium,

die neben dem regelmäfsigen Gesandtschaftsverkehre statt-

hatten, gingen durch die Hand des Geheimen Konsils. Es

war damals ein ehrwürdiger Rat, denn seine Mitglieder,

Graf Hopfgarten, Burgsdorff, Graf Hohenthal, Carlowitz und

Zedtwitz waren sämtlich bejahrte und im sächsischen Staats-

dienste ergraute Männer'). Leider ist es unmöglich in den

Entscheidungen, die das Geheime Konsil als Körperschaft

fällte, den EinfluHs der einzelnen Minister au^Eudeeken. Die

„Untertänigen Vorträge", in denen das Geheime Konsil an

den Kurfürsten berichtete, erscheinen nicht als das Protokoll

der gemeinsamen Sitzungen der Geheimen Räte, sondern

stellen nur den schliefslich gefaXsten und von allen unter-

schriebenen Beschluüs dar. Angesichts des hohen Alters

^) Weise, Lehrboeh des kgL aftduoBchen Staatsrechtes (1824) I, 144

YgL auch Fdediich a. a. 0. 12ff.

^ Die Rohenfolge, in der die Geheimen Bäte an^gefllhrt sind, ent*

spricht der Zeit ihres Eintrittes in das Gehdme Eonsil. — Georg Wilhelm

Gzaf Hop%arten (schon seit 1762 ,Hof- und Justitieniat*), gehörte seit

1791 dem Geheimen Konsile an, aus dem er am 4. Okt. 1804 infolge seiner

Ernennung zum Kabinettsminieter ausschied. — Christoph Gottlob v. Burgs»

dorff, seit 1763 Hof- und Justitienrat, wurde am 3. Okt. 1793 Mitglied des

Konsils. — Peter Friedrich Graf v. Hohenthal-Dölkuu, geb. am 2fi. Aug.

1735, seit 17ü4 Hof- und Justitienrat, wurde am 7. Mai 1799 in das Konsil

berufen. — Karl Wilholm v. Carlowitz, der 1765 Hof- und Justitienrat

wurde, gehörte doiu Vüheimen Konsil seit dem 3. Febr. 1800 an. — Schliefs-

lich war auch Heinrich Ferdinand v. Zedtwitz, der am 17. Okt. 1804 an

Hopfgariens Stelle in das Gebeime Konsil berufen wurde, keiner der

Jüngsten, da er aach schon seit 1768 den Titel eines StStmerseburgischen

Begienmgsrates f&hrte. Vgl [Donat] Onunftchsisches Hof> und Ginl-Staats-

bandbnch fttr das Jahr 1805, Anhang .Hof- and Civfletat* S. 27ff. Chiir-

ftrstlich-S&cbsisGher Hof- mid Staatskalender, 1808—6; Gretschel-Bfllao,

Geschichte des s&chsisehen Volkes und Staates m (1868), 280. 810. 888;

Allg. deutsche Biographie XU (1880), 696.
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seiner Mitglieder ist man freilich von vornherein nicht geneigt

in der Mitte des Geheimen Konsils impulsive Regungen und

damit starke Gegensätze zu erwarten. Unentschieden mufs

es auch bleiben, ob die Stimme des Geheimen Keferendars,

der dem G^ckSffcsbetriebe des Geheimen Konsils zufolge

den yenammelten Bäten Vortrag za halten hatte innerhalb

dee Kollegiums Gk^wicht hatte. Da aber damals der Beferent

ffSar die Reichssachen Graf Senlfb war, der spftter sächsischer

Gesandter in Paris und weiterhin Kabinettsminister wurde,

so ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dafs dieser fähige

Kopf bereits in dieser untergeordneten Stellung seinen Ein-

flois geltend gemacht hat-). Indessen läfst sich, wie gesagt,

eine sichere Entscheidung aus den Akten des Geheimen Konsils

nicht gewinnen. Bbensowenig verbreiten darüber die Berichte

der fremden Gesandten in Dresden ein Licht Aach in ihnen

erscheint das Geheime EonsU stets als Ganzes, seiner einzehien

Glieder wird nicht besonders gedacht So mfissen wir uns

Das Geheime Konnil zerliel nach Donat (S. 60) in sechs Departe-

ments, deren zweitem die Reich-s- und Kroistags.sachen, die ADg(degen-

heiten des iränkischen Kreistages sowie die Schleusingischen und Tretturt-

iaehen Saehen nnterstfuideii. Ober den GtescbBlUbetrieb erfahren wir aas

dem Tableau genänl de la coiir, de la forme da gouvemement etc. de

la Saze en 1769 (Archiv fOr sftchsieche Geschichte YUl, 28f.): .Alle em-
gehenden Sachen irorden nnter die Beferendare nach deren Departemente

verteilt Jeder von ihnen hat seine bestimmten Wochentage, an denen

er dem gesamten Kollegium vorträgt. Wenn die Sache beraten und be-

schlossen ist, wird sie ausgefertigt, und der Minister, welchen- dem Doj)arte-

ment vorsteht, unterzeichnet das Reskript." Weber, der das Tableaa

veri^ft'ontlicht, macht dazu folgende Anmerkung: „Es fand dabei eine

stiTiigo Etikette statt, die sich, soviel dem Verfasser bekannt ist, l)i8 zur

Autliebung des Geheimen Rates, der 1817 an die Stelle dos- (tpIi. Kon-

siliums trat, erhalten hatte. Die (it lu inien Referendare inulHlen im Ilof-

kleide, in kurzen Beinkleidern und seidenen Strümpfen mit dem Degen

an der Seite erscheinen und stehend vortra^n." — Vgl, auch Etat actuel

de la Saxe par mi miaisfare ^tranger accr^t^ ä la coar de Saxe en 1772.

(1786), 8. 17f. nnd Leonhaidi, Erdbeschxdbimg der chiuftzstlich- und

herzoglich-sftchdsehen Lande (1788), 8. 80f.

*) Senfft selbst gedenkt in seinen Memoiren dieser T&tigkeit nicht.

Dafs er aber tatsftchlich der Referent fttr die Beichssachen war, geht

daraus hervor, dafs alle hierauf bezflglichen Reskripte von ihm g^gen-

geaeichnet sind. Geboren 1774, seit 1796 Hof- und Justitienrat, gehOrte

er seit dem 1. Aug. 1801 dem Eonsü als Geheimer Referendar an.
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bescheiden das Geheime Kousil als einheitliche Körperschaft

za fassen.

Ihm gegenüber stand das Geheime Kabinett mit dem

ebenfalls bejahrten Grafen Löfs an der Spitze, der als Minister

des Äufisern die wichtigste politische Stellung in Sachsen

inne hatte Li seiner Hand mhte der Verkehr mit den

In Dresden anwesenden Gesandten der fremden Hdfe. Die

.auswärtigen Vertreter Sachsens empfingen, soweit sie sich

an Höfen aufserlialb dea lieiclieB befanden, lediglich von ihm

ihre Weisungen und die in Berlin, Wien und München, die

neben ihren regelmäfsigen Meldungen an das r-fpheime Kabinett

auch an das Konsü Berichte sandten, hingen ebenfalls in

erster Linie von ihm ab. Auch an Olobig in Kegensburg

ergingen in längeren Zwischenräumen Weisungen direkt aus

dem Geheimen Kabinette. Ebenso hatte Graf Löfs, obwol

das Geheime Eonsil stolz darauf war unmittelbar mit dem
Surfbrsten zu yerkehren und keine höhere Stelle Uber sich

anerkennen wollte*), Einflufs auf die Entscheidung, die der

Kurfürst über die untertänigen Vorträge des Geheimen Konsils

traf, denn diese mufsten, wie aus den Akten selbst hervor-

geht, das Geheime Kabinett passiren. Er gab auch den

„Reskripten an Geheime Käte**, in denen das Konsü den

Beschluß des Kurfürsten empfing, die Gegenzeichnung. Aber

da seine Verhandlungen mit dem Kurfürsten nur mündlich

stattfanden, fehlen unmittelbare Zeugnisse seiner Meinnngs-

äufserung. Dem Geheimen Konsil gegenüber bilden daher

Friedrich August und Löfs für unsere Kenntnis eine Einheit,

wie dieses selbst einen einheitlichen Faktor in der sächsischen

Politik bedeutet

Johann Adolf (^raf vom Lols, goh. am 1. Vohr. 1731, wurd(» 17.V2

Hof- und JuHtitienrat, 1774 Gesandter am IVanzösiwclicn Hofe, 1777 Minister

des Innern. Das Ministerium des AuTseren übernahm er 1790 als Nach-

folger Stutterheims. Donat a. a. 0. Anhang Ö. 26. Allg. deutsche Bio-

graphie XIX (1884), 216. Vgl. Archiv f. s. G. VIII, 29f. und Friedrich

a. a. 0. 13.

*) TAibleau g^n^ral.: ^Daa Kollegium [das Konsü] will Aber sich

nur die Person ^es Kurfürsten anerkennen und nimmt kerne Befehle vom
Geheimen KaMnette an. Dies ist jedoch lediglich eine Form, denn wenn
der Kmrförst emen Befehl erteilt, so wird nur des Geheimen Kabinetts

nicht darin gedacht*
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Natürlich machte diese Teilung der diplomatischen Arbeit

die sächsische Politik aufserordentlich schwerfällig, zumal

ein Zug allen säclisichen Behörden jener Zeit eigen ist, die

Tiaiigsamkeit. Ks dauerte allein einige Wochen, bis das

Geheime Konsil sich über die Bittschrift der Ritterschaft

äuiserte^). Wie nicht anders zu erwarten, lehnte es ein Ein-

greifen des Eurfftrsten ab. Gharaktoristtscherweise yenniedea

es die (^dieimen Bäte die Ablebnimg mit dem Hinweis anf

die politische Unmöglichkeit za begründen. Die Schwftche

Sachsens einzugestehen war ein heikles Unterfangen. Darum
beurteilten sie das Gesucli ganz nach den formalistischeu

GesichtspunkteD, die der Betrachtungsweise des Kurfürsten

eigen waren. Im Grunde, fanden sie, hatte die Ritterschaft

gar keine Veranlassung sich über Baiern zu beschweren.

Denn da noch keine reichsgerichtlicken Mandate gegen

Baiem ergangen seien» könne ja anck die Bitterschaft nicht

beweisen^ dafs Baiem sieh ihnen entsiehe! Eine gmndsäts-

liche Entscheidung aber der Frage, ob das Voi^gehen Baiems
als ungesetzlich zu betrachteu sei, wagte das Geheime Konsilium

nicht zu fällen. Hatte doch Baiern die Absicht kundgegeben

auf Grund der in seinen Arcliiven verborgenen Urkunden

die Berechtigung der ritterschaftlichen Ansprüche zu prüfen!

Ehe diese Untersuchung nicht beendet vorlag, wollte man
bei allem Wolwollen für die bedrängten Beichsritter das

bairische VerfiBiliren nickt grands&tzlich verurteilen.

Das Yemdttlnngsgesach war abzuweisen, das stand fürs

erste fest. Aber es sollte doch wenigstens etwas geschehen,

„um dem geäufserten Vertrauen auf Höchstdero Schutz und

Unterstützung so viel wie möglich zu entsprechen". Darum
wurde die Bittschrift, nachdem der Kurfürst das Gutachten

der Geheimen Räte unverändert genehmigt hatte an Globig

gesandt und dieser angewiesen, wenn die Sache am Reichs-

tage oder noch in der Deputation zur Sprache käme, „nacK

Befinden Bftcksicht zu nehmen und erforderlichen Falls Anzeige

zu erstatten'*^.

Unt€rt«anig8ter Vortrag vom 21. April 1803.

Reskript an Geheime Räte. Pillmtz, 10. Mai 1809.

*) Reskript an Giobig. Dresden, 14. Mai.

Digitized by Google



Hilfegesacih der frinkischen Ritteraoliaft. 27

bamit war die Angelegenheit snnäcliBt begraben. Am
Reichstage wurde sie, wie wol erwartet worden war, nicht

berührt und es bedurfte erst eines neuen energischen Vorstosses

Baierns, um die allgemeine Aufmerksamkeit wieder auf die

Eitterschaft zu lenken. Dann aber stand sie, besonders am

Dresdener Hofe, im Mittelpunkte des Interesses. Denn noch

immer schwebten zwischen Ostreich and Baiern Verhandlungen

ttber Fragen der Entschftdigungsangelegenheit Rnfsland und

Frankreich, die sich im allgemeinen zn Baiem hielten» konnten

dadurch jeden Tag Veranlassung finden sich in die Verhält-

nisse des Deutschen Kelches einzumischen. Nichts aber war

Friedrich August schmerzlicher als gerade der Einfluss der

auswärtigen Mächte und mit Freude hatte man seinerzeit

am Dresdener Hofe den officiellen AbschluDs der Entschädig-

ungsfrage begrüfst, eben weil man nunmehr die Rückkehr

der Zeit erhoffte» da das Deutsche Beich selbst über seine

Angelegenheiten entschied^). Jetzt aber konnte jene unglück-

selige Zeit wieder heraufbeschworen werden. Das gab dem
Streite um die Eitterschalt seine Bedeutung.

*) Als Spiegel dieser Stimmung diene der Bericht, den der preufsischo

Gesandte Brockhausen am 29. Januar 1803 nach Berlin sandte: ^Les

demieres notes des ministres mediateurs ä la dcputation . . . ont fait

une Sensation ir^ vive sur le ministere de TElecteur et sur tous les

individaB qu üeiineBt flnowe ä lluniiieiir de la prtoidiatiOB des Etate

germtmiqvee. On a obaerrö que ei, dans TimponibiHt^ de r^mur les

int^dfes de tant d'Etato sur le {to des indemmt^ m&ne et son ex^cotion,

ü avait 4M n^oessaiie d*amener une mMiation ^braiig^ et pidssaiLte,

il est temps qn* aprte Tadoption da plan möme rautoritö 6trangäre
rentre daas des bornes convenables et qu*on laissc ä la msjoritö

des Electeors ou Etats puisaaiits de rAllemagne la faculte de proposer

eux-m§mes le moycn de reparer les br^dies qve le plan des indemnites

a Mtes ä la consütation."
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Terschärfiin^ des Kouiliktes. Sachsen Tersncht sieh von

Tornberein dem Streite zu entziehen. Oktober 180B

bis £nde Januar 1804»

Die Bcfiirclitimg die Vorgänge in Bai ei n könnten weite

Kreise ziehen schien sich fürs erste nicht zu bewahrheiten.

Die feierliche Scene vom 9. Oktober 1803, ala in den baie-

rischen Städten die Landeshoheit über die Rittorschaft ver-

kündigt wurde, nnd die darauf folgende freiwillige Unter-

werfung einiger Bitter zu Bamberg ging ohne grolise Wir-

kung Torfiber. Man hörte in Dresden nur Ton weniger

dringlichen Vorstellungen des Östreiehischen Gesandteti in

München und war geneigt die Zui iickhaltuDg des Kaisers

und die kühle Sicherheit, mit der Baiern die kaiserliche

Verwendung abwies, auf ein geheimes Einverständnis Baierns

mit Preufsen zurückzuführen^). Wie wird sich Preufsen ver-

halten? Das wurde, wie es auch sonst für die sächsische

Politik galt, hier bald die wichtigste Frage. Denn das

Gefärchtete trat einige Wochen später ein: der Konflikt

zwischen Ostreich und Baiem nahm ernste Formen an.

Bin auAierhalb der rittersehafklichen Sache liegender Streit-

fall über die Hoheitsrechte iu der Herrschaft Oberhausen

veranlafste Ostreich zu einer gröfseren Mobilisirung -) und

inmitten des Krieg-slärms verbreitete sich die Nachricht,

dafs der Kaiser nunmehr auch energisch gegen die Unter-

drückung der Bitterschaft Front mache Ein Keskript an

den Vertreter der Bitterschaft in Wien yersicherte sie der

^) Weisung an SehönfiBld, den eftchsiBcheii Gesandten in 'Wim, vom
2. Bez. 1803.

•) Nach einein Berichte Schönfelds vom 3. Dez, 1803 waren nicht

weniger als '27 Bntuillono Infanterie und 1200 Reiter in Bewegung gesetst.

Bericht Schönieids vom 7. Dez. 1803.
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kaiserlichen Unterstützang und verbot sogar den Bittem die

freiwillige Unterwerfung unter irgend eine Landeshoheit. Da

aber bereits viele diesen Schritt getan hatten, eröffnete sich

damit die Aussicht auf" eine endlose Verlängerung des Streites.

Am Dresdener Hofe verfolgte man darum mit gröüäter

Aufmerksamkeit die Vorgänge in Ostreich und wenn sich

aacli die erste Meldung, daüs Frenlsen tätig in den Konflikt

eingreifen werde^), zum Glücke nicht hestätigte, wenn anch

der Eriegslftrm bald wieder verstummte, so wollte doch die

Aufregung sich nicht legen. Denn so sehr das Vorgehen

Baierns verurteilt wurde, gab doch gerade das Eingreifen

des Kaisers zu neuen Befürchtungen Anlafs. Ganz wie es

später eintrat, erwartete man, die liitterschaft werde sich

beim Kaiser ein Exekutionsmandat erwirken und Kursachsen

werde damit betraut werden*). Dann war alle frühere An-

strengung dem Streitfälle auszuweichen vergeblich gewesen

und Sachsen gerade in den Mittelpunkt gezogen. Das aber

muTste um so unangenehmer sein, als man fest überzeugt

war, dafs Preufsen nach wie vor sich auf die Seite Baiems

Stellea würde*). Schon verbreitete sich auch das Gerüclit,

^) Bericht SehOnfelds Tom 7. Bes. 1808.

^ Lautinr, der preulnache GeflchSftBtrftger in Dreedeii, berichtet

am 2. Jan. 1804: «L'objet qni fixe daiu ce moment le plus rattontion

da publie d*ioi, cVst raffiuze de la Noblesse Tmin^iate de TBinpire.

Elle parait assez mqmdter lea miniBtreB de l'Electeur et cnux d'entre euz

qui en parlaient en ma pr^sence ä la conr d'hier au soir, semblent regarder

la chose comme une secousse donn6e selon eux ä la Constitution germanique,

et les pliiintes de la Noblesse ImiiK'diate comme fondöes siir les basea

de cette meme Constitution. Ijes niotii))rps du consril privH, surtmit ceux

des conseillers (^ui sunt en relation joiirnaiiere avec les ministrea de Con-

ference, donnent un cours encore plus libre ä leurs apprehensions et le.s

termes, dans lesquels Iis les expriment, font voir que Tatiaire dout il

s'agit est consid^e par leurs chefs comme 6tant d'une mauvaiae augare

pour la tranqnflUtö et la libertö des Btafa de l^Empire Gemaniqne. On
est encore aoimö id d*ime aufcre apprehenrion. G*eBt qne la NoUeese

Inun^diate de IDmpire n'effectae im xnandat d*ei^tion et qu*aa d^nt
dW priBoe directenr de cercle l*Electear de Saie ne soit duurgi de

Teztoition. Lee dieoonrB de eee mteiee membree du conseil privi tra-

bisaent fr^quemment cette craiute et rembanae oü sa r^alieation mettrait

la cour d iel.»

") Weisung an Gört«, den aftohaieohen Gesandten in Berlin, vom
29. Dez. 1803.
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Prenlkeii werde die ritterechalüiclie Sache zam Gegenstände

einer allgemeinen Beratung am Reichstage machen^).

So war man denn in Dresden bereits in grofser Spannung,

als in den ersten Januartagen tatsächlich ein Schreiben des

preufsischen Ministeriums mit dem erwarteten Vorschlage

einlief. Preufsen kündigte darin an, dafs sein Gesandter am
Beichstage, Graf Görtz, demnächst in Kegensburg förmlich

den Antrag stellen werde die ritterschaftliche Sache der

Entscheidiing der Beichsgerichte za entziehen und am Beichs-

tage durch «ine allgemeine Beratung aller heteiligten Sti&nde

gütlich beizulegen, während bis dahin der Status quo bei-

behalten werden sollte'^). Sachsen wurde gebeten sich

diesem Antrage anzuachliefaen und seine Gesandtschaft in

Kegensburg zu gemeinsamem Vorgehen mit dem Grafen

Görtz anzuweisen.

Zwei Fragen erhoben sich dem preulsischen Vorschlage

gegenüber. War die Yerwelsmig an den Beichstag gesetz-

m&fsig nnd war sie gerecht d. h. dem Vorteile der ange-

griffenen Bitterschaft dienlich? Anf die erste war im Gmnde
nur eine Antwort möglich. Es stand ja nach der deutschen

Reichsverfassung jedem Eeichsstaude frei jeden beliebigen

Gegenstand dem Reichstage vorzulegen*), ein Verstofs gegen

die Beichsgesetze lag also in dem Antrage nicht. Ebenso

sicher stand aber auch fest, dafs das G^esetz die Verweisung

an den Beichstag nicht verlangte. Denn von einem ,,Bekars

an den Beichstag" gegen das reichsgerichtliche Ver&hren

konnte keine Bede sein, da eine gerichtliche Entsch^dnng

noch gar nicht ergangen war. Anl^erdem konnte man
Preufsen nicht als Partei im Prozesse betrachten, von der

doch der Rekurs hätte ausgehen müssen*). Einen Fall gab

es allerdings nach dem dentschen Staatsrechte, in dem das

1) Weitmig an Ketterits in Fraokfturt und an SehCnfBld om 2. Jan.,

an Bflnan in Farn vom 4. Jan. 1804.

) Die Denkschrift, die am 27. Januar in Regensburg zur Diktatur

loun, findet sich gedmekt in Häberlins Staatsaiehiv XI (1804), 428—34,

ebenso bei Berghaus a. a. 0. 2. Abt. I, 396/99.

>) Häberlin, Handbuch des Deutschen Staatsrechts I (1794), 485,

H (1795), 514.

*) Ebenda n, 516.
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Eingreifen des Reichstages in die richterliche Gewalt des

Kaisers Pflicht war: wenn nSmlich die richterliche Ent-

scheidung auf das Gebiet der Gesetzgebung übergrifft). Das

aber war bier keineswegs der Fall. Im Gegenteile j^ab

gerade der Unterschied zwischen der richterlichen Gewalt

des Kaisers und der gesetzgebenden des Reichstages der

kaiserlichen Partei willkommenen Anlafs den preuisischeu

Vorschlag als „ungesetzlich" zn bekämpfen^). Das war ja

richtig: der Charakter der ritterschaftlichen Frage wurde

durch die Verweisung an den Beidistag vollkommen vei^

ftndert Der Streit kam dadurch in eine Linie mit den

Gegenständen, über die die Keiehsdeputation verhandelt

hatte. Dei' Sphäre der richterliclien Gewalt entrückt, wurde

er dem Spiele der politischen Kräfte preisgegeben und es

war unverkennbai", dals PreuTsen dieses Ziel nicht aus Wol-

wollen für die Eitterschaft im Auge hatte.

Noch ehe das prenHaische Ministerialschreihen in Dresden

einlief, war hier bereits die Meinung eines entschiedenen

Gegners des preuJGrischen Antrages bekannt. In der Antritts^

audiens, die Globig in seiner Eigenschaft als Gesandter am
Hofe des Kurerzkanzlers hatte, sprach dieser hauptsächlich

über die ritterschaftliche Frage Ohne eine Berufung an

den Reichstag als ungesetzlich zu bezeichnen hielt er sie

für unnötig, da ja Gesetz und Herkommen ausreichend für

den Bestand der Eitterschaft sprächen, ja er befürchtete

davon fSor die Ritterschaft das Schlimmste. Denn nachdem

im Laufe des Jahres immer mehr Reichsstftnde dem Beispiele

Baiems gefolgt waren, schien es ihm mehr als zweifelhaft^

ob sich wieder wie im Hftrz 1808 eine Hefariieit ftr die Bitter-

^ Hftberlin n, 800. «Überhaupt sind gesetzgebende und richterliche

Gewalt ersdiiedeiie Dinge. Jene hingt nicht von dem Kaiser allein ab,

aondein auch von den Beiduwttnden. Sobald also bei irgend einem

Beeerratredit, folglich auch bri der oberstrichterlichen Gewalt des Eäüsers,

etwas Torkommt, was in die gesetzgebende eingreift, so versteht es sieh

von selbst, dafs alsdann die Sache an den Kaiser und das Boich gebracht

werden müsse."

*) Der säclisischo (ieflandt+^ Globip^ stellt, sich vollkommen auf diesen

Standpunkt : eben weil der Reichstag gesetzgebender Körper ist, hat er

mit der ri( hterlichen Entscheidung nichts zu tun. Bericht vom 30. Jan, 1804.

*} Bericht Globigs vom 30. Dez. 1803.
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sehaffc finden wflrde. Da er selbBt Partei war, — er sab sieh

verschiedentlicli in seinen olierl^enslierrlichen Bechten ge-

lErftnkt — war es natttrlich, dafs er bei dieser Voratissetzung

den anderen Weg einschlagen wollte. Darum hatte er auch

die Ritterschaft, die sich selbst hatte an den Reichstag

wenden wollen, davon abgehalten. Ihm war an einem Exe-

kutioDsmandate gelegen und er sachte deshalb von vorn-

herein sich der Zustimmung Friedrich Augusts zu Terddiem,

der der Lage der Dinge nach als Unbeteiligter and als

kreisansschreibender Fürst des sowol dem fränkischen wie

dem oberrheinischen Kreise zunächst liegenden obersftch-

sischen Kreises an erster Stelle berufen war mit dem reiehs^

gerichtlichen Exekutionsauftrage betraut zu werden.

Da war sie wieder, die gefiirchtete Exekution, die die

Gemüter am Dresdener Hofe schon in Atem hielt! Nach

dieser ÄoTserung des Erzkanzlers muTste man emsthaft

damit rechnen und es entstand die grofse Frage, wie ihr

auszuweichen seL Einen kaiserliehen Anftarag abzulehnen

war bei der notorischen Beidis- und Kaisortieue des Kur^

f&rsten unmöglich, die Exekution dnrchffthren hielä Sachsen

den unangenehmsten Verwicklungen aussetzen. Was aber

andererseits die Beratung am Reichstage für Gefahren bot,

lag ebenso klai- vor Augen. Der Aussicht das Schauspiel

des ohnmächtigen Deutschlands aus der Zeit der Reichs-

deputation erneuert, dem fremden Einflüsse Tor und Tüi- ge-

öffiiet zu sehen konnte sich niemand yerschlielsen. Es kann

darum keinem Zweifel unterliegen, welcher Seite der Kur-

fSrst zuneigte. Wir wissen, wie sehr er das Eingreifen der

ausn^irdgen Machte verabscheute, wie freudig er gerade

deshalb den Abschlufs der Deputationsverhandlungen begrüfst

hatte Der Gefahr gegenüber diese Zustände wieder herauf-

beschworen zu sehen mochten ihm die Lasten, die das reichs-

gerichtliche Verfahren ihm auferlegen konnte, immer noch

leichter erträglich erscheinen.

Bei dieser Lage der Dinge sah sich das Geheime Konsil,

das ftber die Haltung Sachsens beschlieü^n sollte, vor eine

schwierige Au%abe gestellt. Es entschied sich fOr die An-

») Vgl. S. 27.

Digitized by Google



Vergcbältung des KonÜiktes.

nähme des preufsischen Vorschlages und beantragte die Über-

weisung an den Eeichstag^). Eine Ungesetzlichkeit erblickte

es darin nichts ja die (ielieimen Räte gingen in diesem ersten

Gutachten gar nicht auf diese Frage ein. Die andere Frage

aber, ob dadurch der Bitterscbaft gedient werde, focht sie

wenig an. Die Gfeheimen Bftte fällten vielmehr ihr Gut-

achten ansBcUielhlich nach dem G^iehtspnnkte, wie sich

wol Sachsen am besten aus der AfFaire ziehen könne. Der

Zweck ihres Vorschlages ist ganz ausgesprochen der dadurch

die Sache zu verzögern. Den Reichsgerichten soll auf diese

Weise Grund „zu minder schleuniger Betreibung der judiciellen

Procedur" gegeben werden, die Stände, die etwa mit der

Exekution beauftragt werden, finden, so hofft man, darin „eine

Veranlassung zu einstweiliger Anstandnehmung mit der Voll-

ziehung solcher Aufträge/' Allerdings kann auch das Ge-

heime Konsilium sich nicht verhehlen, dafis durch die Ver-

weisung an den Reichstag die Ritterschaft nicht viel Aus-

sicht auf Erfolg erhielt. Aber es sagte sich mit Recht, dafs

in Wahrheit die Entscheidung ja überhaupt nicht bei dem

deutschen Reichstage lag. Wie man in Wien, Berlin und

München dachte, darauf kam es an. Und schliefslich wurde

das letzte Wort wie bei all den Veränderungen der letzten

Zeit aulüswlialb des Beiches in Paris und Petersburg ge-

sprochen. Wozu sollte dann Sachsen sich besonders ins Zeug
legen und sich die Finger verbrennen! Was man bisher ohne

Gefahr hatte tun können, mochte ja auch jetzt geschehen:

das Schwert in der Scheide lassen und ein Votum abgeben!

Wie in leiser Ironie schliefst so die Argumentation mit den

Worten: „es wird übrigens dabei den patriotisch gesinnten

Keichsständen und insonderheit Ihre Kurl Durchl. immer

freistehen ihre konstitutionsmälsigen Gesinnungen über diese

Angelegenheit in ihren Abstimmungen an den Tag zu legen".

Viel Hoffnung die ritterschaftliche Ver&ssung erhalten

zu sehen hatte jedenfalls das Geheime Konsilium nicht. Noch

immer schien die Haltung des Kaisers zweifelh^ift, noch immer

erwartete man ihn mit Preufsen und Baiern sich über ihre

gänzliche Unterdrückung einigen zu sehen« Leise klingt der

^) üntertaniger Vortrag yom 14. Jaa. 1804.

BiM. d. tfteht. 0eseli.Lt: Weioker, Die Haltuc KniaeeluMiii. 8
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Gedanke durch, dafs im Grunde das die beste Lösung sei.

Dann war man aller Schwierigkeiten ledig. Allerdings eine

ketzerische Anschauung am Hofe Friedrich Augusts. Aber

Wäre denn, so führen die Geheimen Bäte aas, die Unterdrückung

der BitteiBchafb etwas Schlimmeres als «^manchen ungleich

wesentlicheren Bestandteilen der BeichskonstitatLon'' wider-

ikhren war? Und mnfete nicht andererseits, wenn es zn dnem
Exekntionsauftrage kam, gerade „durch die in den politischen

Verhältnissen liegende Unmögliclikeit einem solchen Auftrage

Genüge zu leisten die Schwäche und Unzulänglichkeit der

konstitutionsmäfsigen Mittel zu Erhaltung des öifeutlichen

Buhestandes und zum Schatze der minder mächtigen Keichs-

glieder gegen gewaltsame Beeinträchtigungen ihrer Bechte

in das anfallendste Licht gesetzt werden?'*

Man sieht» das Geheime Eonsilinm bemflhte sich in jeder

Weise dem Knrf&rsten sehien Vorschlag plausibel zn maöhen.

Besonders bedentsam aber ist es, dafii sieh die Gfeheimen Bäte

betreffs der Rechtsfrage entgegen ihrer früheren unent-

schiedenen Haltung jetzt unbedingt auf die Seite der Ritter-

schaft stellten. Wie schon erwähnt, wollte die ])reufsische

Regierung den Status quo beibehalten wissen, oö'enbai- in der

Erwartung, dala der Beichstag die Unterdrückung der Ritter-

schaft gntheüaen werde. In Wahrheit hätte allein die Bei-

behaltung des Status quo ihre tatsächliche ünterwerfang

bedentet Dazu wollte sich das Geheime Eonsilinm, so wenig

es sonst geneigt war für die Ritterschaft dnrehs Fener zn gehen,

denn doch nicht verstehen und wies diesen Autrag ab. Aber

nicht genug damit. Die Geheimen Räte verwarfen zugleich

ausdrücklich den von Preufsen aufgestellten Grundsatz, die

neuen weltlichen Regenten könnten sich nicht an die Ver-

nachlässigung der Hoheitsrechte gebunden erachten, die allein

dnrch die PassiYität der geistlichen Begierangen yerschuldet

sei, und erklärten vielmehr alle von den geistlichen Herren

,,mittels galtiger Verträge oder sonst mitanderen eingegangenen

Verhältnisse" auch f&r die weltlichen Nachfolger fttr yerbindlieh.

Damit verurteilten sie ein für alleuial die von Baiern geltend

gemachten Ansprüche. Von einer Voreingenommenheit des

Reiclishofrates, mit der Preufsen seine Forderung überhaupt

begründete, wollten die Geheimen Bäte nichts wissen. Im
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Gegenteile, ihrer Meinung nach verdienten die unentschuld-

baren gewaltsamen Mafsnahmen das „strengste reichsgericht-

liche Verfahren." Um deshalb keinen Zweifel an dem
principiellen Standpunkte der sftehsischen Begiemng zu

lassen, sprach das Geheime Eonsil In seharfem GegensataEe

zn dem prenfbischen Antrage den Wonach ans gerade dnrch

PreuJsens Einflufs den rechtmäfsigen Besitzstand noch vor

dem Beginne der Reichstagsverhandlung wiederhergestellt

zu sehen Es war nicht geradezu die Bedingung, von deren

Erfüllung der Beitritt zu dem preufsischen Antrage abhängig

gemacht wurde, aber über den Standpunkt der sächsischen

Begiening liefs der WorUaut keinen Zweifel.

ünbedenklich darf man in der scharfen Betonung des

Bechtspnnktes die B&d(sichtnahme auf die Anschannngen

Friedrich Ang^nsts erkennen. In dieser Frage klaffte aswischen

ihm und der preufsischen Regierung ein unüberbrückbarer

Spalt. Eigentlich mufste die Konsequenz dieses Gegensatzes

die Ablehnung des preufsischen Vorschlages sein, denn dessen

Tendenz ging unverkennbar dahin die von Sachsen verab-

scheute Rechtsverletzung durch das Übergewicht der preufsisch-

bairischen Politik am Reichstage zn sanktioniren. Trotzdem

aber gingen die Geheimen B&te darauf ein, weil sie dadurch

Sachsen vor Yerwiddnngen zu bewahren hofften. Es ist

dieselbe Politik, die wir von der ErAirtor Frage her kennen:

trotz des inneren Gegensatzes ging Sachsen mit Preufsen,

weil ein anderer Weg ihm nicht oflfen stand. Dabei war

natürlich der Protest, den man sich gegen die preulsische

Bechtsanschaaong erlaubte, praktisch wertlos. Für PreuXsen

*) ,Bei der künftigen Komitial-Deliberation werden allerdings s&mt-

lichp in der Sache einschlagende konstitutionsm&rsige Betrachtungen und

Rücksichten in reife Erwägung zu ziehen sein. Inmittelst aber hegt man
diesseits zu der Gerechtigkeitsliebo und den patriotischen Gesinnungen

des Kgl. Preufsischen Hofes das zuversichtliche Vertrauen, derselbe werde

seinen Einflufs und sein Ansehen bei den in der Sache interessirten

StBuden dahin verwenden, damit sowol den Untertanen in den strittigen

OxtBohaftea alle nnr mOgUehe Erleiehtonmg angedeihen, ak aneb Aber-

haapt alle ftuneten gewaltBamem Schritte eingestellet und d«r rediiinälsige

Besüntand wiederhergeBtellet und fernerhin allenthalben aufrecht erhalten

irarduL xnOge.* Sdmiben dea Geh. KonsOa an dae pienßk Ifinitteriiun

om 81. Jaai. 1804.
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war es von geringer Bedeutung, ob Sachsen seinen Standpunkt

teilte und ob es den status qno beibehalten wünschte oder

nicht, das Entscheidende war doch die Znstumnnng zu seinem

ersten und hauptsächlichen Antrag, der Yerweisang an den

Reichstag. Indem aber die Geheimen Bftte so grolsen Nach-

druck auf die Keditsfrage legten, gewannen sie den Kurftkraten

fdr ihre Politik.

Die Ablehnung des zweiten preufsischeii Autrages fand

denn auch seine Billigung vollkommen. Nur in einigen Kleinig-

keiten, die doch überaus charakteristisch sind, erfuhr das Gut-

achten der Geheimen Bäte eine Änderung^). Friedrich Augast

wollte dorchaus nichts davon wissen, dafs die Beichsverfassong,

die ihm die politischen Blchtlinien gab, sich ftberleht habcoi

sollte, dafe die Organe des Reichs machtlos geworden seien.

Der eingereichte Entwurf des Antwortschreibens an das

preufsische Ministerium nannte die Tätigkeit der Reichsgerichte

„nicht hinreichend", ja sogar ,unwirksam". Das war dem

Kurfürsten zu viel gesagt. Er liefs den Passus ausfallen

und nur in vorsichtigen Worten durfte die Antwort in ihrer

endgiltigen Fassimg diesen heiklen Punkt berühren^).

Das Ausschlaggebende blieb aber doch, da& der Kurfürst

die Beratung aim Reichstage genehmigte. Bis zum letzten

Tage des Januar dauerte es, bis seine Entschlieflmng fiel

Am gleichen Tage noch fertigte dann das Geheime Konsil

die Antwort an das preufsische Ministerium aus. Zugleich

erging an Globig der Befehl sich mit dem preufsischen Ge-

sandten über dessen Vorc^ehen ins Einvernehmen zu setzen.

Auch in diesem Punkte hatte der Vorschlag des Geheimen

Konsils durch den Kurfürsten eine yorsichtige Änderung er-

fahren. Während jenes dem preufsischen Mimsterium die

„Beobachtung des genauesten Einyerständnisses" in Aussicht

stellte, liefe dieser nur das Versprechen gelten, die sächsische

Gesandtschaft in Regensburg werde „zu Pflegung vertrau-

*) Reskript au Geheiruo Häte vom 31. Jan. 1804.

*) ^Tn Erwägung der eigenen Beschaffenheit und des ausgebreiteten

Umfanges dieser Angelegenheit verkenne man nidit die Sehwietigkeitenp

mit velchen der Weg emer reiebsgeriehtHdien Ftoeedur su Begnlirung

derselben verbunden, nooh die bedenklichen Folgen für das Ansehen der

Konstitution Überhaupt» von welchen dieser Weg begleitet sein könnte.*
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licher Kommmiikation*' mit der preoMschen instroirt werden.

Veranlassung za dieser Abschwftchnng gaben offenbar die in

der Zwisdienzeit eingelanfenen Meldungen Globigs. Dieser

war selbst ein heftiger Gegner des preufsisehen Planes^).

Schon als Graf Görtz, der preiifsische Gesandte, das erste

Wort davon verlauten liefs, sprach er sich sehr energisch

dagegen ans^). Wichtiger aber als des säclisischeu Gresandten

Urteil war, dafs sowol die kaiserlichen Bevollmächtigten als

auch der Erzkanzler gegen Preufsens Vorhaben Protest er-

hoben. Die alte Klage, dafs damit die Auflösung des ganzen

BeiehsTerbandes sanktionirt werde, erscholl gar beweglieh

aus ihrem Munde'), und ihr beredtes Echo war Bllnau, der

sftchsische Gesandte in Paris, der auf Gh*und dessen, was er

von den geheimen preulyiscli-französischen Verhandlungen zu

wissen glaubte, nicht minder pessimistisch in die Zukunft

sah*). Jedenfalls muTste man sich auf eine lebhafte Dis-

kussion am Beichstage gefafst machen und es ging nicht gut

an von vornherein sich mit allen Schritten einverstanden zu

erklären. Es war genug, dais Sachsen überhaupt der Ver-

handlung am Beichstage zustimmte. Schon das war ein Sieg

der realpolitischen Erwägungen, die eine preuTsenfreundliche

Politik zur Pflicht machten, über den starren Bdehskonsti-

tutionalismus Friedrich Augusts.

VgL oben S. 31, Anm. 2.

*) Bericht Glolnge vom 20. Jan. 1804. «Aus dieser und der Fulda-

schen Firkläning** — Fulda hatte aogekttndigt, dafs es clon stataa quo

beibehalte — ^läfst sich aber schon abnehmen, wie wenig Unterstützung

in reiner gesetzlicher Hinsicht die ReichsrltterBChaft von kurbranden-

burgischcr Seite zu erwarten habe."

Bericht Globigs vom 28. Jan.; »Dieser (Unterstützung Friedrich

Augusts) bedürfe anitzt vor allem anderen die Angelegenheit der Reichs-

ritt«rschatt, wobei es nicht blofs darauf ankomme die Fi^-entumsrechte

so vieler Individuen zw retten, die lehnsherrlichen Gerecht.same zu hand-

haben, sondern vielmehr einem aufgestellten Grundsatz zu begegnen, dessen

Ausführung zur allmählichen Unterdrückung aller mindermächtigen Stände,

mithin zur Auflösung des ganzen Reichsverbandes führen würde.*

*) Bericht Bünaus vom 31. Dez. 1803. „L'epoque oü Ton en viendra

aux comles immcdiats et ä la majeure partie des villes imperiales encore

sabsistantes pourrait bien suivre de plus prte qu*on ne l'a cru lors du

r^ote d'empire."
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In Berlio, wo man gewolmt war Sachsen in den Bahnen

dar preoIsiBcihen Politik wandeln zn sehen, war man von An-

fimg an Abeizeagt, dalSs der Enifttrst dem Vorschlage der

reichstägigen Verhandlung als dein besten Auswege ans den

gefürchteten Schwierigkeiten mit Freuden zustimmen würde

Immerhin machte das lange Ausbleiben einer Antwort das

preufsische Ministerium ungeduldig^). Lautier konnte aber

aus Dresden nur berichten, daTs überhaupt Beratungen im

Gange waren. Er versuchte zwar die Mitglieder des Ge»

heimen Konsils, unter denen das preolsische Schreiben reich-

lich eine Woche cirknlirte, anszohorohen, mn&te aber bei

allen die gleiche Erfahrung machen. Ehe nicht der Eurfttrst

seine Entscheidung getroffffli hatte, wollte niemand aus sieh

herausgehen^.

Während so in Dresden Wochen gebraucht wurden, um
nur die Grundlinien der künftig innezuhaltenden Politik fest-

zulegen, waren die Ereignisse weitergegangen. In Regens-

burg hatte der preulMsche Gesandte die angekündigte Er-

klärung seiner Begienmg diktirt^ in Wien der Beichshofrat

durch das conservatorium imperiale Ar sich die alleinige

Entscheidung in Anspruch genommen. Zur selben Stunde»

als die Antwort an das preufisische Ministerium abging, lief

in Dresden der kaiserliche Auftrag ein. Was man mit allen

Mitteln versucht hatte hintanzuhalten, war eingetroffen.

Weisung an Lautier, Berlin, 6. Jan. 1804. ,Je ne douie pas que

la cour de Dresde attach^ comme eile Test ä la Constitution germanique

et d'aprte lea apprehennons xnftme qne iroui Ini supposes aeeMera avec

plusir eette opinion.' XhnlieheB weib GOrts tm 5. Jan. m meideD.

*) Weisoag an Lautier om 16. Jan.

') Beriehte Laatien vom 12. und 28. Jan. ,Qnoiqa*<m gaide toiQOim

le BÜenoe U-dessat et qu^ü aoit focile de Toir la crainte qu*on a de mani-

fester uue opimon avant que la r^solution de rBledear ne seit connue . . .*
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Bestürzung über das kaiserliche Koiiservatoriiim. Plötz-

licher Umschwang durch Baierns Nachgeben.

Eme Ifingst yergangene Zeit kaiserlieher Allgewalt lebte

in dem feierlichen Stile des kaiserlichen Eonserratorinms^).

Als ob es nur auf das Wort des Kciclisoberhauptes ankomme,

wurden da Baiem und die übriß:en reiclisständischen Misse-

täter mit der ganzen Schärfe der Reichsgeyetze bedroht und

alle ihre gegen die Eitterschaft gerichteten Verfügungen auf-

gehoben. Jeder Widerstand sollte darch die Macht der er-

nannten KonseiTatoren „mit gewafiheter Hand'' gebrochen

werden. Zu den Organen des kaiserliehen Willens war aber

neben dem Erzkanader, dem Erzhause Östreich nnd Baden

auch Sachsen bestellt

Spräche iu jener unglücklichen letzten Zeit des heiligen

römischen Reiches, in dem es keine gröfseren Gegensätze gab

als Ansprüche und wirkliche Macht, nicht jedes Ereignis für

die Unhaltbarkeit seiner Zustände, so wäre die Geschichte

dieses Konservatoriums allein geeignet das Elend jener Tage

zn offenbaren. Nicht die, die das kaiserliche Gebot bedrohte,

ergriff panischer Schrecken, sondern die, die der Kaiser zn

seinen Helfern, zn HtLtem der Ordnung beriet Wir wissen

bereits, dafi» Sachsen unter diesen Erschreckten nicht der

letzte war.

Uberraschend schnell arbeitete diesmal das Geheime Konsil.

Schon am 4. Februar gab es sein Gutachten zu Protokoll.

Dafs es am liebsten den lästigen Auftrag ganz abgewiesen

hätte, ist bei der uns schon bekannten Stimmung nicht ver-

wunderlich. Aber die eingehende Prttiiing, der das Eonser-

1) Gedrucktm Haberliiu StaatearchiT XI (1804), 417—422 all Fnnkt 8

des Reiehdiofratflkonkhimuiu vom 28. Jan. 1804.
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vatorium unterworfen wurde, ergab keinen Grund, der zu

eiiiem Widersprache berechtigt hätte. Das kaiserliche Be-

serratrecht Konservatorien zu erteilen d. h. einen oder

mehrere Beichsst&nde mit der Beschfltznng eines anderen

Beichsstandes oder aneh von Uittelbaren zu betrauen% konnte

nicht geleugnet werden. Ebensowenig konnte man in Abrede

stellen, dafs der kaiserliche Eiiafs vom Jahre 1714, Konser-

vatorien sollten „nicht ohne gar richtige Ui-sache" erteilt

werden, bei der Wichtij^keit des Gegenstandes gegen das

jetzige nicht ins Feld geführt werden konnte. Nur gegen

die Auswahl der beauftragten Kurfürsten schienen Bedenken

möglich, denn wShrend Brandenburg übergangen war, das als

Kreisausschreibamt des frftnkischen Kreises Anspruch auf

Berftcksichtigung hatte, war in dem Erzhause östreich der

Kaiser selbst zur Ausführung der Ton ihm ausgegangenen

Entscheidung bestellt. Die Frage war wichtig, denn gerade

hierauf gründete Preufsen später seinen Widerspruch. Es

war deshalb bedeutsam, dafs das Geheime Konsil von vorn-

herein diese Auswahl billigte. Seiner Meinung nach war

Brandenburg mit Recht beiseite gelassen, da es ja „bei den

Frincipien der Sache beteiligt^ war.

Von der rein rechtlichen Seite aus war denmach ein

Einspruch gegen den buserlichen Auftrag unmöglich. Aber

vielleicht ging er zu weit, verlangte zum Schutze der Ritter-

schaft von den Konservatoren etwas, das sie selbst mit der

Verfassung in Konflikt bringen mufste? Noch einmal sahen

sich deshalb die (Telieimen Räte genötigt ihren Standpunkt

betreffs der Rechtsfrage im Ritterschaftsstreite darzulegen.

Schärfer noch als früher sprachen sie sich für die Bitter-

schaft aus. Mit voUem Nachdrucke unterschrieben sie es,

dafe Globig durchaus im Sinne der leitenden Grundsätze der

sächsischen Politik entrOstet ausgerufen hatte: „oh je das

politische Interesse einzelner Reichsstände die Aufopferung

*) »Ein Konservatorium ist, wenn der Kaiser einem Reicliöatund

oder auch mehreren Kommissioii aufträgt oder befiehlt einen andern

Rdehistand oder «Muügen ümnitlMlbareii oder auch nittdilMure Panonen
und Korpora bei etwas in achütaaiu'' J. J. Mosor. Von der teutsohen

JnatutvevlMBiing I (1774), 618. Ahnlieh im TeutBchen Staatsreoht IV**

(1748), 448.
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der wolerworbenen Beeilte anderer Beichsmitglieder recht-

fertigen könne?*)"

Demnach muisten sie die Forderung des Konserratoriums

„die ißdchsritterschaft in Schwaben, Franken nnd am Bhein-

strom in den Stand der Beichsnnmittelbarkeit, worin sie sich

notorie zur Zeit der Civilbesitznahme der Entsehftdigungs-

lande befunden, . . . wieder einzusetzen", als völlig berechtigt

anerkennen. Entscheidend erschien dabei, dals das Konser-

vatorium den Stand der Unmittelbarkeit nur allgemein auf

die Zeit vor der Civilbesitznahme d. h. vor dem 1. Dezember

1802 bezog und dabei alle einzelnen schwebenden Streitig-

keiten der Beichfistftnde mit der Bitterschaft der gütlichen

oder rechtlichen Entscheidung überlieft. Indem das Geheime

Konsil diesen Bestimmnngen, wie es spftter selbst bekannte*),

„die engste, wörtlichste Auslegung" gab, hielt es die Exe-

kution nur dann für erforderlich, wenn die Mediatisirung

solcher Güter, die augenblicklich wirklich in der Hand von

Reichsrittem waren, trotz des kaiserlichen Gebotes aufrecht

erhalten werdet Zahlreich waren aber auch, wie wir oben

gesehen haben, — nnd gerade darauf bezogen sich die

meisten ritterachaftlichen Beschwerden— die Fftlle, in denen

Beichsstftnde selbst Herren von Gtttem geworden waren, die

zum Verbände der Beichsritterschaft gehörten und auf denen

*) Bericht Globigs, Regensbnrg, 80. Jan. 1804.

*) Unterttnigster Yorbnig vom 9. Mu 1805.

*) .Endlich finden sich annoch dadurch, dafa am Schlub des kaiser-

lichen Eonservatorii die Ehrledigang aller einzelnoi Diffarensien der Beichs-

stftnde mit der Beidtsritterschaft im gttClichen oder rechtHchen Wege
ausdrücklich vorbehaltöi, auch der den Konservatoren erteilte Auftrag

bloifl auf die Herstellung der "Reichsrittprschaft in den vor der Civilbesite-

nähme der Entschiidigungslande stattgefundenen Stand der Unmittelbar-

keit und dessen Handhabung eingeschränkt wordon, fxllo in der Sache
liegenden Küc-ks i eil teil auf roichsst [Indische Gerechtsame voll-

ständig beobachtet, inuiafsen insonderheit der letztgedachton VAn-

schränkung zu Folge die allenfalls zu vollstreckende Exekution
nur auf die gewaltsam unter die reichsständische Landeshoheit gozogoueu

ritterschuftlichen Güter, nicht aber auf diejenigen reichsständischen Be-

sitzungen gehen wQrde, welche lAots der zeithengen Verbindimg mit der

Beichsritterachaft . . . entzogen werden wollen.* Untertäniger Yortiag

om 4. Februar 1804.
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nunmehr die neuen Herren die littoracbaftlichen Gerechtsame

nicht mehr anerkannten.

Wir haben oben gesehen^), wie sehr diese BYage nm-

stritten war. Es erseheint deshalb bei der allgemeinen vor-

sichtigen Haltnng des Geheimen Eonsilinms nor natfirlich,

dafs die Geheimen Räte sich hier nicht zu weit vorwagen

wollten. Ihnen genügte es, dafs die Reichsstände 1704 und

1753 in dieser Frage die Urteile der Reichsgerichte an-

gefochten hatten. Darum entschieden sie, ohne sich erst in

subtile Untersuchungen, wie wir sie bei Kemer kennen ge-

lernt haben, einznlassen, in allen den F&Uen» in d^en Beidis-

stftnde als Besitzer ritterschaftlicher Güter die reicbsritter-

liehen Bechte leugneten, yon vornherein zn nngnnsten der

Bitterschaft nnd lehnten hier ein Eingreifen anedrUcklich ab.

Da aber die Fassung des kaiserlichen Auftrages diese Aus-

legung gestattete, liefs sich schlielslich auch hieraus kein

Grund zur Ablehnung des Konservatoriums gewinnen.

Konnte sich deshalb Sachsen dem Befehle des Kaisers

nicht entziehen, so waren die Geheimen Räte doch keines-

wegs gewillt ihn auszuführen. Wir wissen ja, wie pessi-

mistisch sie schon, ehe das Konservatorium erschien, mit

dfirren Worten die „Unm()glichkeit ihm Genüge zu tun", ein-

gestanden hatten^. Nnn konnte man fürs erste die Schwierigkeit

dadurch umgehen, dafs man einfach nichts tat und abwart^.te,

umsomebr als man aus dem Konservatorium, das das Eingreifen

der Konservatoren „auf jedesmaliges Annifen" forderte

geradezu die Pflicht des Abwartens herauslesen konnte. Lag

nun auch in dieser Deutung eine Unaufrichtigkeit, denn das

Konservatorium forderte zunächst die Wiederherstellung des

Status quo ohne eine derartige Einschränkung^), so handelte

») Vgl. S. 15f.

«) VfTl. 8. M.

') Die Konservatoren haben den Auftrag: ,dio gesamte reichsritter«

schaftliche Genossenschaft bei jenem wiederherzustellenden Stande . .

auf jedesmaliges Anrufen wider Männiglichea Gewalt auctoritate nostra

caesarea zu schützen und zu handhaben.*

*) Auch das Staatsrecht machte das Eingreifen der Konservatoren

nicht von dem ausdrücklichen Hilfegesuch der QMchädigten abhingig.

AUerdings mnlsteii sich dieie an den EonMrvator wenden. Es ioUte aber
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numjedenfalls darnach. Denn die erste Forderung des Konaerva-

torinms diejenigen Bitter, die sieh bereits einer Landeshoheit

unterworfen hatten, „nnverzQglieh ihrer Snbjektionseide zu

entbinden** und nötigenfills gegen sie einanräciirdten, diese

Forderung liefs man ruhig unerfüllt.

Am besten aber war es, wenn die Ausführung des Konserva-

toriums überhaupt überflüssig gemacht werden konnte. Denn

die Hoffnung, dals Baiem oder ein anderer Eeichsstand sich

gutwillig fugen wfirde, schien unerfüllbar, nachdem Preuüsen

am 28. Januar tatsftchlich den angekfindigten Antrag am
Beichstage gestellt und sich damit so feierlich gegen die

Ritterschaft erklArt hatte. Am Dresdener Hofe wollte sich

sogar trotz des Konseryatoriume, trotz des energischen Auf-

tretens der östreichischen Gesandten in München der Zweifel

nicht ganz legen, ob überhaupt der Kaiser Ernst machen werde

Unter diesen Umständen kaiserliche Politik zu treiben, daran

war nicht zu denken. Gar mit Preuisen deswegen sich zu

entzweien schien den Geheimen Bäten frevelhaft Ob sie

davon unterrichtet waren, dafs schon seit dem Sommer 1803,

seit der Besetzung Hannovers durch die Ftonzosen, Ver-

handlungen zwischen ihrem und dem Berliner Rote schwebten,

die auf ein engeres Einverständnis zum Schutze der Neutralität

Norddeutschlands abzielten, läfst sich nicht sagen. Jeden-

falls sprachen sie eine Wahrheit aus, die gerade unter diesen

datlurch nur zum Ausdruck kommen, dafs nicht der Kaiser, sondern der

Konaerrator der Richter zwischen den Parteien war. Dafs er nicht auch

ohne auBdrfickUches Hilfegesuch snm XSinBclireiten heroditigt sei, ist nicht

gesagt. J. J. Moser, Teutsohes Staatneeht IV* (1748), 448. 458.

Weisang an SehOnftld Tom 27. Jan. .Le sonpfon qne oe n'est qne

poor la forme qne hb ooor impAnale protöge la nobleete imm^ato est

presqne g6itokl.* Noch am 6. Februar heilst es in der Weirang an Globig:

aas dem Konservatorium und dem Vorgehen Buols „sollte man die

Folgerung ziehen, dafs es Ihrer Kais. Maj. Emst sei die Reichsritterschafb

bei ihren Rechten zu schützen und zu behaupten. Dem ohnerachtet sind

mehrere z. T. unterrichtete Peraonen , howoI zu Wien als zu Paris der

Meinung, dafs das Erzhaus östreich kein eigentliches oder hauptsäch-

liches Interesse an dem Schicksale der Ritterschaft nehme, sondern der

Kaiser als Reichsoborhuupt nur dio konstitutionellen Formen erschöpfen

wolle, und wenn das ohne Nutzen geschehen sei, als Erzherzog dem

Beispiele der anderen Fürsten folgen werde."
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Umständen mehr uoch als sonst galt: Sachsen durfte es ein

fftr allemal mit PreuTsen nicht verderben^).

"Em glftcklicher Ausweg daa Konserratorium mm6tig zu

machen war nun schon in der yorgeschlagenen Beichstagsrer-

handlang gegeben, der ja auch Sachsen bereits in dieser Absicht

zugestimmt hatte. Eifriger noch als zuvor vertreten daher die

Gebeimen Räte jetzt diesen Plan. Autfallen mufs es aber,

besonders im Hinblick auf das eben berührte Verhältnis zu

Preufsen, dafs sie meinten hier auf dem Reichstap^e Preufsens

Pläne durchkreuzen zu können. Sie brachten nämlich das

Ennstst&ck fertig eine ritterfreundliche Mehrheit am Reichs-

tage auszurechnen. Im Karkolleginm galten ihnen nur Baiem,

Brandenbarg tmd Hessen, allenfiills noch Württemberg als

Gegner, die Übrigen sechs Enrfftrsten als unbedingte Freunde

der Ritterschaft und im Reichsfürstenrat wurden 27 Stimmen als

gegnerisch, 11 als zweifelhaft, aber die sichere Majorität von

40 Stimmen als freundlich gezählt. Es gehörte viel Opti-

mismus dazu an diese Rechnung zu glauben. Wissen wir

doch, dafa Preufsen gerade in der sicheren Hoffiiang hier

seine Wünsche durchzusetzen auf die Verweisong an den

Belchstag drang und dals umgekehrt der Erzkanzler, der doch

aach die Verhältnisse im Beiehsfcage kannte, gegen diese

Lösung sich stemmte, eben weil er bei den Reiehsständen

eine ritterfeiudliche Mehrheit voraussetzte. Wie wenig pafst

diese Berechnung der Geheimen Räte aber auch zu ihrer

früher geäufserten Anschauung, dafs der Reichstag nichts zu

sagen habe neben den Entscheidungen der grolüsen Höfel

Seltsam genng nimmt es sich wenigstens aus, wenn es un-

mittelbar darauf heiflst» es müsse aber „auf alle Fälle nichts

^) ,Tndo8 läfst sich auch nicht vorkennen, mit wolch bedenklichen

Folgen die uneingesclirankte Vollziehung derselben bei {'ortdauernder

Weigerung der Stände sieh dem kaiserlichen An}tefohlniHi«e vw fögen

verbunden sein und welcher (lefuhr dadurch der öüentliche Huhestantl

in Deutschland bei den bekannten Gesinnungen des Kgl. Preulsischen

Hofes in Ansehung dieser Angelegenheit ausgesetzt werden würde. Die

})esonderen diesseitigen Verhältnisse gegen letztgedachten

Hof lassen es daher vorzüglich wünschen, dafs die Sache ohne gewalt-

same Vorschritte beigelegt oder daCs man doch wenigstens dieneÜB der

Notwendigkeit an letsteren teOsimelimen fiborhoben bleiben möge.* Untere

tftniger Vortrag vom 4. Februar.
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übereilet, sondern der Erfolg der Unterhandlungen zu Wien,

Berlin, München, Paris nnd St. Petersburg abgewartet werden.**

Damit war sofort das Urteil über den Beichstag und

seinen Wert gesprochen. Der Glaube an eine litterfreund-

liehe Entscheidung des Reichstages bedeutet daher nichts

weiter als einen Versuch des Geheimen Konsils das eigene

und des Kurfüi-sten Gewissen über die Untätigkeit Sachsens

zu beruhigen. In Wahrheit freilich hiefs die Devise „Ab-

warten" den Nagel auf den Kopf treffen. Sachsen konnte

nichts besseres, nichts anderes tun als sich weit vom SchuDs

zu halten sudien. Fürs erste galt es daher zu yerhindem,

da& der Erzkanzler, dem natttrlich die erste RoUe unter

den Konservatoren gebflhrte, Sdiritte tat, die für Sachsen

peinlich werden konnten. Ihm mufste man also znyorkommen.

So sehr sonst das „langsam, langsam" die letzte Weisheit

des Geheimen Konsils war, so sehr mufste es hier zur Eile

treiben.

Die Geheimen Räte erreichten ihr Ziel. Noch ehe von

irgend einer Seite her eine ÄuiÜserung über das Konservatorium

bekannt wurde^ ging schon am 10. Februar genau nach ihrem

Vorschlage die Listruktion an Globig ab. Friedrich August

nehme das Eonserviatorium an und erwarte des Erzkanzlers

Vorschlftge Uber die zu ergreifenden Mafsregeln, er wünsche

aber, „dafs die . . . Kinleitungen und Mafsregeln durch die mit-

wirkende Erklärung Höchst Ihrer Mitstände untei*stützt und

der vorliegende Gegenstand zu dem Ende zur Beratung an

das gesamte Reich gebracht werden möge."

Görtz in Berlin und Einsiedel in München wurden eben-

falls durch Reskript des Geheimen Konsils von diesem Ent-

schlüsse in Kenntnis gesetzt und zur eingehendsten Bericht-

erstattung auf(Breforda*t Nach Wien jetzt schon die Annahme

des kaiserlichen Auftrags zu melden hielt dagegen niemand

für rätlich. Das Konservatorium selbst liefs eine Frist von

zwei Monaten frei, nach deren Ablauf erst ein Bericht über

die ergriffenen Maisnahmen verlangt wurde. Wozu also der

Übereifer? Nui* Schönfeld wurde auf dem gewöhnlichen Wege
vertraulich informirt^).

Waianng an Sohtefeld Tom 10. Febnuur 1804.
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Damit schien alles getan, was der Augenblick erforderte.

Nach Möglichkeit wurde Sachsen allen Ansprüchen gerecht.

Zum mindesteu hatte es alles vermieden, was den Konflikt

irgend verschärfen konnta Die Entsclieidiuig der übrigen

Hofe erwartete man nun mit um so grODrarer Spannung, als

die Nachrichten ans Wien und Mfinchen nicht länger mehr

an der energischen Haltung des kaiserlichen Hofes zweifeln

liefsen ^). Eobenzl sollte sogar dem russischen Gesandten an-

gekündigt haben, dafs Ostreich allein einschreiten werde,

falls die übrigen Konservatoren ihre Pflicht nicht erfüllten*).

Gegen Ostreich war Baiem allein natürlich machtlos und

wenn es auch, sofern die bestimmte Meldung des sächsischen

Gesandten riditig ist, sofort nach dem Erlasse des Konser-

vatorioms einen Kurier nach Paris mit der Bitte um Unter-

statEong gesddckt hatte"), so war doch Frankreichs Haltung

bis jetzt so zweifelhaft gewesen, dalb Baiem darauf keine

Hoffnung auf sicheren Rückhalt gründen konnte. Alles kam
demnach auf Preufsen an. Aber auch dieses, von dem gänz-

lich unerwarteten Vorgehen des Kaisers überrascht, fühlte

sich isolirt und wich zurück. Zuerst zwar äafserte sich

Haugwitz sehr energisch gegen das Konservatorium, aber der

sächsische Gesandte bezweifelte keinen Augenblick, dals

Preuüton doch nachgeben werde, sobald nur der Kaiser

energisch bliebe^), Gtörtz wollte sogar yon tiefgehenden

Spaltungen wissen, die die Bitterschaftsfrage in Berlin her^

*) Bericht Einsiedels vom 9. und Glohigs vom 8. Febraar 1804.

*) Bericht Schönfelds vom 4. Febrnv.

•) Bericht Einsiedels vom 6. Fobr.

*) Bericht von Görtz vom 9. Febr. „Toutefois la dötermination de

la cour imperiale par le conservatorium emane ötait tr^s inattendu ici

et embarraaae ä, n'en pas douter. Mr. le c*« de Haugwitz m'en a parle

occiibionellement il y a quelques jours ajoutant que la cour de Vienne

avait et^ mal conseili^ sur Tadoptiou de cette mesure puisque certaine-

meut d'autres Etats direetenn de oercl«i ne permettndent poini 1*6^

eotion par m d«8 Etato qui j aorait ^tranger. Cette obeemtioii poavait

fiaire suppoaer ime opporitioii d^cidte mais avee la fidUeese qui cancMriie

oette admimatnitioii, .poorroqne ht cour de Vienne pecsiete

daas lee dtitonninaftioiie, U n'eet paa ä aamdre qu*!! rtedte des inoidentB

fächeux." In gleichem Sinne schreibt GOrlx am 12. xanSL 16. Febr. und in

seinem Bericht an das Geheime Konsil vom 16. Febr.
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vorgerufen habe Wie dem auch sein mochte, in der Haupt-

sache hatte er Eecht. Preufsen hatte an Wichtigeres zu

denken als um ein paar Keichsritter sich auf einen Streit

im Innem Deutschlands einznlasstti. Huisteii doch gerade

damals die Verhandlimgen mit Frankreicli, in denen Pren£ton

bindende Erklftmngen Uber die Sicherheit Norddentschlands

m erlangen hoffte, wegen der zn hohen fhmzösisehen Forde-

rungen abgebrochen werden. Und die Nachrichten aus Rufs-

land liefsen im selben Augenblicke den Ausbruch des schon

lange gefürchteten russisch -französischen Krieges bedrohlich

nahe erscheinen Das alles zwang Preufsen zur Nachgiebig-

keit und bewahrte Sachsen tot einem Konflikte mit dem

Nachbarstaate.

Sehr befriedigt zeigte man sich in Berlin darüber, da&
Friedrich Anglist die Beratung am fieichstage angenommen

hatte*). Als nnn das Eonservatorinm erging, hatte man es

zwar am liebsten gesehen, dafs Sachsen die Ausführung ver-

weigerte oder sich zum mindesten vorher mit Preufsen in

Verbindung setzte*), wagte aber doch keinen Druck auszu-

üben. Im Gegenteile. Das Verhältnis zu Frankreich machte

^) Der König selbst sei ein Gegner .der antikaiserlichen Politik, die

ihre ^iqktst&tee in der Königin-Mutter finde. IHeae verMse infolge der

Bitten ihm Toehter, der FnnxeBBm von Oranien, und des Landgrafen

von Damutadt, ihres Bmders, die Sache der meditttiairenden Beichs-

stftnde. HangwitB galt wie Havdenbeig, dessen Vorgehen in den fränki-

schen MiEurkgraftBmem j» bekannt ist, als Feind der Bittersohalk. Bericht

von Görtz vom 9. Febr.

) Nach den Berichten von Görtz und den Weisungen von Haugwita

an die preufsische Gesandtschaft in Dresden. Tatsächlich erkannte man
in diesen Tagen in Berlin die Unmöglichkeit zu einer Verständigung mit

Frankreich zu gelangen, da dieses auf einem preufsisch- französischen

Bündnisse bestand, und man wandte sich deshalb an Rufsland. Vgl. dazu:

Die Denkschriften des Grafen Haugwitz von Mitte und Ende Februar bei

Bailleu a. a. 0. II, 243 ü'. und Ranke, Denkwürdigkeiten des Grafen von

Hardenberg I, 478 f.

^ WeSanng an Lantier vom 10. Februar. ,Mon ministdre a re^u la

r^ponae de oelni de TEIecteur snr Taffiiire de la noUesse ünm^diato efc

j*ai lien d*6b6 satisfidt de la maniire qine89ante dont ce pnnce envisage

la marche qne j* y ai proposfe.* Ebenso QOrtat Bericht an das Gehnme
Konsil vom 16. Febr.

«) Weisung an Lantier vom 10. Febr. [Le oonservaiorium] ,ne peut
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CS nötig gerade jetzt die Verbindung mit Sachsen noch enger

zu knüpfen. Die schon mehrmals begonnenen Verhandlungen

über gemeinsame Defensiymafsregeln zum Schutze der nord-

deutschen Neutralit&ty an denen neben Dänemark und Hessen

auch Sachsen sich beteiligen sollte, wurden wieder auf-

genommen. Haugwitz bat, um dies hier zu bertthien, den

sftehsischen G^esandten zu sich und weihte ihn vertraulieh in

alle Verhandlungen mit Bonaparte, Rufsland und den anderen

Staaten ein^). Da fehlte es denn nicht an den Beteuerungen

des innigsten preufsisch - sächsischen Einverständnisses. Mit

Vergnügen vernahm man in Dresden die wiederholten Ver-

sicherungen, dails Preulsen durchaus nicht auf die Vernichtung

der Beichsritterschaft ausgehe'). Ja selbst in der Frage des

Status quo schien man in Berlin geneigt nachzugeben

Die Notlage, in der Preufeen sich befand, zwang auch

Baiern sich zu fügen. Eine vom 5. Februar datirte Be-

kanntmachung des Kurfüj'atlichen General-Landkoramissariates

zu Bamberg hob — gegen alles Vermuten*) — die Seque-

stration der ritterschaftlichen Gutseinkünfte auf, bald darauf

wurden die militärischen Besatzungen zurückgezogen und

schlieMich bequemte sich der Kurfürst — wie Einsiedel

nanquer d*ein1)aRaMer la ooiir de Drasde qm aaau donte ne vondra paa

aecepter la commieBioii.*

Bericlit von GMrts, Berlin, 16. Febr. ,L*aitente de la d^elaration de

l*Elec(ear an mqet de rex^cuüon du eoDBer?atoriiim imperial eet g6ni6tale.

On m^asBure que le c^« de Haugwitz s'attend la n^tiTe et toutefo»

k mie commanicatLon pröalable entre les deux coiun.*

») Bericht von Görtz, Berlin, 23. Febr.

») Görtz, den 23. und 26. Febr.

») Görtz, Berlin, 19. Febr. und Globig, Rogensbiirg, 10. Febr. Am
26. Febr. berichtet Görtz folgende Äufserung von Haugwitz: ^Hiesiger-

seits hätte man auf den gegenwärtigen Status quo durch Anlassung der

angeschlagenen Patente doshalb angetragen, weil durch die geforderte

eigene Abnahme denen Ansprüchen, welche auf einzelne Besitzungen

vielleicht begründet sein dürften^ selbst Yensicht geleistet würde, üan
wOrde aber aneh keine Bedenken tragen hiesigen Ortes bei der Beichs-

ersammlnng exfocderlichen Falls die Ungültigkeit dieser Patente nnd den

XJngnmd des daraus abgleiteten Rechtes ansoerkeunen.*

*) Bei dem bishezigen schroffiBii Auftreten Baien» ftbenaeohte die

yOllige Unterwerftmg allgemein. .Man kann die -wahre ürsaehe dieser

plötdiehen Umfinderung nioht ergründen* sehreibt Olobig am 24. Febr.
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wissen wollte, auf einstimmiges Anraten des preulkischen,

ruBsischeii und französischen Gesaiidten^) — sogar dazu

dorch ein „Paritionssclireiben'' dem Kaiser feierlich seine

Unterwerfung anzuzeigen^.

Wer war froher darüber als der Dresdener Hof? Denn
übwol die Geheimen Räte, um ein Einschreiten des Kur-

fürsten möglichst lange hinauszuschieben, den Grundsatz auf-

gestellt hatten, der Kurfürst dürfe erst dann einschreiten,

wenn er speciell von der Eitterschaft um Unterstützung an-

gegangen sei*), so konnte man daraus jetzt keinen Grund

zur YerzOgerung mehr entnehmen. Inzwischen hatten sich

nftmlich sowol das Generaldirektorium der Bitterachaft^)

als auch der fränkische Ritterkanton an der Baunach '^),

letzterer mit eingehenden Anklagen gegen Baiem, direkt an

den Kurfürsten gewendet. Eigentlich hätte daher Sachsen

jetzt allein oder im Einverständnis mit den übrigen Konser-

vatoren — beides liefs das Geheime Konsil gelten — ein

„Monitorium" an Baiern erlassen müssen. Aber das erschien

trotz des bairischen Nachgebens zu gefährlich. Die Geheimen

Bäte wurden die Furcht vor einem innerdeutschen £riege

nicht los^. Damm benutzten sie, obwol ihnen zur Zeit

ihres Gutachtens nur die bairische Bekanntmachung vom
5. Februar bekannt war, diese gern, um die Beschwerden

der Eitterschaft für erledigt und jeden weitereu Schritt für

unnötig zu erklären. Ihnen lag es am Herzen alle Tätigkeit

der Konservatoren möglichst bald durch den Beginn der

reichstägigen Verhandlung überflüssig zu machen^).

^) Zwei Beriehte Einaedels vom 19. Febr., an Loft und an das 6e-

hnme Eonsil.

*) Das Schreiben , datirt: München , 17. Febr. 1804» findet sieh ge-

druckt in Häberlina Staatsarchiv XI, 434f.

3) Vgl. S. 42.

*) Datirt Ehingen, 1. Febr.

») Nürnberg, 7. Febr. 1804.

•) Untertäniger Vortriig vom 21. Febr. Vgl. unten S. 51 Anm. 1.

') Bericht Lautiera vom 27. Febr. „Le meme miniätre (der Name
wird nicht genannt, es handelt sich offenbar um einen der Oeheimen

Bttte oder Eonferens-lfiniiter) a dit Ii la pezwnine qui ni*a xapportö

rentrelini dont il s'agit quo jamais la conr d'id n'anrait 6t6 fiart loin

du» eetto affiiüre et se aerait homiß peut-ltve tont an plus, t^fl n'y avait

Bibl. d. •ftoht.Oeieli. L S: Wetekor, Die Haltnng KanMdiMai. 4
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Nun hatte man in Dresden die Freude, dafs aucli der

Erzkanzler, wol nicht zum mindesten durch die Haltung

Sachsens bewogen, seinen Widerstand gegen die Entscheidung

durch den Beichstag aufgab^). Aber er verlangte, dafe vorher

nnbedingt nnd allenthalben derrechtm&lkigeBeBitSEstand wieder

hergestellt werden mOsae. Selbstverständlich setzte das noch

eine weitere Tätigkeit der Konservatoren voraus. Deshalb

beantragte er im Einverständnis mit den kaiserlichen Bevoll-

mächtigten eine Vereinbarung der Konservatoren über die

einzuschlagenden Wege. Auch der Erzkanzler war natürlich

nicht gewillt durch sein Vorgehen den Frieden Deutschlands

zu gefährden- Immerhin hatte er seinen Eifer bereits durch

Monitorien an Enrhessen nnd Hesaen-Darmstadt bezeugt» als

der Graf von Waldbott-Bassenheim, der das Bnrggrafenamt

anf der von hessen-dannstädtisehen nnd knrhessisdien Truppen

gewaltsam besetzten Burg Friedberg innehatte, seine speeielle

Unterstützung angerufen hatte. Ernstere Mafsregeln dagegen

sollten nur gemeinsam von den Konservatoren ergriffen werden

und zur grofsen Beruhigung Sachsens stimmte diesem Satze

auch der kaiserliche Gesandte in Eegensburg zu. Darüber

sollten sich nun die Gesandten der Konservatoren in Regens-

bürg des näheren verständigen. Eb galt also Globig mit der

nötigen Instruktion zn versehen.

Das Geheime EonsUiom stand nicht an seinen Gedanken
ganz durchzufahren. Wollte man sich selbst von der unan-

genehmen Pflicht befreien, so mufste die Aufgabe den recht-

mäfsigen Besitzstand herzustellen dem Beichstage zugewiesen

pas Pii moyen de l'^viter, k im simple monitoiro ajoutant quo ponr d€B

m^ures plus actives il n'en serait jamais question."

Lautier erwähnt mehrmiils „Per.sonon, die mit den Konferenz-Ministern

gesprochen haben", als seine Gewährsmänner. Eimnal i vgl. S. 29 Aum. 2)

nennt er sie couseillers. Dieser Titel lälst, zunial da die Mitteilungen

stets allgemeiner Natur sind und kaom von einem Eanzlisten den Akten

entnommen aem kOnnen, daraufsohliebea, dab derVertroneniimaim Lantien

za den sehn «Geheimen Referendarien* gehörte, die als Hof-, Joititien-

odw AppeUatlonerftte als conaeiUera besnchnefe Verden kounten. Dafii

Lantler on meltreren spricht, ist wol nmr Floskel Ob man aber an

direkte Bestechung zu denken hat| UUkt sich auf G^imd des Torliegenden

Ifateriales nicht entscheiden. Vgl. auch S. 56 Anm. 1.

*) Bericht aiobigs vom 16. Febr. 1804.
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werden. Bot man nur den Ständen die Möglichkeit hier in

allgemeiner Beratung ein neues BeichsgeBetz ftber die Verhält-

nisse der Beichsritterschaft zn schaffen, dann, hofiten die

Geheimen Bäte, wUrden sie von selbst ihre gewaltsamen Mafs-

regeln zurücknehmen*). Dafs dabei die Gerechtsame der

Ritterschaft unverletzt erhalten bleiben würden, durfte nie-

mand erwarten, auch wenn man wie die Geheimen Räte auf

eine rittertreundliche Mehrheit am Reichstage rechnen wollte*).

Ist es doch höchst charakteristisch, dafs selbst das (reheime

Konsil damit rechnete^ da& auf dem Beichstage die Frage

der Mediatisimng der Bitterschaft angeworfen wOrde").

*) Vorschlag der Instruktion für (jlobig in dem Untertänigen Vor-

trage vom 21. Febr. 1804. „Bei der Wahl der hierunter in Verfolg des

kaiserlichen Konservatorii resp. in Gemeinschaft mit den übrigen höchsten

Exekutionshöfen zu nehmenden Malsregelu würden Sich Höchstdieselben

onliglioh Tim der pfliehtmftfsigen nnd patriotischen Baeksicht
anf die Erhaltung des öffentlichen Rnhestandee leiten lassen

und daher der Bitterscfaaft auf deren Anrufen mit Erlassung der ver-

ftssungsrnftfidgen Moaitorien . . . aidit enisliehen, kannten aber nicht

umhin allen weiteren Schritten, wodurch ... die kaum hergestellte

Buhe in DeutschlaDd vielleicht neuen Ge&hren, sogar eines inneren KiiegeSy

ausgesetzet werden möchte, die zu einer gütlichen Ausgleichung
der entstandenen Irrungen führenden Einleitungen vorzu-

ziehen. Tn diesem Betracht hielten Höchstdieselben es tür vorzüglich

zweckmäisig die Sache, ohnaufhältHch der von den ernannten Konserva-

toren in der schon gedachten Mal'se daneben zu beschehenden direkten

Verwendung bei den beteiligten Ständen, zugleich bald möglichst an

die Reichöversain :i: lu ng zu bringen, wobei jedoch keineswegs die

Frage, ob die Beichsnileiächaft bei ihrer ünmittelbarkeit erhalte werden

solle oder nicht? au&usteUen, sondern vielmehr lediglich durch Vor-

legung dieser wichtigen Angelegeoheit snr gemeinsamen Beratung sftmt-

lichen StSoden die Veranlassung lu geben sein würde sich Aber die

Aufreohterhaltung des ... so Yielf&ltig verletsten Besiti-

standes auf verfiftBsangsm&Cbige Weise zu erklärm und sugleich die

Bereitwilligkeit zu reichsgesetslicher Regulirung der reichs-

ritterschaftlichen Irrungen and Abstellung der zum Nachteil

des gemeinen Woles und der gnten Ordnung in den benachbarten

Reichslanden bei der Reichsritt orscliaft hin und wieder be-

stehenden Mifsbräuche und Beschwerden zu betätigen, in mafsen

nicht ohne Grund zu hoffen sei, dafs die beteiligten Stände hierdurch

am ersten bewogen werden würden von den ergriffenen gewaltaamen

Ma£u:egeln und Besitzstörungen von selbst wiederum abzustehen.*

*) Vgl. 8. 44.

') Vgl oben Anm. 1.

4*
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Aber wir wissen bereits, dafis die sächsischen Politiker selbst

dnrcbans nicht alles Bedit auf der Seite der Bitterschaft sahen.

Offen gaben sie za, dafs die XTnordnong: in den ritterschaft-

lichen Gebieten einer Besserung bedurfte^). Das war nun

alles richtig und mochte auch von allen eingestanden werden,

die einmal der reichstägigen Verhandlung zugestimmt hatten,

entscheidLiid blieb doch, dafs das Geheime Konsil nicht darauf

bestand vorher den rechtmäfsigen Besitzstand wiederher-

zustellen. Denn dafs die Geheimen Bäte nebenbei die Tätigkeit

der Konsenratoren fortbestehen lassen wollten, konnte nicht

viel besagen, wenn Globig bestenfalls zu Monitorien bevoll-

mächtigt worde. Uniengbar kam damit das Geheime Eonsil

in Widersprach mit seiner eigenen früher geftndBerten An-

schauung. Allerdings hatte es, wie wir oben sahen, in dem

Schreiben an das in-eufsische Ministerium lüclit in bestimmten

Ausdi'ücken die Wiederhei-stelhing des rechtmäfsigen Besitz-

standes als Bedingung der Reichstagsverhandlung hingestellt

der Standpunkt jenes Schreibens war aber unbestreitbar der-

selbe, den dann das Konsenratorium einnahm. So setzte sich

in diesem Aogenblicke das Geheime Eonsil in Wideretprach

sowol zn seinem eignen früheren Urteile als anch zu den

Anforderungen des Eaisers. Es geriet aber zu gleicher Zeit

in Konflikt mit seinem Kurfürsten.

So sehr Friedrich August geneigt war alles zu tun,

was ihm und seinem Laude die Riilie erhallen konnte, so

wenig war er bereit seine reichsständisclien Pflichten irgend-

wie zn verletzen. Dem prenikischen Antrage hatte er zu-

stimmen kennen, weil er damals noch durch kein kaiserliches

Gebot gebunden war, er war auch um des Friedens in Deutseh-

land willen bereit die Ausführung des kaiserlichen Befehles

mit aller Vorsicht zn betreiben, aber darftber hinauszugehen

war ihm unmöglich. Hier setzten seine Rcichstreue, sein

Pflichtbewuftsein ihm eine unübersclireitbare Grenze. Das

Konservatorium gebot ihm die Reichsritterychaft tselbst mit

gewaffneter Hand in den Stand der Reichsunmittelbarkeit

wieder einzosetzen, daran war nicht zu rütteln. Wie konnte

Vgl. S. 51 Anm. 1, ebenso 8. 41.

•) Vgl. S. 85.
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da das Geheime Kousil ihm vorschlagen sich dieser Angabe
zu entziehen?

Offenbar kam das Gntachten des Geheimen Konsüs dem
KnifUrBten ond LoJä gftnzlich fiberraschend. Denn die schon

erw&hnte, aus dem Gkheimen Kabinette ausgehende Weisung
an Scbönfeld, die ihn vertraulich von der Entschliefsung des

Kurfüi'sten unterrichtete, betont ausdrücklich, dafs der recht-

mäfsige Besitzstand vor der Eeichstagsverhandlung: erreicht

sein müsse Bestand also schon eine ^undsätzliche Meinungs-

verschiedenheit zwischen den Faktoren der sächsischen Politik,

so kam noch ein Zweites hinzu, um den Vorschlag der Gehei-

men Bftte hinfällig zu machen. Inzwischen war ja das bai-

rische Faritionsschreiben bekannt geworden und auch die

Meldungen ans Berlin atmeten Buhe und Frieden. Warum
sollte man gerade in diesem Augenblicke sich ans Furcht

zu einer Verletzung der reichsständischen Pflicht verleiten

lassen? Ganz im Gegenteile. Gerade jetzt war es Zeit seinen

Eifer in der Erfüllung der Pflicht zu bekunden. Darum wies

Löfs die Gesandten in Berlin und Wien an nunmehr die

beiden Höfe von der Haltung Friedrich Augusts in Kenntnis

zu setzen. Auch hier wieder finden wir den Satz: erst der recht-

m&fsige Status quo, dann Entscheidung durch den Beichstag*).

Demnach mulhte der Vorschlag des Geheimen Konsils

eine gänzliche Abweisung erfahren. Eindringlich hielt der

Kurfürst seineu ketzerisclieii Räten seinen alten Grundsatz

vor, dafs ihm die Erfüllung seiner reicbsständischcn Pflichten

allen anderen Rücksichten vorangehe, eindringlich wies or

darauf Ii in, dafs das Konservatorium ihm und niclit dem

Beichstage die Herstellung des Status quo auferlegte^). Damit

*) Weisung? an St-honfeid vom 10. Febr. 1804. ,Je ne saiirai« vous

laisser i^rnovor, niais uniqueiTipnt ponr votre information, q\ie rKloctonr

Ost hii-nieint.' d oinTiion . . . qii'il coiiviendrait do los [los aß'aires de l'ordre

(MHU'stn'J aniiTiger ü. la dieto sauf i\ sister en attendanl toute procedure

violcul(^ ulteheure et a romettre et maintenir l'ordre equestre dana la

possession legitime de ses droits."

^) Weisung an G^rtz vom 23., an SchOnfeld Tom 24. Febr.

*) Reskript an Geheune B&te, 26. Febr. ,Wie Wir Überhaupt auch

in dieser Angelegenheit wie in anderen üneere reidustfinduBdien Pflichten,

solange nieht fiberwiegende Hindernisse sich entgegensteUen, ro erflÜlen

gemeinet sind: so scheinet Uns, dafii bei einer Aber dieeen Gegenstand ein-

üigiiized by Google



54 Viertes Kapitel.

waren alle Äie scliönen Gedanken, die das Geheime Konsil

über die Tätigkeit des Reichstages gehegt hatte, begraben

und nur das eine blieb zu überlegen, was der Kurfürst tun

mflBse, um seinerseits an der Aufgabe der Konservatoren init-

snarbeiten. Indes w&re es weit gefehlt za glauben, dafe

der Kuiftrst nunmebr die Konsequenz seines Standpunktes

gezogen und ein energisches Handehi befürwortet hätte.

Seinen Eifer dem Kaiser zu bezeugen, dazu war er willens —
auch dem hatten übrigens die Geheimen Räte widerraten —
die Frage aber, ob man auch nur Dehortatorien an die Reicha-

stände, die trotz des Beispiels Baierns bei ihrer Haltung

verharrten, erlassen müsse oder nichts sollten wieder die

Geheimen Bäte entscheiden. Der alte Grundsatz Friedrich

Augusts nur die Form nicht zu verletzen war damit gerettet»

denn in der Sache blieb es natflrUdi dabei, daßi das Konser-

vatorium nicht ausgeführt wurde.

Kaum bedarf es der Erwähnung, dafs das Geheime Kon-

sil sofort den Erlaf« der Dehortatorien ablehnte^). Damit man

möglichst lange befreit bliebe, sollte Globig sich mit den

Gesandten der übrigen Konservatoren bespechen, ob über-

haupt mit den Dehortatorien „nicht noch einiger Anstand

genommen'* werden kOnne"). Wie er im übrigen sich zu ver-

halten hatte, sollte er aus den Schreiben an den Kaiser und

an das preuJSsische Ministerium ersehen, gegen die das Geheime

Konsil keinen Widerspruch mehr erhob*).

soleitenden reichstägigen Deliberation nicht sowol von der Herstellung

des Besitzstandes, welche auf diesem Wege eher verzogen als be-

schleunigt werden dürfte, sondern nach ihrer Bewirkung hauptaftch-

lich von Beilegung der Irrungen selbbt und bei der Kommunikation mit

den Gesandten der übripon Konservatoren — wozu der Gohoimo Rat

V. Globig zu autorisirt'n wäre — weniger von don zu Vollzieliuiir' des

kaiserlichen Konsoi s atorii zu tuenden ersten Schritten als vielmehr, wenn

dieselben ohne Erfolg blieben, davon, ob und wie alsdann nach-

drflcklichere Vftfiregeln su ergreifen seien, die Frage sein kOnne,

vorauf Wir daim, inwiefern zu den letsteren von ons mitsawirken aei,

ünB wäter su eniwshlieiiMin haben würden.*

Untertäniger Vortrag vom 28. Febr. 1804.

^ Beakript an Globig vom 2. Mftn.

^ Entwurf der Schreiben im üntttttnigen Vortrage vom 28. Febr.,

genehmigt durch Beskript vom 1. MSn.
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So ging denn am 2. März an den Kaiser ein feierliches

Schreiben ab, das die Übernahme des kaieerlichen AuftrageB

auBdräcklich anzeigte and in den Betenenmgen der gehor-

samen Ergebenheit und der Ziudehenmg genaaester Pflieht-

erfttUnng mit dem pomphaften Stile des kaiserlichen Gebotes

wetteiferte. Des Planes aber die Sache an den Keichstag

zu bringen geschah darin keine Erwähnung. Diesen heiklen

Funkt zu erledigen war Sache des Gesandten in Wien*).

Umgekehrt war in dem Schreiben an das preufsische

Ministerium nachdrücklich des Kurfürsten Bereitwilligkeit

betont am Beichstage zur Beseitigung der Misstände mitzu-

wirken. Allerdings wurde die Bedingung, daih vorher der

rechtmäüiuge Besitzstand eingetreten sein mflsse, hier bestimmt

ausgesprochen*). Aber wenn es zugleich hiefs, man erwarte

die übrigen Reichsstände dem Beispiele Baierns folgen zu

sehen und ea werde „solchergestalt einer weiteren Vollziehung

des kaiserlichen Auftrages von Seiten der ernannten Konser-

vatoren wahrscheinlich'*) nicht bedürfen", so brauchte nie-

mand über diese Forderung zu erschrecken.

Indessen würde man ungerecht urteilen, wollte man aus

diesen Worten nur die Absicht das Konservatorium nicht aus^

zuführen herauslesen. Dem steht das Beskript vom 26. Februar

entgegen. Vielmehr war es auMchtige Überzeugung — wenn
auch der Wunsch der Vater des Gedankens war — wenn
man die Tätigkeit der Konservatoren beendigt glaubte. Nach

dem ersten Schrecken über das Eingreifen des Kaisers gab

man sich ganz der Freude hin, als die Nachgiebigkeit Baiems

») Vgl. S. 53 Anm. 1.

„Dagegen ist man fortdauprnd gpnoitrt nach Hpseitif^nng der

in Ansehung des Besitzstandes erfolgten Beeinträchtigung . . .

durch die zu einer reichstägigen B^^ratung wehren Beiletfung der roichs-

ritterschaftlichen Irrun^jon in vprtrauliehem Einv» riu'linu'ii mit dem Kgl.

Preiifsischen Hofe zu trellende Einleitung t^oviel möglich dazu beizutragen,

damit den auf Recht und Billigkeit gegründeten Anliegen und Beschwerden

der Beiobflstfinde in Änsehimg der in ihren Landen eingeschloflsoien oder

an selbige angrenzenden reicharitterBchaftliehen BentBongen abhelfliche

tfafee venchaflÜBt verde."

*) Daa «irohrBoheinlich* ist ent durch den Enrftrsten sugefügt.

Bednxpt Tom 1. Mftn.
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die Gefahr beseitigte^). Alles schien sich mit einem Male zu

lösen, von keiner Seite her befarchtete mau neue Konflikte.

Ungefährdet konnte darum Sachsen seinen Eifer urbi et orbi

YerkOndeiL Bald aber sollte ach diese hoffirnngsfreadige

Stimmiing als tarflgerisch erweisen.

*) Eine gut« Beitttigaiig gibt der Bericht Lantaen Tom 27, Febr.:

,Cette nonvelle (GbbigB Meldmig des boiziBcfaen Paritionaschreibeiis] a
causä aox ministreB saxons, eelon ce qn^aasureut ceux qui ont eu occasion

de parier hier i\ deux entre eox, la plus grande 8ati8£Eu;tio]i puisqu'ils

regardent aiiia la Saxe mue hors de tout embairaB ne doutant point que

les a\itroB princes qui ä l'efj^ard de la noblesse immediate se troUYent

daoB le oas de la cour de Munich ne suivent son exemple/
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Nene Teroeliftrfting des fionlliktes einerseits dureli die

Fortsetzung der Tätigkeit der Konseryatoren andrerseits

durch das Eingreifen Frankreichs und Freufsens.

März bis Mitte AprU

Die erste ESnttänfichimg, die dem Dresdener Hofe zuteil

wurde, war, dafs die Tätigkeit der Konservatoren, anstatt

schon jetzt eiuzusclilafen, einen neuen Aufsclnvung nahm. Aller-

dings war in Regensbur^ die Stimmung nicht anders als in

Dresden. Auch hier glaubte und hoffte man, mit dem bai-

rischen Paritionsschreiben sei alles erledigt^). Schnell aber

wurde bekannt^ dafs der Kaiser trotz der von Baiem ge-

äufserten Bitte das Eousenratorlum nicht au&uheben willens

war*). Der kaiserliche KomndsBarius am Beichstage, Freiherr

von Hügel, entfaltete yielmehr eine eifrige Tätigkeit, um ein

schnelleres und taktkräftigeres Voigeheu der Konservatoren

zu erwirken. Zu dem Zwecke sollten die Gesandten der

Konservatoren zu einer „Subdelegationskommission" zusammen-

treten Hügel selbst war bereits mit der nötigen Vollmacht

versehen, vom Erzkanzler war ein Widerspruch nicht zu er-

warten und selbstGraf Görtz, der preufsische Gesandte, der zu-

gleich aber während der Abwesenheit des badisdien G^andten

mit dessen Vertretung betraut war und so eine merkwürdige

DoppekoUe spielte, war entsdilossen eine Vollmacht für die

Bericht Globi^ vom 20. Febr. ,Nach dieser Erklärun*^ wird es,

wenn man sio gehörig V)efolgt, einer Vollziehung des kaiserlichen K'onsor-

vatorii nicht mehr bedürfen und es ist zu erwarten, dals auch die iil)rigen

Reicbsstände, welche gleiche gewaltsame Schritte gegen die Reichsritter-

sehaft getan haben, damit vieder sarflUsktreten maeäm,*

Bericht Globigs vom 27. Ftobr.

*) Besicht Globigs an Lola und an daa Gleima Kendl, beide Tom
2.]fftn.
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Komin ission anzunehmen. Nur Globig konnte angesichts der

wiederholten Mahnungen, die ihm die äufserste Behutsamkeit

zur Pflicht machten, dem Freiherm von Hfigel keine be-

friedigende Antwort erteilen. Schon begann aber die Zeit

zu diÄngen. Wollten die Konservatoren ftberbanpt etwas ton,

so mnTste es bald geschehen, denn die vom Eaiser gesetste

zweimonatige Frist ließi ihnen nnr noch kaum zwei Wochen
Zeit. Arbeit fanden ja die Konservatoren, wenn sie nur

wollten, genug. Denn nur Meiningen und Hohenlohe-Neueustein

waren dem Beispiele Baierns gefolgt und hatten ihre Unter-

werfung unter das kaiserliche Gebot angezeigt und auch in

Baiern selbst war, wenn man genauer zusah, trotz aller Ver-

sichemngen der rechtsm&fsige Besitzstand doch nnr recht

mftlsig wiederheigestellt Dabei wollten die kaiserlichen Be-

vollmächtigten gar nichts weiter ton als Dehortatorien erlassen.

Damit würde sich Sachsen sicher nicht zn weit vorgewagt

haben. Aber Globig hatte bisher noch keine andere Instruktion

erhalten als nach Möglichkeit den Erlafs von Dehortatorien

hintanzuhalten und wollte ohne ausdrückliche Genehmigung

seines Hofes sich nicht beteiligen. Dafür schickte er, um
die üngefährlichkeit der zu errichtenden Kommission zu er-

weisen, die Vollmacht Hügels an das Geheime Konsil mit der

dringenden Bitte ihn gleichüftUs mit der entsprechenden Voll-

macht ansznrSsten. Nnn waren allerdings in dem Plane eine

solche Komission zu bilden keine besonderen Schliche zn enir

dicken. Ks entsprach nur dem Herkommen, dafs die Gesandten

der Konservatoren zu dem besonderen Zwecke eine aufser-

ordentliche Kommission bildeten. Gemeinsame Beratungen

wurden ja durch die gemeinsame Aufgabe notwendif,^ Trotz-

dem befürchtete man in Dresden Schlimmes. Mit Unruhe

vernahm man, dals die £rklftning, die Schönfeld Über Friedrich

Augusts Haltung abgegeben hatte, in Wien gar nicht be-

friedigte. Nach wie vor wollte man dort nichts davon wissen

dem Reichstag die Entscheidung zu überlassen^). Alles

Bericht SchOxifeldB Tom 29. Febr. „Apres bien dea choaee flat-

teuses povr lee sentimeiitB de notre Stxiaamme Maltare ce viee-ehanodier

me fit oitendxe que si Ton penrisftait & voviloir fiure passer ces discuasioiis

ä U didte d*empire, ce serait antant qne de les renvoyer ad calendas

Graecas, d'aatant plus qne le chef d*empire ne B*4cartorait en lien dea
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sollte von den Konservatoren erledigt werden. Von Preufsen,

meinte Colloredo, der Beichshofvicekanzler, hätten sie nichts

zu befürchten, das werde nicht einen Pfennig, nicht einen Mann
opfern, solange es nnr imruhigen Besitze seiner Entschftdignngs-

lande bleibe. Nun wnDrte man zwar in Dresden ans den Be-

richten Schönfelds und Einsiedels, daTs die Ger&chte von einer

ausgedehnten Mobilmachung in Ostreich falsch waren — tat-

sächlich befanden sich nur zwei bis drei Regimenter von Salz-

bui'g aus auf dem Marsche nach Schwaben — ^) diese Worte

aber gaben doch zu denken. Warum w^ollte der Kaiser die

Ritterschaftssache nicht an den Reichstag kommen lassen?

War doch etwas Wahres an den Behauptungen, das Vorgehen

des Kaisers diene nnr dazn einen Überfiall anf Baiem zn ver-

bergen? Bestanden aber tatsächlich solche Hintergedanken,

so war man des heftigsten Widerstandes PreuDsens gewüs.

Denn selbst in dem Augenblicke, als er Görtz von dem Ein-

lenken Preuf^ens verständigte, hatte Haugwitz mit dem
Kriege gegen Ostreich gedroht, falls dieses die Grenzen der

ritterschaftlichen Frage irgend überschreiten wollte').

Darum schien auch der zu errichtenden Kommission

gegenüber Vorsicht geboten. Globig znm Subdelegatus zu er-

nennen nnd mit der nötigen Vollmacht auszustatten war not-

wendig, da man ftberhaupt das Konservatorium angenommen

hatte. Während aber der Dresdener Hof Mher das gemein-

same Handeln der Konservatoren gewünscht hatte, um so

den befürchteten Übereifer Ostreichs und des Ei'zkanzlers

dämpfen zu können, erschrak man jetzt vor der Aussicht

durch Mehrheitsbeschlüsse in der Kommission zu weit fort-

gerissen zu werden^). Darum wurde in der sächsischen Voll-

macht der Ausdruck ,^ommission'' ganz vermieden und Globig

erhielt ausdrücklich den Auftrag alle koUegialischen Be-

formes de la Constitution et qu'il avait pris pour but principal de main-

tenir la tranquillcte dans reui})iro geruianiqnc* — Übrigens war Schün-

feld selbst auf das Höchste von der Ent^ciiiieisung seiner Regierung

fibenasoht. ,Zu meinem grofiienErstaiinen'' — schreibt er am 22. Febr.—
«erAilirich, dafiidieBittenduiftHaehe inRegensburg verhandeltwerden soll."

Wosung an (Sörts» 5. Mftn.

^ Bericht Ton GOrts om 26. Febr.

') Untertäniger Vortrag vom S», genehmigt durch Beikript Tom
14. M&ns.
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Schlüsse nach Kräfton zu verhindern*). Am liebsten hätte

man es freilich gesehen, wenn die Kommission überhaupt

nicht zusammengetreten wäre. Darum eollte Globig keines-

falls von seiiier Vollmacht Gebrauch machen, ehe ihm nicht

die Gtesandten Badens und des Erzkanzlers die ihren vor^

gelegft hätten.

Kam es aber doch dazn, so waren die Grenzen, in die

man Glohigs Tätigkeit einschlofs, eng genug gezogen, um
das Wirken der Kommission gefahrlos zu machen. Nur zu

vorbereitenden Verhandlungen erhielt er die Ermächtigung.

Die P^ntscheidung blieb in jedem Falle dem Kurfürsten vor-

behalten. Das einzige, das Globig ohne besondere Ge-

nehmigung tun durfte, war gememsam mit den übrigen Sub-

delegirten Monitorien zu erlassen. Aber auch diese sollten

nor ^ ganz liqniden Fällen" und auf besonderes Ansuchen

der Ritterschaft gestattet sein").

Es hätte dieser vorsichtigen Bedingungen wol nicht

bedurft. Denn selbst die kaiserlichen Bevollmächtigten und

der Erzkanzler sahen dergleichen Monitorien als die harm-

losesten Dinge von der Welt au. Kann es ein kläglicheres

Eingeständnis der gänzlichen Bedeutungslosigkeit einer solchen

Mafsregel geben, als wenn sie Globig mit der Begründung

zu Dehortatorien drängten, „weil selbst die rechtliche Form

es zu erfordern scheine, dafe von Seiten der Herren Eonser-

Beakript an Globig vom 15. Mftn.

*) Ebenda: „Wie Ihr aber, dafe hiebe! [bei den Monitorien] die

konstitittionBm&finge Form allenthalben beobachtet werde, von selbflt

den Bedacht zu nehmen wisMOl werdet, aleo ist auch im weiteren

Fortgang des Euch aufgetragenen Geschäftes von Euch dahin zu sehen,

damit man bei der zn dessen Verhandlung erforderlichen Zusammentretung

der Subdelegirten die Sache nicht etw.i von einer oder der an-

deren Seite zu Fassung kollegialischer Beschlüsse nach Mehr-

heit der Stimmen — welche der Natur des den Konservatoren samt

und sonders erteilten reichsoborhauptlichen Auftragd gar nicht ange-

messen sein würde — einzuleiten suche» auch dafs überhaupt von

den Subdelegirten aufser den rar Vorbereitung der EntecUielrangen

ihrer Eommittonten ra treffenden vorläufigen Yerabrednngen nnd
den allenfalls in ganz liquiden Fftllen, auf von Seiten der Beiohs-

rittenchaft sn R^raaburg beachehendes Ansuchen, sofort gemeinschaiflr

lieh zn erlassenden Monitorien, etwas nicht vorgenommen
werden mOge."
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vatoren . . . wenigstens etwas durch schriMehe Ab-

mahnung geschehe, damit nach Ablauf der zweimonatlichen

FVist Yon der Befolgung des kaiserlichen Konsenratorii bei

Kaiserlicher Majestät die geziemende Anzeige geschehen

könne, übrigens eine solche Abmahnimg, welche an sich

nichts Präjudicirliches enthalte, dermaien allgemein,

selbst von Seiten des Königlich Preufsischen Hofes ge-

wünscht werde."?*) Wenn selbst die Vertreter des Kaisers

so dachten, dann konnte allerdings Sachsen stolz darauf sein

den Gipfelpunkt der Vorsidit erklommen zu haben. Was
nur irgend denkbar war, mn eine gefährliche T&tigkeit der

Konservatoren zu verhüten, das leistete das reichs- nnd

kaisertreue Sachsen in der Vollmacht, in der es seinen Ge-

sandten anwies das Gebot des Kaisei-s zu erfüllen. Kaum
braucht es wiederholt zu werden, dals der Schlüssel für dies

widerspruchsvolle Verhalten in der übertriebenen Angst vor

den Gefahren der Tätigkeit der Konservatoren lag. Höher

als der Wnnsch reichsgesetzliche Bestimmungen za erfüllen

stand die Furcht gerade dadurch den Frieden des Reiches

zu erschüttern. Soweit war es gekommen, da& Friedrich

August am lässigsten die übernommene Pflicht zu erfüllen

schien. Aber an einem Punkte raufste diese Politik doch

wieder Halt machen: gegen das Gesetz durfte nichts ge-

schehen. Bei allem I^aviren war dieser Grundsatz bis jetzt

hoch gehalten worden.

Kaum war die Gefahr beschworen, die ans dem £ifer

der Konservatoren erwachsen konnte, so trat eine neue be-

unruhigende Wendung ein. Wmiige Stunden, ehe die Voll-

macht für G^lobig abging, traf von Paris und von Regensburg

zugleich eine überraschende Meldung ein: Fi-ankreich warf

sich als vermittelnde Macht zum Schiedsrichter auf Bewegte

sich die kurze Erklärung, die Bacher, der französische Ge-

sandte am Reichstage, hier am. 12. März abgab -), nur in all-

gemeinen Ausdrücken, so wurde sie auf das klai^ste inter-

pretirt durch die Botschaft, die Champagny, der französische

^) Bericht Globigs vom 12. Märs, durch Kühr bereits am 15. uach

Dresden überbracht.

') Geilruckt in Häberlina Staatsarchiv XII (1804), 81, im Auszug bei

liäusaer ü^, 487.
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Gesandte in Wien, dem österreichischen Hofe zu überbringen

hatte und der man franzdsischerseits die grdiste Yerbreitnog

zu geben sndite^). Bemmiliigt doreh flbertriebene Meldungen

von umfassenden Rftstungen Ostreichs drohte Bonaparte mit

einem französiseb-bairisehen Bttndnisse und verlangte den

sofortigen Stillstand aller Mafsregeln, die der Ausführung

des Konservatoriums dienen sollten. Am Reichstage sollte

die Sache entschieden werden. Hier wollte Frankreich, wie

es hiefs, auf die Einladung Rul'slands hin mit diesem gemein-

sam die alte Stellung als Schiedsrichter wieder einnehmen.

So gefährlich die französische Drohung klang, so fühlte

man sich in Dresden doch flirs erste kaum beunruhigt Schon

froher waren Gerüchte von einer Vermittlung auijsetancbt

Laforest^ der französische Gesandte in Berlin, wollte wissen,

dafs Kufsland bei Bonaparte ein gemeinsames Eingreifen be-

antragt hatte'), und dieselbe Nachriclit, aus Paris stammend,

wurde in Wien verbreitet*), aber da Alopeua, der russische

Gesandte in Berlin, und Haugwitz dem eifrig widersprachen,

da auiserdem das gespannte französisch-russische Verhältnis

eine Übereinstimmung der beiden Mächte kaum glaublich er-

scheinen lieih, wagte man in Dresden daran zu zweifeln^).

Schlielhlicb kam aus Petersburg ein bestinuntes Dementi.

Zwar hatte Rnlhland sich bereit erklärt seine guten Dienste

zur Beilegung der deutschen Streitigkeiten zur Verfügung zu

stellen, aber es wünßclite diese durch Verhandlungen in

Wien beigelegt, ehe man an den Reichstag gehen könne**).

So durfte man die französische Behauptung, die Vermittlung

gehe von Rufsland aus, mit gutem Grunde für eine tendenziöse

Erfindung halten. Damit aber wurde die Ausführung der

Yermittlnng überhaupt nnsidier. Der VorstoiSi Frankreichs,

so glaubte man in Dresden, richtete sldi nur gegen weiter^

Meldung Büuaus, Paris 3. Mäns, Einsiedels aus München vom

11. März.

*) Bericht von Görtz, Berlin 9. Febr.

») Bericht von Schönfeld, Wien 18. Febr.

«) Welniiig an Efamwtel om 18., an Globig om 20., an G8itK

om 28. Vehr.

^ Beiieht Sdudembnrgs ane Petenbnrg 7om 23. Feto., m Dresden

am 10. Ifitn.
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gehende Pläne Ostreichs^), die Tätigkeit der Koiiservatoren

dagegen schien nicht bedroht. Eher empfand man eine ge-

wisse Genagtanng, dafs durch das Eingreifen Frankreichs der

Widerstand des Kaisers gegen die Erledigung am Beichstage

gebrochen werden mullstey zumal nach einer ÄuDsernng Talley-

rands Frankreich anch anf die BitterBchaft, die bisher nur

von den Konservatoren hatte beschützt sein wollen^), den

nötigen Druck ausübte"). Darum beeilte sich Löfs jetzt, wo
Frankreichs Haltung den sächsischen Wünschen entgegenkam,

nach Paris zu melden, dafs Friedrich August schon längst

den glücklichen Ausweg der Reichstagsberatung ergriflfen

habe^). An die Mdglichkeit, daüs Frankreich gegen die An-

nahme des Konservatoriums etwas einzuwenden haben würde,

dachte kein Mensch.

Bei aUedem müssen wir im Auge behalten, dafe in Dresden

auch niemand mehr au einen Widerstand Preufsens glaubte*^).

Als nun auf das Schreiben der (ieheimen Bäte vom 2. März

*) Weisung an C4örtz vom 24. März. ^11 est ^vidont qne cea marclies

pressantes ont moins pour objet Taffaire de l'ordie equestre que d'em-

p^her que TAutriche ne prenne sous ce pretexte des mesures pour

rappui de la Russie.'

*) Bericht Einsiedels vom 4. }>\'j.rz.

*) Weisung an Görtz vom 19. März. „II est a prövoir que cette

intervention ne plaira gu^ee h, la cour impöriale quand m^e eile ne

Ngarderait que l'ordro ^««stre poiaqn* i Yienne on aontient toigoiin

que ce n*eflt pas & ht di^ oü ü oonvient de tiaiter oette affiure mau
qne sa d^cirion doit 6tre rAMorrfo aux tribunanz d'empire. II pacaitt

oependant qa* k Batisboime on pounait y parrenir plus töt pnisqne

d*im COM 8a MiyeaM FiniBneiiiie dMre mamtmaat que les cboees soient

remises avant toat au itatus quo l^gal cc qui y engagera peut-§tre lea

Etats qui ne s'y sont pas encore port^s, et que d'un autre cöt^ Mr. Talley-

rand a conseill^ an döpnte de la noblessc de saisir cetto epoque pour faire

des propositions conciliatoires, vu' que ces ditterends ne sauraient etre

termin^s que par un accomodement - cousoil que suivant plomeurs avis

l'ordre Equestre parait vouloir suivre."

*) Weisung an Bünau vom 18. März, „J'observe ä cette occasion

que TElecteur n'ayant pu se dispenser d'accepter ä. Texemple des autres

Electenn nomm^ oonaervatonn la eommisrioa preaerite par le dtoret

imperial, a cependant Mmoig&6 eu mSme temps le d&nr que Taffaire en

question fftt dieoutöe et d^cidte & la dilte de ukanitee h maiutenir la

tranqdlleM g^iMe de Tempire.*

•) VgL S. 48 und 56.
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eine befriedigende Antwort einlief in der FrenÜsen der s&ch-

sosehen Forderung den rechtm&lkigen statns quo vor der

Reichstagsverhandlimg hensnstellen mindestens teilweise zn-

stimmte^), stand diese tlberzeugiing unerschütterlich fest.

Man war sogar geneigt aus der vor einiger Zeit gefallenen

Äulserung Colloredos, Preufsen werde für Baiern keinen Mann

opfern, sobald ihm nur der ruhige Besitz seiner £nt8chädi-

gnngslande gesichert bleibe^, jetzt auf ein geheimes preoDsisch-

Ostreichisches Abkommen zn schliefsen*).

Man konnte in Dresden — wir mfissen hier zum besseren

Verständnis der in diesen Tagen besonders flberraschend

wechselnden Stimmungen die allgemeinen politischen Ver-

hältnisse wenigstens kurz berühren — um so eher an eine

Yei-ständigung Preuisens mit Ostreich glauben, als Görtz

immer eifriger beteuerte, die Verhandlungen mit Franki*eich

seien abgebrochen, Preufsen fahre sie nur zum Scheine noch

eine Weile fort, nm Zeit za Eustungen zu gewinnen^).

Wirklich schien es so, als nähmen die Pläne f&r eine gemdn-

same Verteidigung der norddeutschen Neutralität greifbarere

Gestalt an, der Kurfürst von Hessen kam unter dem Vor-

wande der Königin zum Geburtstage seinen Besuch abzu-

statten nach Berlin^') und auch der dänische Gesandte sah

sich in die Absichten des preufsischen Hofes eingeweiht*).

*) Schroiben dos ])r«Mir8iHo}ion Ministoriiims vom 10. März: Preufsen

habe dio 8acbo daliin bringen wollen, ^dal's dieselbe allerdingö auf dem
RcirliHtiig zu einer näheren Erörterung und zur allgemeinen Feststellung

tier künftigen Verhältnisse zwischen Reichsritterschaft und Landesherren

gebracht werde, dafs indessen aber unter diesen diejenigen, welche

mit den gewaltsamen Mafsregeln eigener Besitzergreifung vorgeschritten

seien, aokbe sofort emttellen und surficknehmen raOebten.*

*) Bericht SchOnfeldfl om 29. Febr., vgl. S. 50.

^ Weisung aa ScbOnfeld Tom 88^ Mftn. ,11 est cependaiit k sonhaiter

qa*on s*acoomode anx drconsfcaaces, surtont si tons les prinees enTahisseurs

remettent les choses dana le gtstas quo Ugftl ainsi qne le d^sire mein-

tonant la cour de Berlin elle-m&me pent-Stre en retnnr de la dispositioii

oü Ton est 4 Vienne d'apr^ les propos du de Cobenzl, de ne pas

etendre la question aux opörationa de la Pnisse contre la noblesse imm^*

diäte enclaveo dans soh Etats cn Franconie puis qu'elles sont ant^rieuree

au demier recös de la deputation d'empire et a sa ratitication.*

*) Bericht von Görtz vom 26. Febr., 1. 4. und ö. März 1804.

"^j Görtz den 11. März.

•) GOrtz den 18. März.

Digitized by Google



Nene Veradiftrfuiig des Konfliktee. 65

Unter dieseii Umstftaden raffte Bich, unniitteUMur yor dem
Eingreifen Frankreicbs, die Dresdener Begiemng asn einem

ganz besonderen Schritte anf. Freufsen bemflhte sieli um
Sachsen, da schien der Augenblick gekommen, wo man ihm

die alte Rechnung aus der Zeit der Reichsdeputation prä-

sentiren konnte. Die Erfurter Frage wurde wieder auf-

gerollt. Freilich so schüchtern geschah das, dafs man deut-

lich sieht, es hatte niemand die Hoffnung damit etwas zu

en*eichen. Mehrmals hatte sich Sachsen im vergangenen

Jahre in dieser Angelegenheit nach Berlin gewendet^), einer

Antwort aber war es nicht gewürdigt worden. Jetzt sollte

Görtz endlich auf eine Antwort dringen^). Aber der säch-

sische Gesandte wni^ zn genau, daih Erfort ein ftr allemal

für Sachsen verloren war und wagte es nicht um diesen

Preis das gerade jetzt unbedingt nötige gute Einverständnis

mit Preufsen zu gefährden^). Er Hefs deshalb seinen Auf-

trag unerfüllt und siehe da, er sah sein Verfahren gebilligt*).

Erst einige Tage später ging dann — der letzte Schritt in

der Erfurter Angelegenheit — eine feierliche Rechtsyerwah-

mng in der Gestalt eines Schreibens des Geheimen Konsüs

an die Berliner Begiemng ab^)» für jetzt beeilte man sieb

die Bereitwilligkeit zur Teilnahme an einer engeren Einigung

*j Note vom 6. März 1808. Schreiben des Geheimen Konsila vom
14. Nov. 1803. Vgl. Friedrich a. a. 0. 166 ff.

Weisung an Görtz vom 12. März 1804. ,La reponse de Sa Majest^

F^oirienne k la lettre de l*Electeur comceniaiit Eifort tardant toigoan

aRiver il oonTiendra qne oiis en fiuries souTemr le miiurtftre pniaaien

d*aiie manidre propre k Im fiure aentir Tint^rdt qne nons avons k Mre

inform^ k tempe de rintentioin da rd*
*) G(hrtB den 18. H&n. uDaas cee dreonstanoes j*ai pr^HM m*ezpoier

an blfttne d*im retard d*ex^cuier les ordres qui me Boni parvenus pour

preaaer une reponse au sujet d'Erfort, tandiaque ceUie d^marche - dana

le moment oü certainement on s'attend ici ä une reponse de l'Eleeteur

Bur les propositions de inesures combinees Eventuelles defensivt^s trans-

niiHen le 28 fevrier - ne la rendrait certainement pas plus satisfaiaante que

lea doiinecs anterieurea, d'autant plus qu'autorisant par cette demarche

et le silence sur les propositions surdites le soupoon d'une determination

evaaive, les rapports d'intimete et J interet dana la possibiUte des occu-

rences pourraient en gtre sensiblement affeet^a.*

^) Weiaang aa OOrte vom 24. Ifitan.

) Datut den 7. April.

Eibl. d. aHolia. Gaaeh. I« a : Walakar, Die Haltang Kamehataa. 5
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Norddeutschlands zu bezeugen^). Nach dieser Richtung li&tte

also das franaOsische Eingreifen, das ja sicher einen groften

Konflikt heraufbeschwören konnte, seine deutliche Wirkung

auch auf Sadisen. Soweit es aber die Bitterschaftssache be-

traf, war man, am das noch einmal auszusprechen, nicht he-

unruhigt. Aber eben jetzt änderte Preufsen, dessen man so

sicher zu sein glaubte, plötzlich seine Haltung, legte in einer

dem Reichstage übergebenen Denkschrilt feierlich gegen den

„sogenannten Konservationsauftrag" Verwahrung ein und

suchte durch die Annahme der französischen Vermittlung

alles weitere abzuschneiden^ Wie bei der Erklärung im

Januarwurde Sachsen audi diesmal durch ein eigenes Schreiben

dayon in Kenntnis gesetzt und angefordert dem pteuMsdien

Beispiele zu folgen nnd demgemftfig Olobig für die „baldigst

zu eroftuende Komitialberatung" zu instruiren

Nichts konnte dem Dresdener Hofe unerwlinschter kommen
als dieser Frontwechsel der preufsischen Regierung. War es

zu verstehen, dafs Freu Isen, trotzdem es mit Frankreicli

brechen wollte, durch die Annahme der französischen Ver-

mittlung Ostreichs yermeintliche £riegspl&ne bek&mpfte, so

mufiste doch andererseits der Einspruch gegen das Konser-

vatorium den Konflikt yerschftrfen. Vor allem aber wurden

dadurch erst auch die Konservatoren getroflbn, wShrend die

l'ranzösische Erklärung als allein gegen Ostreich gerichtet

hatte gelten können. Aber ebensowenig empfand man in

Dresden darüber Freude, dafs es nun infolge der Haltung

Preoisens mit der Vennittlung ernst wurde. Gern wurde es

hingenommen, dafs der Kaiser dem französischen Drucke nach-

gebend in die reichstägige Verhandlung willigte^), die Zeiten

der Beichsdeputation aber wieder aufleben zu lassen , davor

schreckte man zurAck. Zu tief wurde die Demütiguu«,^ gefühlt,

die dem deutschen Keiche eben jetzt durch die allem Völker-

rechte Hohn sprechende Aufhebung des Herzogs von Enghien

^) Weisung an (TÖrtz vom 24. März.

*) Die Denkflchiilt, dictatuui Regensburg 28. März, ist gedruckt in

HftberlinB Staatsarchiv XII (1804), 82ff. und bei Berghaus a. a. 0. 400

bis 402.
s) VrenS^KUm MimBfceriimi an Geheime Btte, Berlin 21. Mfira.

«) Berieht SehOnfelde, Wien 24. Mftn.
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zugefügt wordm war^). Aber es bitte dieses neuen frftnzö»

sisoben Übergriffes gar nicht erst bedurft. Wissen wir doch

bereits, wie man in Dresden aufgeatmet hatte, als der Ab-

schlufs der Deputationsverband hingen dem rücksichtslosen

Schalten und Walten der fremden Mächte in Deutschland

ein Ende machte^). An dieser Anschauung hatten die Er-

eignisse des letzten Jahres nichts zu ändern yermocht'^. War
doch aneh die „änüserste Behntsamkeit^ der sftcbsiscben Politik

nur Ton dem Wonsdie geleitet jedem Eingriff Ton anlsen

den Weg zu Teiscbliefsen. Jetzt aber sollten, wie Bflnau zu

melden wnfste, nicht nur alle mit dem Ritterschaftsstreite

verbundenen Fragen, sondern überhaupt alle noch vom Haupt-

schlusse her schwebenden Fragen der Entscheidung der ver-

mittelnden Mächte preisgegeben werden!*) Da war es denn

ein Glück, dais die Teilnahme Eufslands an der Vermittlung

so nnsicber war. Alle russischen Gesandten in Deutschland

waren erstannt über die ErklUrmig Bachers, man wofiste nnr,

dalh Bnibland Mitte Jannar eine Beratung in Wien voi^

geschlagen hatte und wollte an eine wirkliehe Yermittlang

Bericht Lantifin vom 9. April: .D n'y a ici qu'mio senle tcmz sor

r«x^utibn du Duc d'Enghien, ezteatlon de laquelle lea deax classes de

la Bociöt^ ne parlent qu'avec hon'eur. On ne doute point que TElecteur

et la cour d'ici n'aient öprouvö les m&nee aeutiments en apprenant cette

triste nouvelle.*

Eezoichnonderweiae findet Löfs für die Tat das richtige Wort in

der Weisung an Gört/ vom 5. April: ^L'enlövement du Duc d'Enghien et

d'autrea personnes du territoire de Bade par des troupea lTan9ai8es est

saus doute une violation manifeste du droit des gens quoiqu'on

ait eäsay^ de la justifier par une esp^ce de requisition adress^e ä l'Elec-

teiir de Bade maie arri?fe aprta oovq^.* HaugwItB dagegen enetrt in

einer Weisnng an Liotier (Berim, 8. April) das ursprünglich stehende

Wort: ,le meurtre* de rinfortnnö Due d'Enghien eigenhändig durch das

fiurblose .la mort".

•) Vgl. 8. 27.

) Untertäniger Vortrag vom 16. April. „Ohne nun hier der Gründe

SU gedenken, welche die fortwährende Einmischang fremder Mächte in

die inneren Verhältnisse und sogar in die Verfassnngsangelegenheiten des

Deutschen Reiches, wenn nicht dringende Umstände dieselbe schlechter-

dings unvermeidlich machen, zu Erhaltung des Keichaverbaudes und

einiger inneren Selbständigkeit ftlr Deutschland kaum wünschen lassen.

.

*) Bericht Biiuaus, Paria 15. Mära, in Dresden am 28. März.

5*
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nicht glauben^). Das Attentat anf den Eeraog von Enghien

aber machte ein fhuusOoflch-rnssiflches länTeiBtftndnis yoUends

nnwahrscheinlich. Bald brachte eine Meldnng Sehnlenbnrgs

Gewifsheil Danach hatte Rnftland im Jannar tatsllchlich

in Paria eine gemeinsame Vermittlung vorgeschlagen, um die

von Baiern gewünschte Entschädigung für das abgetretene

Eichstädt zu bestimmen, in der ritterschaftlichen Frage aber

widersprach es den bairischen Wtinschen und als jetzt ein

französischer Knrir die Erklärung Bachers nach Petersburg

übomittelte, seigte sieh die masische Begiemng so verstimmt^

dafe das gemeinsame Eingreifen Frankreichs nnd Bolhlands

als abgetan gelten konnte*). Sofort ergriff man in Dresden

die hier sich bietrade HOglidikeit der unangenehmen fran-

zösischen Vermittlung aus dem Wege zu gehen. Eine offene

Ablehnung des preufsischen Antrages wollte man vermeiden,

um das Einveratändnis mit Preufsen, das im Interesse der

gemeinsam geplanten Neutralitätspolitik unbedingt nötig war,

nicht zu gefährden. Es war ja keine angenehme Aufgabe

den Gegensatz zu Preol^, in dem sich Sachsen in der

Bitterschaftsfrage befand, den aber anszntragen die Eralt

fehlte, BO zn verbergen, dalh Sachsen nicht würdelos der

prenfMschen Politik nachgab. So kam denn das Geheime

Konsil auf den Ausweg betreffs der französischen Vermitt-

lung eine bestimmte Antwort überhaupt nicht zu geben. In-

dem man erkläi'te „in Ansehung der angetragenen Vermitt-

lung den ferneren bei der Beichsversammlung, insonderheit

yon Seiten des rassisch -kaiserlichen Hofes zn er-

wartenden Eröffiumgen annoch entgegenzosehen'''), Tersehob

man tatsSdilich die Znstimmnng ad calendas Graeeas, die

Form einer firenndlichen Verständigung mit dem Berliner

Hofe aber blieb gewahrt Anf die von Prenfeen gegen das

Konservatorium eingelegte Verwahrung einzugehen vermied

') Schöufeld, Wien 21. Mäxz; Globig» Begensburg 30. März; £iii-

siedel, München 1. April.

") Bericht Schulenburgs aus Petersburg vom 30. Mära, in Dresden

am 16. April.

*) Untertäniger Vortrag vom 16. April, genehmigt durch Reskript

om fi5. Apifl. Danach Sohrdben dei QfIbsSmm Koiudla an daa preulsi-

sehe Ifiniitechim TOm 27. Aioil.
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man ganz. Nicht als ob man sie als berechtigt anerkannt

hätte. In dieser rechtlichen Frage hatte, wie wir gesehen

haben*), das Geheime Konsil yon Tomherein gegen Prenilsen

entschieden, daran konnten politische Erwägungen nichts

ändern.

Aber da der preufsische Widerspruch sich nicht mit aus-

drücklichen Worten gegen die Tätigkeit der Konservatoren

richtete, da man überdies das preufsische Schreiben vom

10. März in Händen hatte, in dem Preufsen sich mit Sachsen

einverstanden erklärt and damit auch die Annahme des kaiser-

lichen Anftiages gebilligt hatte, konnte man diesen Punkt

mit Stillschweigen ttbergehen. Anf diese Weise brachte das

Geheime Eonsil es fertig auf den unangenehmen prenMschen

Antrag, trotzdem ihm Sachsen in allen Punkten widersprechen

mufste, eine Antwort zu geben, die nichts als die Beteuerung

des herzlichsten Einverständnisses enthielt*). Mit der Berufung

auf Kufsland schien die Gefahr der französichen Vermittlung

gebannt. Nun konnte in Bnhe abgewartet werden, was weiter

geschah. Danun erhielten auch die sächsischen Gesandten

keine besonderen Instruktionen. GOrts in Berlin wurde nicht

einmal von dem Schreiben des Gtohehnen Konsils in Kenntnis

gesetzt NuranGIobig gingeineAbschrift derbeidenivrendsischen
Schreiben vom 10. und 21. März nebst der sächsischen Aut-

• wort „zur Nachricht und Direktion"^).

Vpl. S. 40.

Schreiben an das proufsische Ministerium vom 27. April.

Reskript an Globig vom 27. April.
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Offener Etnspraeh Frankreielis gegen die weitere Tätigkeit

der Konservatoren. Abweisende Antwort Friedrich Augnsts.

Mitte April Ms Ende Mai 1804.

In Begensborg hatte die £rklftrnng Bachen „starke

Sensation erregt**^). Im allgemeinen aber herrsdite irotK der

eifrigen Yersiehenmgen des prenlSnschen Gesandten, der sogar

schon die Namen der Beyollmftchtigten beider vermittelnder

Mächte zu nennen wuIste, die Ansicht vor, dal's dieser nach

GlobigB Urteil „merkwürdige Auftrag" nicht ernst zu nehmen

sei. Wie am Dresdener Hofe galt auch in Regensburg ein

russisch-ü'aiizösischesEinverBtändnisals ausgeschlossen. Jeden-

falls waren weder die kaiserlichen Bevollmächtigten noch

der Erzkanzler geneigt sieh durch die französkche Erklänuig

in der Befolgung des Eonservatorinrns beeinflnssen zn lassen.

Demi es war für die Konservatoren die höchste Zeit ein

Lebensseichen zn geben, sollte nicht die vom Kaiser gesetzte

zweimonatige Frist ungenützt verstreichen. Aber trotz allen

Drängens der kaiserlichen Gesandten kam die Subdelegations-

kommission nicht mehr vor diesem Termine zustande. Denn

nachdem Globig seine Vollmacht erhalten hatte, sah sich der

badische Gesandte von Gemmingen, dessen Bückkehr den

prenüsischen Gesandten von seiner nnangenehmen Doppel-

stellnng befreite, noch ohne die Zustimnmng seines Hofes.

Und obwol Globig, kfümer als das Geheime Konsil, dem
erhaltenen Befehle zuwider den übrigen Subdelegirten und

besonders dem badischen Gesandten seine Vollmacht vorlegte,

um dadurch das vermeintliche Mistrauen Badens zu beseitigen

konnte er doch das Eintreffen der badischen Vollmacht nicht

>) Bericht Glohigs rom 16. Mftn 1804.

*) Bericht VOM 13. HBn.
*) Bericht Globigs yom 19. Min.
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beschleunigen. Olfenbar war ihre Ausfertigung durch die

Vorgänge von Ettenheim aul'gehalten worden. So kam es

dahui, dafs Preuüsens Denkschrift mit ihrem entsehiedenen

Einsprache gegen die Tätigkeit der Konservatoren eber in

Begensbnig bekannt war, ehe die Sabdelegationskommission

ftberhaapt zusammentrat 0. Denn obgleich die Snbdelegirten

unmittelbar, nachdem der badische Gesandte seine Vollmacht

endlicli erhalten hatte, am 27. März eine erste „Konservatorial-

Konferenz" abhielten, um wenigstens die Existenz der

Kommission zu bezeugen, ehe die preufsische Denkschrift zur

Diktatur kam, so war diese doch rasch bekannt geworden

nnd übte anch bereits auf die Snbdelegirten selbst ihre an-

verkennbare Wiikong aas. Nach der mehr&ch geftoilserten

Meinung der kaiserlichen BevoUrnftchtigten hätten nämlich

die Konservatoren sofort Dehortatorien gegen Hessen-Darm-

Stadt, Nassau-Usingen und Fulda erlassen sollen, da diese

auf die Abmahnungsschreiben des Erzkanzlers noch nicht ge-

antwortet hatten. Aber die Kommission im ganzen war bedacht-

samer gesinnt und wagte sich soweit nicht vor*). Nicht

einmal ein allgemeines Cirknlar-Monitorium) das alle Beiclis-

stände, die sich überhaupt gegen die Bitterschaft vergangen

hatten, an ihre Pflicht mahnen sollte, ging in der Kommission

dnrdL Erst sollte die Bitterschaft noch einmal genau an-

geben, wie weit sie eigentlich des Schntses der Konservatoren

noch bedürfe, denn sonst hätten ja die Stände, die „schon

volle Parition geleistet, sich beschwert achten können."! Dafs

diese zarte Rücksichtnahme eigentlich der DenkschriftPreufsens

galt, wurde natürlich nicht ausgesprochen. So begnügte sich

denn die Kommission damit allen beteiligten Ständen, dem

Kaiser und der Bitterschaft mitzateilen, dafs sie dem kaiser-

lichen Befehle gemäCszosammengetretensei^ Die Bitterschaft

*) Die preufsische Denkschrift gelangte am 25 März nach Regens-

burg und kam am 28. zur Diktatur. Bericht Globigs vom 30. März.

•) Die Kummiseion bestand aus folgenden Mitgliedern; dem Frei-

herm von Albini für den Erzkanzler, Globig für Sachsen, Fraihemi Otto

V. Oemnungen ftr Baden , dem KaiserUdien Eommiamrinfl Fraihemi

Hflgel und dem EmrbOlmuaeheii Gesandien Stadion für den En«
henog von östreiefa.

*) Berichte QlohigB vom 80. Hfln und 2. April. Die Anaeige von

dem Zusammentreten der KömmiMdon, datirt vom 28. Ifta, ging an
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wurde überdies um einen Bericlit darüber ersucht, „wie weit

allenthalben der Besitzstand wiederhergestellt sei und wiefern

der ira Konseryatorium enthaltene Auftrag den zur Subjektion

gebrachten ritterschaftlichen Mitgliedern nnd Untertanen ihre

Entbindmig Ton dem geleisteten Snljektionseide za verkfln-

digen noch einer Vollziehnng bedttrfe" Selbst diesen dring-

lichsten Auftrag also schafften sich die Snbdelegirten durch

die Fiktion, alle Beechwerdeu seien gehoben, glücklich vom

Halse. Für Baiein wenigstens behaupteten sie auf Grund

einer neuen Bekanntmachung des Würzburger General-Land-

kommissariates „die völlige Beseitigung aller noch übrigen

Anstände bei der schon vorhin erklärten völligen Parition** ^)

nnd von Württemberg, das das Konseryatorinm ftberhanpt

nidit beantwortet hatte, meinte man, es habe dem kaiser-

lichen Befehle „zwar nicht in gehöriger Form, aber doch in

der Tat ein Genüge geleistet" *). Es sollte sich noch zeigen,

wie sehr die Snbdelegirten mit ihrem bequemen guten Zu-

trauen Unrecht hatten. So wenig die Kitterschaft auch davon

Nutzen hatte, so blieb ihr doch die Genugtuung, dafs die

Konservatorial-Xommission drei volle Sitzungen in ihrem Inter-

esse abhielt Soviel warmi schon deshalb nötig, weil man
erst eine Form finden mnJhte, die die Delegirten gemeinsam

anftreten lielh, währendmandochdieBezeichnnng „Kommission^

dem Verlangen Sachsens entsprechend ingstlldi Yomied.

Übrigens stiefe Globig mit seiner Forderung, dafs Mehrheits-

beschlüsse niemanden binden dürften, bei keinem der Gesandten

auf Widerspruch und „um alles Ansehen einer koUegialischen

Verhandlung zu entfernen" und gleichzeitig die Gleichberech-

tigung der Gesandten deutlich zum Ausdrucke zu bringen,

worden Mitglieder aller Kanzleien zu den Arbeiten heran-

gezogen. Sachsen hatte demnach allen Gmnd mit der Haltung

folgende elf Stände: Pfalz, Württemberg, Hessen, Meiningen, Oranieii,

Hessen-Darmstadt, Nassau- Usingen, Isenburg-Birstein , Hohenlohe-Neuen-

ötein-Oebringen, Hohenlohe-Waldenburg-Sckillingsfürst und den Fürsten

de Ligne.

^) Sobreibeii an die Bittenehaft vom 81. Httn.

*) Die Bekanntmaehuiig om 28. Mftra versprach in der Tat die

Znraeknahine aller Yerfttgungen ^ohne aJle Ananalune und Beechittiikioig.*

*) Bericht Olobigs vom 2. ApriL

*) Berieht Globiga vom 19. lOn.
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der Delegirten zufrieden zu sein. Die „äufserste Behutsamkeit"

regierte hier wie dort Damm liefsen sich die Eonservatorial-

Gesandten es aaeh nicht anfechten, da& die Bitteischaft in

einem eingehenden Berichte darlegte, wie wenig tatsftchlich

von den StSnden, znmal von Baiem znrackgenommen worden

war*). Dieser Bericht bezog sich auf den Stand der Dinge

von Mitte Mäiz, inzwischen aber hatte nach der Meinung

der Delegirten die neue baiiische Bekanntmachung die Lage

völlig verändert. Darum lehnten sie es ab auf diese Be-

schwerden überhaupt einzugehen'^) und liefsen im übrigen

auch das kleinste Zeichen der Nachgiebigkeit auf Seiten der

Stände so 2. R die Tatsache, dafis in Hessen-Dannstadt die

Patente, die die Landeshoheit yerkftndeten, „ganz in der

Stalle an mehreren ritterschaftliehen Orten abgenommen
worden'*, als einen vollgültigen Beweis gelten, dafs „dem

kaiserlichen Konservatorio Genüge geschehen"^). Auch als die

Bitterschaft erneut auf ihren Bericht verwies und keine ein-

getretene Besserung zugab*), liefs sich die Subdelegation

nicht aus ihrer Buhe aufscheuchen. Erst als Württemberg

auf die Anzeige der Delegirten scharf antwortete und sich

jedes Vorgehen der Konservatoren mit dttrren Worten verbat*),

geriet ihr Blnt in Wallung. Die kaiserlichen Bevollmächtigten

verlangten dringend den Erlafe eines Dehortatorinms. Aber
die „äufserste Behutsamkeit" blieb auch jetzt wieder Sieger.

Die Dehortatorien sollten unterbleiben, „bis aus der zu gewar-

tenden reichsritterschaftlichen Anzeige vsich bestimmt ergibt,

ob und inwieweit KurwUrttemberg noch dermalen den gewaltsam

okknpirten Besitz der Landeshoheit behaupte'**).

Schreiben des GeoeraldirekioriumB, £3iiiigm 1. ApriL

') u. Bericht Globigs vom 9. April.

*) Schreiben des Generaldirektorinms, Ehingen 10. April

Schreiben vom 10. April. „Ihrp Kurf. Durchlaucht hätten bereits

Ihre Ansicht über das Konservatorium Sr. Kais. Majestät vorgetragen und

behielten Sich die weitere Ausfährung derselben Vjei der allgemeinen

Reichsversammlung bevor. Überdies werde wegen veränderter Lage der

Dinge von koDservatoriscbeu MaTsregeln überhaupt nicht und am wenigsten

im adiwainBehcii Krene ein Gebvaneh ni maekcii lem. IndoBsen sehe

man mieb erbmidfln, die Ereisdinktorial- und liitftiuMlireibftiiitIxehen

Rechte gQgen jede einseitige Vorkehmng ni wahren.*

«) Beiioht Glohigs TOm 20. April.
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Indessen selbst diese unübertreffliche ObjektivitÄt und

Zurückhaltung der Konservatoren fand in Paris keine Gnade.

Hier wollte man von ihnen überhaupt nichts wissen. Durch

die angebotene Vermittlung sollte ihre Tätigkeit bereits über-

flüssig gemacht worden sein und als die Konservatorial-

sitaningen niin trotz der ESrklfining Bachers staU&nden, fühlte

dch die französische Begicrung verletzt und griff nnmittel-

bar in die Tätigkeit der Konservatoren ein. Die erste Nach-

richt von diesem Vorgehen Frankieichs kam nacli Dresden

aus Regensburg, wo Bacher dem sächsischen sowie mehreren

anderen Gesandten erklärte, Frankreich teile ganz den Stand-

punkt der preufsiscken Denkschrift und warte nur auf die

Antwort Eufslands, um mit diesem gemeinsam die nötigen

Anträge anf dem Beichstage zn stellen^). Tags darauf kam

ans Wien die Kunde, daüb Frankreich die Zur&ckziehnng der

ösia^ichischen Truppen ans Sehwaben verlangt, aber eine

scharfe Abweisung erfahren habe''), und nun liefs auch die

direkte Bearbeitung des Dresdener Hofes nicht mehi' auf sich

walten.

Ohne viel Umschweife erklärte Talleyrand dem sächsischen

Gesandten, dafs Friedrich August zwar das Konservatorium

hätte annehmen dürfen, jetzt aber sei durch die angebotene

VennittLung die Sachlage vollkommen verändert und Sachsen

dürfe nicht daran denken den Auftrag anszufOhren*). Ein

wenig snehte Talleyrand die bittere PiUe dadurch zu ver-

süfsen, dafs er behauptete, er mache Bünau diese Mitteilung

nui' auf die Bitte des badischen Gesandten hin, während

eigentlich Preufsen es übernommen habe sich mit Sachsen

über die Einstellung der Konservatorialtätigkeit zu ver-

ständigen. Das erste war richtig. Dalberg, der badische

Gesandte in Paris, hatte die französische Fordemng in noch

*) Bericht Globigs vom 20. April.

*) Bericht Schönfelds vom 18. April.

Borieht BOnans vom 16. April, in Breaden am 29. «II [TaUeyraiid]

avait juge ä propoB de m'en parier ne ponvant douter qne 8. A. S. S., bien

qne daas le temp« eile eüt aoceptö eette eommiBirion, ne trouv&t mainte-

nant qne T^t des ehxmt avait diang^ por l*mterrention de« denz pnis-

sancea m^diatricee et par les d^daiations qn'ellee venaient de foire k ce

flvget, convenable de ne plus donner smte k la dite comnuasioii et de

8*en retiier entiteement.*
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weit schrofferer Form durch eine brüsk abgefafste Note er-

halten und um wenigstens seinen Kurfürsten nicht allein inVer-

legenheit zu sehen, hatte er es schliefslich bei Talleyrand durch-

gesetzt^ dalis dieser auch Beust^ dem Gesandten des firzkanzlexs,

und Bftnan die gleiche ErOifoimg machte*). Das prenlkisch-

französiscfae EinveratSndnis aber ging nicht soweit, als Talley-

rand glanben machen wollte. Lncchesini allerdings stand

vollkommen auf Frankreichs Seite. Er suchte Biinau für

die Wünsche Bonapartes zu gewinnen und wollte ebenfalls

wissen, dafs seine Regierung in Dresden die betreffenden

Anträge stellen werde. Indessen blieben derartige Eröff-

nungen ans Berlin aus. Hardenberg sprach zwar in einer an

den preolkischen GeschttftstrSger in Dresden gerichteten

Weisung die Erwartung ans, daik Sachsen ebenso wie Baden
der franzQsisdien Forderung sich fftge)i und alle weiteren

Schritte unterlassen, nötigenfalls sogar seinen Subdelegirten

abberufen werde ). den Auftrag aber auf die sächsische Re-

gierung einzuwirken erhielt Lautier nicht und keiner seiner

Berichte berührt diesen Punkt. Ebensowenig wurde auf

Görtz eine Pression versucht £& war also Frankieich allein,

mit dem sich Sachsen ttber dies^ Punkt auseinander zu

setzen hatte.

Wenn wir nun die Antwort^ die der Eurftart auf die

französische Forderung erteilte, im richtigen Lichte sehen

Die Note war, was beBonders empfunden wurde, an Monsieur
TElecteur de Bade gerichtet und machte ihm heftige Vorwürfe, dafs er

nicht vor der Annahme des Konservatoriums in Paris angefragt habe „pour

eu recevoir des eclaircissenientH et pour apprendre ce qu'il devait faire,

que Son Altesse l'Electeur de Saxe en avait agi tout autrenient vis-ä-vis

de la Prusse." Natürlich war man in Dresden über diesen Satz trotz der

korrekten Titulatur, die dem Kurfürsten zu teil wurde, stark verschnupft.

•) Bericht Bünaus vom 18. April. Im Einklänge damit steht es,

dafs der französische Gesandte in Dresden, der gerade in diewen Tagen

durch mehrere Besuche bei Löfs die Aufmerksamkeit des preufsischen Ge-

chfiftsträgei-s erregte, keinen Auftrag in der littondiBftliefaen Sache

hatte. Seine Wflnscfae galten, irie ans den Akten dee Pariser Auswärtigen

Ministeriums lierv<»geht, nur der Ausweisung firanxQascher Emigranten.

leh verdanke diesen Nachweis flercn ProfBesor Buchhok, der die

Güte hatte die Akten dieses Archives flr mich einrnsehen.

•) Weisung aa Lautier, Berlin 27. ApiiL
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wollen, wird es gut sein zuvor rückblickend das Verhältnis

zu beobachten, in dem sich die Begienmg Fhedricli Augusts

zur französischen befand.

Seit dem Ausbrach der Revolution war das Verhältnis

zn Frankreich änUsierBt kflhl*). Es hatte lange gedauert^ bia

Überhaupt nur die diplomatisehen Beziehungen wieder auf-

genommen wurden, und die Behandlung, die dem fSranzOgischen

Gesandten in Dresden w iderfuhi-, atmete ganz den Geist

kühler und vorsichtiger Zurückhaltung, wenn auch die Formen

in jeder Hinsicht gewahrt wurden. Grofse politische Ange-

legenheiten, die unmittelbar bestimmend für die Stellung

Sachsens zu Frankreich gewesen wären, gab es nicht und

Sachsen bemühte sich, wie sein Verhalten bei den Verhand-

lungen der Beichsdeputation beweist, auch nicht sidi in den

Gesichtskreis der französischen Politik zu drftngen. So war
fttr Frankreich das kleine mitteldeutsche Enrf&rstentimi seit

den Tagen des Baseler Friedens und der Demarkationslinie

ein Anhängsel Preufsens, mit dessen Politik es stand und fiel.

Sachsen gegen Preufsen auszuspielen, wie Baiern gegen

Ostreich, daran dachte die französische Kegierung nicht

War auch die Wiederemennung eines französischen Gesandten

in Dresden der erste Schritt auf dem Wege, der schlieislich

zu dem Posener Frieden und dem eftchsischen KOnigtume

f&hrte, so war doch die Zeit dieser Politik noch nicht ge-

kommen. Ebensowenig wie Frankreich die Erfurter Frage

als Hebel benutzt hatte, um das sächsisch-preufsische Ein-

vernehmen zu lockern, ebensowenig tauchen, wenn man von

dem im Anschluls an Napoleons Rheinreise 1804 betriebenen

Korfürstenbunde absieht, derartige Versuche in den nächsten

zwei Jahren auf. Sachsen war ein deutscher Mittelstaat, der

in der politischen Kalkulation Frankreichs keinen selbständigen

Posten ausmachte, der aber eben deshalb auch keinen An-

spruch auf besondere Bftcksichtnahme erheben durfte. Mehrere

ZwischenföUe, die den Eurfttrsten die Schwere des französischen

Übergewichtes fühlen liefsen, liefern dafür den sprechendsten

Beweis und sind es auch an sich unbedeutende Ereignisse,

1) YgL hiona Friedrich a. a. 0* T*—11 und A. Bonnefons» ün alti^

de NapoUon I«, Fr6d6ric Anguete (1902).
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so verdienen sie es doch als Kennzeiclien des inneren Yet^

h&ltnisseB des Dresdener fiofes SEiir fi^zösisehen Begienmg
beachtet ssn werden. Zunftcbat ist es finiserBt bezeiclmend,

daiüs man in Dresden sieh keine Mfihe gab alle Folgeningen

zn ziehen, die ans der diplomatisehen Anerkennung der fran-

zösischen Republik ÜosseD, Mau gestattete es vielmehr, dal's

Orden, die wie das Ludwigskreuz noch aus dem ancien

regime stammten, in Dresden getragen wurden, man wufste

in dem sächsiachen Hof- und Staats-Kalender noch 1803 nichts

davon, daik es eine französische Republik gab, sondern führte

unter „Frankreich" rahig die Boorbonen fort Freilich suchte

man, als Frankreich dann in brflskem Tone die Abstellung dies^

offenkundigen Fehler^) forderte^ durch sofortige Nachgiebigkeit

den Sturm zu beschworen*), aber die wenig zuvorkommende

Art, mit der Sachsen angefafst wurde, war nickt gerade ge-

eignet die Gefühle des Kurfürsten für Frankreich zu er-

wärmen^). Ebensowenig vermochten dies natürlich die mehr-

jährigen unaufhörlichen Mahnungen und Belästigungen zu

tun, denen die sächsische Regierung wegen des französischen

Emigranten Grafen d*Antraignes ausgesetzt war^). Dieser,

ein in russischen Diensten stehender Todfeind des ersten

Konsuls» hielt sich seit 1802, wo er von Wien ans nach

*) PreuTsen hatte schon 1798, als Caillard ein Verbot der Ehren-

zeichen des ancien regime forderte, sofort nachgegeben luid tadelte jetzt

die Haltung der aftohnsehen Begiernng laut BÜioht GQrtus vom 80« Hftn
und Wmang ao Laotier vom 28. Mftn 1808.

*) FritB Friedrieh, Ein finmsOauehHri&chnBdier ZviaohenftU aus dem
Jahie 180S in No. 85 der WisaeiuicliafUiehen Beilage der Leipsiger Zeitung

vom 23. Juli 1898$ Bonnefons, a. a. 0. Ulf.; ö Byra, CamiHo Graf Mar-
colini (1877) S. 104; Pingand, Un agent Beeret aouB la r6voloti<m et Fem*
pire, le c>« d'Antraigues (1898), S. 276.

') Brockhausen meldet am 21. März 1803: ,La condescendance de

cette cour-ci n'a cependaiit pa« pnipech^ qu'elle n'ait spnti vivement la

declaration au8«i verte que deplaiaante que le sieur Talleyrand a faite au

miniätre de Saxe a Paris et on voyait ä la dernifere cour qiie I KU cteur

ae faisait violence pour cacher au siour Larochefoucauld l'humeur qu'elle

lui avait doimeo'', und ganz, entsprechend achreibt er am 2. April: ,Ces

altoreations en laissant dann Pesprit de r£lecteur un levain de haine et

de reigiet ont ^ finies cob jonis-ci par la defense edvtee & toua oee in«

dividoB de porter dordnavaat cet ordre.*

*) AoafUirUoh behandelt bei Pingaod, 211—820.
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Dresden gekommen war, hier unter dem Schatze des rassischen

Gesandten bis zun Juli 1806 auf und schon vom ersten Augen-

blicke an wurde Fdedrich August franzOsiBcherseits mit der

Fordemng bestfinnt den Grafen wegzuweiseo, bis er es schlieüsh

lieh Über sieh gewann ihn in OfRentlieher Audienz zu Über-

gehen*). Obwol der Graf aber unmittelbar darauf zum

russischen Legationsrat ernannt und der Dresdener Gesandt-

schaft attachirt wurde, so dafs die sächsische Regierung

nun einfach nicht anders konnte, als seine Gegenwart in

Dresden anzuerkennen, lie£B die tianzösische Hegierung nicht

locker und bis zum Weggange des Grafen blieb diese Sache

eine Quelle ünmer neuen Verdrusses fttr den Dresdener Hof.

Wie Sachsen sich aber trotzdem hier durch immer wieder-

holte Vorstellungen in Petersburg den französischen Wünschen
anzupassen suchte*), soweit es eben möglich war, wie es so-

gar zu diesem Zwecke die Hilfe des preufsischen Hofes in

Anspruch nahm, so bemühte es sich auch anderwärts durch

rasche Nachgiebigkeit den Zorn Bonapartes zu beschwichtigen.

Ja, manchmal fügte es sich seinem Winke so eifrig, dafs man
ÜEMSt yersucht wäre an ein Werben um sein Wolwollen zu

glauben. So wurde, noch ehe die ärgerliche Ordensangelegen-

heit sich ereignet hatte, nur auf die Meldung Bttnaus hm,

dafs Bonaparte nach der Lektüre ihres Romanos Delphine der

Frau V. Stael den Aufenthalt in Franki eich verboten hatte

das Buch in Sachsen verboten, ohne dafs die französische

Gesandtschaft etwa dies Verlangen gestellt hätte und als

Larochefoucauld die Unterdrückung eines anderen Buches;

„Napoleon Bonaparte und das französische Volk unter seinem

Konsulate^ yerlangte, fttgte sich Sachsen sofort^). Auch als

*) ,Le malheureux prince se sentait aoua Toeil de l'envoyö fmn^ais*,

urteilt Pingtiud uiit vollem Rechte über diese Scene. Ähnlich berichtet

attch Lautier am 29. Okt. 1803.

') Die Grundstimmung, in der die sächßiache Regierung diese Frage

behandelte, spricht Löfs in einer an Bünau gerichteten Weisung vom

8. Januar 1804 aus: ,11 est h. souhaiter que le resultat [der in Peters>)uij^

erhobenen Vorätellungen] soit conforme au d^sir aiuc^re de rElectein de

rester en bonne harmonie ftvec deux puissances dont sou »yst^me le porte

k coltiver ^galemeat la eonfiaace.*

*) Bericht Bflmuis vom 8. Jattuar 1808.

4) Weimmg an Bfioaii von 4w April 1804.
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nach der Besetzungs Hannovers durch die Franzosen das

Hannoyersche Familien- und LandesarchiV) das der Herzog

Ton Brannschweig in Wolfenbflttel aafznnehmen dch nicht

getraute^), sieli nach Eisleben Mehtete, Terweigerte die

sftehsiBche Begierung den hannoverschen Ärehivalien das Asyl-

recht. Obwol man sich wol bewufst war, dafs Sachsen mit

der Aufnahme der Archive durchaus nicht die Pflichten der

Neutralität verletzte, wartete man auch hier nicht einmal

das Ansuchen der französischen Gesandtschaft ab, sondern

wies die Archive aus Sachsen aus, um nur ja in Paris keinen

Anstois zn erregen*). Von viel Mut zeugt eine so schwäch-

liche Politik gewil!^ nichts fUsch aber wäre es in diesem

Schritte eine von Wolwollen für Frankreich diktirte Mafs-

regel zn erblicken. Nichts anderes als die Foreht, die Fran-

zosen könnten die Archive auf sächsischem Boden aufheben

und damit neue peinliche Konflikte herbeiführen, war der

Grund^). Und ebenso verhält es sich auch sonst. Wenn
irgendwo in Deutschland die Franzosen sich einen UbergriflF

erlaubten, da glaubte man in Dresden auch Sachsen schon

einem gleichen ausgesetzt und diese Furcht bestimmte die

fhuizOsisdie Politik des Hofes. Als 1803 Yon Hessen nnd

spftter yon den Hansestftdten die Anfhalune einer franasQsischen

Anleihe gefordert und von letzteren auch erzwungen wurde,

da fürchtete man auch in Dresden für den Beutel*) und vollends

nach dem Anschlage gegen den Herzog von Engliien sah

man schon französische Häscher in Leipzig und in Dresden,

um englische Agenten oder gar den Grafen d'Antraigues im

J. V. Ompteda, Zur deutschen Geschichte in dem Jahzielint vor

den Befreiungskriegen (1866) I, 190.

*) Vereisung an BSnan ?<nn 29. Jnni 1803. ,J'ai voulu vous mettre

au fait pour qu'au beaoin vous puissiez pr^venir des demarches desagri^ables.

Dana ce cas vous vous expliquerez dann la plus exacte verite en disant

que la neutralite «lo l'electeur Ijien loin do s'o])|M)Hrv k la demande du

minist^re de Hanovre aurait lulmis au eontraire une determination favo-

ruble, que cependant pour övitor tout rt? qui ])Ourrait donner ombrage ou

ameuer des discussions iS. A. 8. E. avait i)ietere de consciller a ce niinistere

de fiure choix pour la süret^ des effets en question de quelque endroit

hon de la Saxe.*

") Bericht BraoUiaoflene vom 27. Joni 1808.

^) Bericht Lautiers vom 17. November 1808.
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Angesichte des Hofes aufzuheben*). Zumal als nach der

Entdeckung der grofsen gegen Napoleon gerichteten Verschwör-

ung von 1804 mehrere Angeklagte, darunter auch Drake, der

englische Geschäftsträger in München, auf der Flucht nach

Saehaenkamen, gerietman hierinBesorgnis. Lota ersachte den

englisdien Gesandten sofort die Weiterreise Drakes an ver-

anlassen^) und machte sogar den Versnch mit dem Hinweise

anf die unbewiesene Teilnahme des Grafen d'Antraigues an

der Verschwörung seine Abberufung in Petersburg durchzu-

setzen ^.

Aufserordentlich bezeichnend ist es aber wieder, dafs

man der sächsischen Regierung zutraute, sie habe, als Laroche-

foucauld im Zusammenhange mit diesem Ereignisse die Ans-

liefemng des Abb6 de la Marre verlangte, von den Audienzen

des französischen Gesandten nur deshalb soviel Aufhebens

gemacht, um allen französischen Emigranten Gelegenheit zu

geben sich rechtzeitig aus dem Staube zu machen*). Tat-

sächlich erhielt Bünau nur die Nachricht, Sachsen habe dem
Verlangen des Gesandten entsprechen wollen, doch sei es zu

spät gewesen"^).

Was war nun der richtunggebende Punkt, der das Ver-

hältnis Sachsens zu Frankreich bestunmte? Unwflrdige Liebe-

dienerei, die ihr Heü von Napoleon erwartete, leitete diese

Politik nicht Friedrich Aogost war weit davon entfernt

um dessen Gunst zu buhlen. Verietzte doch die ganze Geschichte

dieses aus der Kevolution emporgewachsenen Mannes sein

legitimistisches Gemüt. Und lag nicht in der Reichstreue

Weisung an Görtz vom 5. April 1804. Tatöäclilicli war die Furcht

nicht unb^'pi^ründet. Ein Offizier der in Hannover stehenden Armee kam
untfr tulschcui Namen nach Dresden, um die Möglichkeit den Grafen

oder docli wenigstens seine Papiere beiaeite zu bringen auszukundschaften.

Pingaud a. a. 0. 282 f.

*) Weisung an Bünau vom 14. Mai 1804.

*) Desgleichen vom 4. April.

*) finicht Lautien vom 19. April. «Beauooiq^ de geoi iKmt patmsAiB

an resto qne le hniit qn'oa a Mi des nesuiea du gooTenemeiit fran^aie

& oet igßtd et des dtoarehea de aon miniftre Diesde hussetont [sie]

le tempe de ae aaiiTer aax mdividns, ol^ete de ces mimm d^mardies,

leeqiieUes font d'aflleun ici le aeal eiyet de rattentioii publique et fonr«

niflient mati^re dee COigecitires sans nombte.*

») Weisong an BOnan, 8. April 1804.
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des Eurfttrsteii aach. ein Stück deutschen Empfindens? Das

Beleb, an dessen ehrwttrdiger Verfassung er mit bartoäckiger

Festigkeit hing, war doch eben das deutsche imd das Frank-

reich, das sich immer aufdringlicher in seine Angelegenheiten

mischte, ein fremdes Land. Nicht ohne Grund betonten die

Geheimen Räte wie beim Absclilusöo der Deputations-

verhandlungen so auch bei dem französischen Vermittlungs-

vorschlage die Schäden der fremden Einmischungen und

empörte man sich in Dresden über den Vorgang von Etten-

heim^). Gewifs wäre es falsch, wollte man Friedrich August

eine deutsche Politik zuschreiben, demselben Friedrich August^

der dann jahrelang Napoleon blindlings gefolgt ist^ aber ganz

ohne antifranzOsischen Einschlag ist die Politik Sachsens in

den Jahren vor dem Posener Frieden nicht gewesen. Jeden-

falls war Sachsen weit entfernt von der ehrgeizigen Politik

der Süd- und westdeutschen Staaten, in deren Augen die

Gunst Napoleons den gröfsten Wert besafs. Fügte es sich

rasch den auftauchenden Forderungen des ersten Konsuls, so

war, ganz abgesehen davon, da& es Elemigkeiten waren, in

denen man leicht nachgeben durfte, nichts anderes dafür

maßgebend als der Wunsch Konflikten aus dem Wege zu

gehen, die vielleicht gar Frankreich Anlafs zu weiterem Vor-

gehen geben konnten. Daher die Unterwürfigkeit. Sie war

schwach, ja feige, diese Politik, aber sie war ehrlich und

ohne Hintergedanken. Procul a Jove, procul a fulmine, von

diesem Grundsatze ist die französische PolitikFriedrich Augusts

geleitet worden.

Durfte nun der KurAlrst derneuen französischen Forderung

vom Konseryatorium zurückzutreten sich f&gen? Durfte er

damit das Vetorecht Frankreidis in den inneren Angelegen-

heiten des Deutschen Beiches anerkennen? Denn nichts anderes

hatte ein Nachgeben in diesem Falle bedeutet und das war
der Punkt, der seine Entscheidung bestimmte. Hätte es sich

um eine Sache gehandelt, die Sachsen und Frankreich allein

*) Vgl. dazu S. 27 und 67. Vgl. auch den Bericht Brockhausena

vom 27. Juli 1804, wo er, nachdem Ostreich am Reichstage eine Yer«

Wahrung gegen die Yerletsinig dee deatachm Oehietes an^gesprodieii

hatten aclueibt: ,0n n*Mt paa nk^nteni ici de cette d^olaration puu
qii*6Ue saure aa mouu les appanmees de llunuieiur du ooipa germaniqQe.*

Blt»t d. aiolit. Geaeb. 1. 1: Waiokar, Die Hattuig Kwaaoliam. 6
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anging, dann hätte man vielleicht dem Wunsche Bonapartes

sich gefügt. Hier aber sollte Friedrich August eine Pflicht

verletzen, die ihm als Reichsstand auferlegt war, hier sollte

er dem obersten Grundsatze eemer Politik sawider handeln.

Als die Geheimen Bftte daran za denken gewagt hatten die

Wiederherstelinng des rechtm&feigen statne qno dem Beichs-

tage asn llberlassen hatten sie sich eine aeharfe Znieehtweianng

von Seiten des Enrfftrsten zugezogen, jetzt wftre die Pflicht-

verletzung noch viel eklatanter gewesen. Die Ehre des Reiches

stand auf dem Spiele, Sachsen durfte nicht säumen an seinem

Teile für sie einzutreten. So erhielt denn Bünan umgehend

ablehnenden Bescheid.

Es schien genügend darauf hinzuweisen, dals Sachsen

gar nicht in der Lage sei, eine derartige Fordenmg entgegen-

zunehmen. Der Kaiser hatte den Befehl erteilt, er alldn

war die Instanz, an die sich ein Einspruch venden durfte^).

Eine andere Lösung gab es für das strenge Rechtsbewufstsein

desKurfürsten nicht. Zwar folgt üuch eine captatiobenevolentiae,

indem die Boreitwilligkeit am Reichstage über die Ritterschaft

zu verhandeln ins rechte Licht gesetzt wird, aber auch hier

wird ausdrücklich betont, was früher mit Stillschweigen über-

gangen war, dafs zuvor dem Konservatorium gemäfs der

rechtmälsige Besitzstand hergestellt sein müsse, und indem

der Kurfllrst hervorhob, er habe diese Erklärung »dort^ wo
es sich gehörte*', angebracht, wies er die französische An-

mafsung noch mit ausdrücklichen Worten zurück Das war

ein Widerspruch gegen Frankreich in bester Form.

Es ist bemerkenswert, dais dieser abweisende Bescheid

genau in denselben Tagen erteilt wurde, in denen der Kur-

*) Weisung an Bünau vom 2. Mai 1804. ,La demande faite par ce

niinistre que le8 trois Electeurs charges de rexecution du conservatorium

imperial ne doimeni point de suite a cette commission, deviait avaut

tout gtre adnBite a llmperenr saus PaBsentiment duquel les trois Electeurs

ne peuvent io dfoiettre d*iiii0 oommindon qn^SIa out acccptce de aa part

Dn reste on ne pent ignorar a qne l*Electeiur notre maitve a &it

d^arer 14 oü il appartenait, lonqa'U se chargea de oette conunisflion

qa*aprtB que le bat dn oonservatoriiim, le iMbÜMement dn atatue qno,

serait atteint, S. A. S. E. attribuerait Tolontien a oe que les antres objets

ielati& a raffiure de Tordre ^ueetro pmssent Usce arrangda a ramiable

80U8 les anapioes de la di^*
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fürst anscheinend als Franzosenfreond sich dem schon mehr-

fach erwäimten Plane der engeren Einigung der norddeutschen

Staaten gegenftber äniaent kühl und ablehnend seigte. Von
Preolsen za einer Sondirnng des Dresdener Hofes angeregt»

hielt sich nämlieh Karl Angost von Weimar vom 80. April

bis 2. Mai In Dresden anf am für die prenMach-sSdiBisehe

Annäherung Stimmung zu machen. Der Kurfüi'St aber stellte

sich unbesorgt über Frankreichs Haltung: „er halte nicht

dafür, dafs der erste Konsul feindselige Absichten gegen

Deutschland hege'' und „in Sachsen würden die Franzosen

wol nicht im Falle einer Invasion den Anfang machen.''

Man wäre yersncht tatsädüich an eine geheime Hinneigung

«nFrankrddi za glauben, wären nur diese Worte des Enr^

Arsten bekannt nnd w&re nicht mr selben Zelt die Antwort

auf die französische Forderang erfolgt. So aber sieht man
deutlich: der Kurfürst war in diesem Augenblicke gegen

Preufsen erbittert, das durch sein Zusammengehen mit Frank-

reich, wie es sich in der gegen das Konservatorium gerich-

teten Denkschrift ansprach, mit Schuld daran war, dafs er,

der Kurfürst, sich dem verletzenden französischen Verlangen

aosgesetzt sah. Klingt doch ans seinen Worten: „in Berlin

würde man wol gewiüh wissen, woran man dort mit den

Franzosen wftre, indem der Anschein yerrnnten liefiBe, daih

dmn Einige von Preoften die Oesinnnngen des ersten Eonsnls

bekannt sein mülsten" der Unmut über das preufsisch-

französische Einverständnis vernehmlich genug heraus. Das

Vorgehen Preufsens in der Ritterschaftssache, das erkennen

wir hieraus, hat den Beziehungen Sachsens zu Preufsen stark

geschadet. Indem der Kurfürst Frankreichs Forderung als

ungesetzlich nnd unberechtigt abwies, wandte er sich indirekt

zugleich gegen Freuihen*

Indessen trat jetzt eine neue Wendung ein. Fireuten, das

offenbar selbst Ton der französischen Forderung überrascht

und duicli die infolge der Ermordung des Herzogs von Enghien

in nächste Nähe gerückte Möglichkeit eines russisch-franzö-

sischen Krieges ersclneckt war, lenkte plötzlich ein und suchte

durch neue in Wien und Begensburg abgegebene Erklärungen

>) Berieht Lautiere Tom 80. April 1804. NUieree hei Hinner ^^ 405.
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des Inhalts: seine Denkschrift habe keineswegs die Rechte

des Kaisers bestreiten, sondern nur die Preufsens als Kreis-

direktors des fränkischen Kreises wahren wollen, eine Ver-

ständigung mit Ostreich anzabahnen^). Inwieweit dabei

die B^Orchtimg miispraeli, Ösireich kOnne, da ein Teil der

ritterscbaftlichen Besitzungen in den vorderMreiehischen

Ländern lag, scblielislieli ans dem Bittersehaftastreite eine

Gebietserweiterung für sich herausschlagen*) — man wollte

sogar wissen, Ostreich habe die Mediatisirung aller kleineren

in Enklaven liegenden ritterschaftlichen Gebiete vorgeschlagen,

während die gröfseren Herren in den Grafenstand erhoben

werden sollten*) — konnte fiir die Beurteilung am Dresdener

Hofe aufser Acht bleiben, wichtig war jedenfalls das Ergebnis,

dals Prenfsen mit der Anfoahme seines AnnAherangsrersnches

von Seiten Östreichs zufrieden nnd bereit war seinen Protest

gegen das Eensenratorinm anf sich bemhen za lassen*).

Görtz behauptete sogar, dafs Frankreich officiell von dieser

Sinnesänderung des Berliner Hofes in Kenntniss gesetzt

worden sei"^).

Wurde dadurch schon die Stellung Frankreichs in der

Eitterschaftssache stark erschüttert, so trug dazu noch wesent-

lich die scharfe Note bei, die Rufsland am 6. Mai wegen der

Ermordong des Herzogs von Enghien an den Beichstag

gelangen liefe. Damit war die Fabel des msstech-franzOsischen

EmTerstSndnisses endgiltig zerstört nnd die gemeinsame Ver-

mittlung abgetan. Wer aber das nicht ohne weiteres ans

der russischen Note herauslas, dem versicherte es der russische

Besident in Regensburg noch ausdrücklich *).

Nachdem sich so die Lage in einer für Sachsen recht

erfreulichen Weise geändert hatte, kam auch das Geheime

Konsil dazu Stellung zn der verlangten Beendigung der Kon-

Berichte SchOnfeldB vom 28. April und 2. Mai und von GArte

vom 29. Apnl.

•) QMm 6. Mid 1804.

*) GOrlH 29. ApriL IhnHoh berichtet Schtdenbiug an* Petersbnrg

am 7. MaL
«) Bericht GOrUs vom 6. Mu.
*) Desgleichen vom 18. Mai.

•) Bericht GlobigB vom 11. MaL
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servatorentätigkeit zu nehmeiL Denn inzwischen hatte Bacher

in fiegensbiug Berne zuerst nnr gesprSdiswelBe vorgebrachte

Fordenmg am 28. April dadurch in schArferer Form wieder-

holt, da& er Globig und den übrigen Snbdelegirten eine

note verbale mitteilte, die im Hinblick auf die angekündigte

Vermittlung jede weitere Tätigkeit der Konservatoren für

überflüssig erklärte^).

Zu gleicher Zeit aber hatte auch die Ritterschaft sich

wieder geregt. In einem eingehenden Berichte wies der

Kanton Baunach nadi, dafs Baiern allen Versprechungen

zum Trotz keineswegs den rechtmftihigen Besitzstand überall

hergestellt hatte nnd die gleiche Klage erhob sich gegen

Württemberg seitens der schwäbischen BittersdialL Diese

forderte sogar unverzüglich ein Monitorium*), das am so be-

rechtigter ei*schien, als ja Württemberg ohnehin durch seine

Antwort auf das erste Schreiben der Subdelegations- Kom-
mission die Konservatoren gereizt hatte. Die Kommission

stand also vor der Entscheidung, ob sie vor Frankreich zu

Kreuze kriechen oder ihre Würde aufrecht erhalten solle. Die

Meinungen waren geteilt Die kaiserlichen Bevollmftchtigten

stunmten, wie nicht anders za erwarten^ für ein Monitorium.

Albini, der während einer neuen Abwesenheit des badischen

Snbdelegirten mit dessen Vertretung betraut war, sah sieh

wie früher schon der brandenbnrgische Gesandte in einen

merkwürdigen Zwiespalt versetzt. Als Vertreter des Kur-

erzkanzlers stand er auf der kaiserliclien Seite, von Baden

aber hatte er „den Fingerzeig erhalten mit ferneren Kon-

servatorialbeschlüssen womöglich noch einzuhalten"^). Globig

endlich befürwortete das Monitorium nnd war nicht geneigt

den Emspmch Frankreichs als berechtigt oder für die Kon-

servatoren bindend aazaerkenneii^), trotzdem aber rief er die

Entscheidung des Geheimen Konsils an.

') Globig 30. April. Die Note ist gedruckt in Häberlins Staats-

archiv XII, 86. Vgl. HäuH8er II*, 505.

) Bericht Globigs vom 11. Mai. Um ihren Beschwerden mehr Nach-

druck zu verleihen, hatte die Ritterschaft einen eigenen Vertreter, den

Kantou-Neckarischen Konsulenten Klotz, nach Begensburg gesendet, der

denn auch eifrig fOr die Intereesen der gesamteii BittoiMsliaft tStig war.

*) Ebenda.

Globig 11. Mai 1804. «An sieh ediemt auch allerdingt dai
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Im Grunde genommen hatte dieses nicht viel mehr za

entscheiden, nachdem Sachsen einmal in jener an Bunan ge-

richteten Weisung die Fordenmg Frankreichs zurückgewiesen

liatte. Es war danach selMvereUindlich, dafii die Geheimen

Bftte sie ehenftlls nnheachtet lieüeien^). Immerhin ist es be-

achtenswert nnd recht bezeichnend ftr den oben skizzirten

Keichspatriotismus, mit dem alle Kreise des Dresdener Hofes

erfttllt waren, dafs das Geheime Konsil zur Begründung aus-

di'Ucklich darauf hinwies, man dürfe docli nicht dem Einflüsse

Frankreichs in Deutschland ein gar zu deutliches Zeugnis

ausstellen*). DaXs Baden anders dachte, wurde mit Rück-

sicht auf dessen „besondere LokalyerhiUtnisse'* entschuldigt

Globig jedoch sollte yon weiteren Eonsenratorial-Eonferenzen

und anderen gemeinschaftlichen Maferegeln sich nicht zurück-

halten, insbesondere sollte er zu Monitorien ansdrUcklich er-

mächtigt werden. Aber ganz sicher fühlte sich das Geheime

kurwBrUombergiflohe Antwortgchroihen ein Monitorium und eine Zurecht-

weiBimg zu verdienen und da Ew. Kurf. Durchlaucht ... bei der als-

baldigen ErlasBimg von Monitorien in ganz liquiden Fällen kein Bedenken

finden, so dürfte es dermalen nur darauf anl<omnion, ob die letzte halb

officielle Kvkliining des charge d Litiaires Bacher die Wirkung habe die

Vollziehunfr deri Konscrvatorii, weiche nach deutlichem RechtsbepTrifFe mit

der vorhabenden petitorischen Ausgleichung der Beschwerden gar nicht

in Widerspruch stehet, aufzuhalten.*

Untertäniger Vortrag vom 17. MaL
*) ,Nach dem nnvorgreiflichen DsArhalten des Geheimen Eomnla

kann dos Vorhaben die reicharittendhaftliehen Immgen am Rdohstage

sn regoliren tmd zu dieeem Behufe eine gemeiTmchaftliehe Mediation

von Seiten Fraakreiche und BnMand» eintreten an lassen— wem jedoch

das BinTwatttadniB der letittoren Macht bei g^mwftrtiger Lage der Dinge

kaum zu erwarten zu sein scheint — der Natur der Sache nach
keinen Grund abgeben die einstweilige Wiederherstellang
des rechtm ü fsigen Besitzstandes der Reichsritterschaft, worauf das

Kaiserliche Konservatorium abzweckt, zu verhindern und es würde

allerdings bedenklich sein der von dem charge d'att'aires Bacher in An-

sehung der diesfallsigen Gesinnungen der französischen Regierung be-

schehenen Äufserung — mit welcher die Absichten des russischen Hofes

dermalen nicht übereinstimmen dürften — eine solche Wirkung bei-

zulegen, welche ein nicht undeutliches Anerkenntnis des un-

bedingten EinflasBes jener Regierung auf die inneren An-
gelegenheiten des Reiches und selbst anf die znr richter-

lichen Gewalt im Reiche gehörigen Geschäfte enthalten
wfirde.*

Digitized by



Offener Emsprach FnuikreichB. 87

Konsil doch nicht. Wieder wird, wie schon in dem Reskripte

vom 15. März, die „äufserste Behutsamkeit** anempfohlen, nur

„mit ftu&erster Voiaicht und mit Erw&gimg aller einschla^

ge&den UmstSade** soll Globig za Werke gehen und aas-

drflcklich werden, was allerdings schon yon An&ng an der

Standpunkt des Geheimen Koneils gewesen war*), alle die

Fälle, in denen Reichsstände als Besitzer von ritterschaft-

lichen Gütern ihre Pflichten gegen die Ritterschaft nicht er-

füllten, von der Tätigkeit der Konservatoren ausgenommen.

„Nur bei wirklich erfolgter und noch fortdauernder Okkupation

fremder ritterschaftlicher Territorien" erscheinen den Ge-

heimen Bäten die Beschwerden der Bitterschaft berechtigt

Vor allem aber — hier schant die Fnrcht vor Frankreich

dentlich hinter der Maske des trotzigen BechtsbewoMseins

hervor — soll Globig nicht verraten, dafs ihm diese Er-

mächtigung erst nach dem Einsprüche Frankreichs zugegangen

ist! Allzuweit entfernt von dem badischen Standpunkte ist

diese Anschannng freilich nicht.

Dem Kurfürsten war die vorsichtige Haltung des Ge-

heimen Eonsils recht Er genehmigte das Gutachten in allen

Pnnkten, nur eines schien noch der Beachtung wert In-

zwischen hatte sieh n&mlich anch der ESrzkanzler zor besseren

Einsicht Badens bekehrt nnd verschanzte sich, ganz wie das

die letzte Erklärung Bachers angeraten hatte, hinter den

frauzösischen Vermittlungsvorschlag, um eine weitere Teil-

nahme an den Mafsregeln der Konservatoren abzulehnen^).

Sollte Sachsen nicht vielleicht doch auch noch etwas zurück-

haltender werden? So gab denn das Beskript vom 21. Mai

den Geheimen Bäten anheim zn erwftgen, ob nicht dieser

Umstand „einige Abänderung anrate^?

*) Vgl. S. 42.

*) fn scitn'tn Berichte vom 14. Mai meint Hlobij^, die Tätigkeit der

Konservatoren werde nun ganz ruhen, da Alhini, in einer Person Ver-

treter Badens und des Erzkanzlers, ,in beiderlei Qualität bei jetzigen

Koi\junkturcn es nicht für ratsam hält eine weitere Konferenz abzu-

halt^ bis man Aber die aoeh im Dunkeln liegenden VermittlungaaDträge

eine bestimmteve Auakanft habe, womit aber die Ifdnnng der ers-

henoglieh-Oatrdcliischen Sabdelegirten nicht fibereinftimmi» welche viel-

mehr in dem geeetun&Ingen Wege fortonfithren wtlnschen.*
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Damit war freilich nicht gemeint, dalB Bich Sachsen nun-

mehr den beiden von ihrer Aufgabe eigenmächtig zurück-

getretenen Konservatoren anschliefsen sollte. Denn der Kur-

fürst hatte ja mit dem Gutachten des Geheimen Konsils auch

den Erlafe von liomtorien genehmigt und eine am 23. Mai

an Bflnaa gerichtete Weisnng beweist dies noch deatlicher.

Sie gblit zwar von dem G^edanken ans, daDs sich Sachsen bei

i rankreich wegen seiner ablehnenden Haltung entschuldigen

müsse und stellt deshalb die Mäfsigung, deren sich der Kur-

fürst in der Ausführung des Konservatoriums beflissen habe,

soweit es nur überhaupt mit der Rücksicht auf das Reichs-

oberliaupt zu vereinen war, in den Vordergrund, aber sie

hält doch — ganz abgesehen davon, dais Bunan diese Ent»

sehnldignng nicht ofdciell vorbringen bo11| sondern nnr sur

eigenen Information nnd gelegentlichen Verwertong erhilt—
daran fest, da(^ Friedrich August von dem einmal an-

genommenen kaiserlichen Auftrage nicht ans eigener Macht-

vollkommenheit zurücktreten kann. Und wenn es dann weiter

heifst, der Kurfürst könne nur deshalb seine Tätigkeit als

Konservator nicht ganz eiustellen, weil die Vermittlung Rufs-

lands und Frankreichs so unsicher sei^), so liegt gerade in

dieser Begründnng eine feine Ironie, denn wollten die Kon-

servatoren ihre T&tigkeit wirklich bis zn dem Augenblicke

fortseteen, wo die mssiseh^franzOsische Vermittlung zur Tat-

sache wurde, so bedeutete das, wie die Dinge lagen, von

neuem eine feierliche Erklärung das Konservatorium auszu-

führen. So hatte zwar der Abfall des Eizkanzlers ein augen-

^) „Je croiö devoir ajouter aux Instructions dont vous etes dejä muni

ä cet egard quelques eclaircissements dont vons pourriez faire uaage dans

V08 explications envers ce minietre. En laisant valoir les principes adopt^s

par TElecteur notre maitre relativement ä la commiBsion d'execution du

conservatoriuiii imperial qui vous sont dejä connus, il sera essentiel de

donner a connaiire que quoique S. A. S. E. u'ait pu se dispenser d'accepter

une comnaanKm dont toA charg^e da U part de l*EmpereQr, Elle

ii*av8it paa kuasö d^user k cet ^gaid de tonte lä mod^ration oompaüble

aveo aes de^mn enven le chef da eorpe germanique, qne d du resto les

d^marohes conBerraboriaLee ne pouyaient dtre entidroment Buqpendnes en

ce moment, la raison en 6tait rinoerlitade de Veffet qu'aiua la m^diation

eoBcerUe entre la Russie et la France que Mr. Bacher a 4M cluurg6

d'annoncer k la di^ d'empiie."
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blickliches Schwanken in der Haltung Friedrich Augusts her-

beigeführt, der einmal eingenommeiie Staadpuokt aber wurde

trotzdem festgehalten.

Das Geheime Konaii erwies sich als noch konseqttenter.

Eb lieiB sich das Absehwenken des Erzkanzlers ttberhaapt

nicht anfechten und Globig erhielt im Beskripte yom 26. Hai

die Ermächtigung Monitorien zu erteilen. Verklausulirt war

sie ja zur Genüge. Aber dafs Sachsen den Mut besafs aucli

angesichts des Rückzuges der beiden anderen Kurfürsten der

französischen Forderung gegenüber fest zu bleiben verdient

bemerkt zu werden. Weshalb aber Friedrich August gerade

hier diese Kraft bezeugte, ist leicht gesagt Grdfser als die

Fnrcht vor Frankreich, die ja nicht zu leugnen ist, selbst

wenn der Kuiflirst eine vollkommene Sicherheit zur Schau

trugO, waren sein Pflichtbewulbtsein dem Beiche gegenüber

und die Scheu klare Forderungen des Bechtes zu verletzen.

») Vgl. fc>. 03.
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ünrftlimlicheB Ende des ritteneliiftllelien Streites.

Sommer 1804—1806,

All der vorsichtigen Einschränkungen, die Globigs Voll-

macht erüdireQ hatte, hfttte es nicht bedurft Denn anch in

Wien lieüis man die Bittersdiaft fallen. Mochte man nun anf

Gmnd der prenfdsehen Annftherangsversache tatsächlich mit

dem Gedanken der Medlatisinmg der Ritterschaft nmgehen

oder fürchtete man den Konflikt mit Frankreich, genug, als

jetzt der badische Gesandte an Colloredo die Frage richtete,

wie sich denn Ostreich nach den Erklärungen Bachers ver-

halten werde, da erhielt er eine answeichende Antwort, die

deutlich bewies, dafis die Bittersdiaft auch von kaiserlicher

Seite keine Hilfe mehr zu. erwarten hatte Es gab wich-

tigere Dinge za bedenken. In IVankreich bereitete sich

immer dentlieher hervortretend die grofse Verfiissnngsftndenmg

vor und niemand wufste noch recht, wie das kommende

Kaisertum von den Mächten aufgenommen werden würde.

Bei der zwischen Rufsland und Frankreich herrschenden

Spannung bedurfte es ja nui' eines Funkens, um einen Krieg

zu entfachen, dessen Voraussicht alle Augen von dem nn-

bedetttenden Streite um die Bitterschaft abzog, ^ulben
suchte von Frankreich abznrttcken und lieüii, um sich Östreicli

gefällig zu erweisen, diese Frage jetzt ganz mhen^ und

Boricht Schönfelds vom 23. Mai: ,Le vice-chancelior a r^poiidn

maiH avec iine sorto d'embarras qae dans cet etat rien ne serait cbange

ä l'ordre des choses."

") In diesen Tagen, Ende Mai, wurde Bruckhausen von seinem Ur-

laube nach Dresden zurückgerufen, uiu die genu insame norddeutsche

Neutralitätspolitik energihcher zu beireiben, aber während bisher die

Bitterschaltsfrage in den prenfnBchen Depesdien immer mederkehrte,

wird sie schon in d» eisten anBÜtthrlieh^ for Brockhaiiaen bestimmteii

Weisung vom 25. Mai nicht mehr bertihrt nnd Terochwindet damit ganz

ans den Akten der Dresdener prenfsiBcheik Gesandtsdialt

Digitized by Google



Unräbmliches Ende des riiterschaftliciien öireiies. 91

ebenso hielt die fimBösische Begienmg es für überflüBsig

irgend etwas weiteres zn nntemehmeiL Sie konnte ja auch

mit dem Erfolge ibies Eingreifens zofirieden sein. Östrdch

liatte in Paris die YenddLerang gegeben, die Tätigkeit der

Eonseryatoren sei beendet^)» nnd in der Tat verhielten sieh

die Konservatoren stilL Die Hitterschaftssache war ein-

geschlafen.

Nur au einer Stelle herrschte reges Leben. Die Ritter-

schaft selbst mochte den Glauben an die Hilfe der Konser-

vatoren nicht fahren lassen und sandte ihrer Aufforderung

g6iiiilfi3 der Konservatorial-Kommission einen Bericht nach

dem andern Uber den Stand der Dinge zo. Da gab es denn

wenig Erfreuliches zn vermelden. Tolle Paritlon hatte nur

Nassan-Udngen geleistet, andere wie die beiden hessischen

Staaten hatten stillschweif:^eud die ritterschaftlichen Rechte

wieder anerkannt und die Exekutionstruppen zurückgezogen^),

die weitaus meisten Staaten aber kümmerten sich nicht nm

das Konservatorium. Hier hatten bairische Beamte in einer

ritterschaftlichen Tongrube Porzellanerde graben lassen, dort

war bei dem Pfarrer eines Bitterdorfes Haussnchiing gehalten

worden, die Bekmtenanshebnngen wiederholten sich, Lehens-

konsense wurden verweigert, Polizei- nnd Gerichtshoheit ver^

letzt, knrzam, es war eine endlose Beihe oft ins Kleinste

gehender Beschwerden, die im einzelnen zu verfolgen hier

nicht unsere Aufgabe sein kann. Das aber ging aus den

Berichten hervor: wenn keine Hilfe kam, war die Ritterschaft

dem Untergänge preisgegeben. Denn es fiel nicht nui- nie-

mandem ein die durch die Einquartining der Exekutions-

trappen entstandenen Kosten zn ersetzen and direkte Schäden

zu vergüten oder die eingezogenen Stenern, Jndenschntzgelder ^

nnd Gefiille znrückzuzahlen, sondern die finanziellen Be-

drückungen dauerten &8t überall unverändert fort. Und

') Napoleon an Talleyrand, 2. Mai 1804. „Je lui [Cobenzl] ai dit

quo j'ötai« flatisfait de la declaration qu'il m'a taite que . . quant a l'ordre

equestre tout devait rester dans le statu quo et quo la commission ionnee

en rdsaltat de la d^lib^ration du conseil aulique avait termine son travail

et ne se r^niuTait plus.* Ooir^Bpondaiice de Napolten I» S. 852.

^ HittdrheiniMlie Bittevschafb an die Konservatoren, Burg Friedberg,

80. Apzil 1804. Bericht Olobige TOm 18. Mai.
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diesem Aushungernngssysteme koonte die Ritterschaft auf die

Dauer nickt widerstehen. Aber die Subdelegirten blieben

taab gegen alle VorsteUungen. Globig beschränkte sich auf

das» was aoch die anderen taten, er schickte pfliehtschnldigBt

alle einlaufenden Beschwerden nnd Flngschiiften — denn

der Ezistenskampf der Bittersdiaft regte die Affentliclie Mei-

nung gewaltig auf und rief auf ritterlicher wie auf ständischer

Seite eine leichlialtige Streitliteratur hervor — an seinen

Hof und überlieis diesem die Entscheidung, ob etwas ge-

schehen solle. Daran aber dachte man in Dresden nicht

Tat der Kaiser nichts, so hatte Sachsen kein Interesse daran

sich fftr die Bitterschaft ins Zeug zu legen.

So blieb denn wfthrend des ganzen Jahres 1804 alles

beim alten, bis schliefslich die Bitterschaft einsah, daJk sie

mit ihren Beschwerden bei der Eonservatorial-EommlBsion

nicht weiter kam und sich von neuem an den Reichshofrat

wandte. Dieser sollte durch ein sogenanntes Excitatorium

die Kommission zu neuer Tätigkeit anstacheln. Dann hätte,

wenn die Kitterschaft ihr Ziel erreichte, der Kaiser den Erz-

herzog von Ostreich d. h. sich selbst in eigener Person zor

Pflicht zorUckgemfen nnd der Erzherzog hatte, wenigstens

den Äafsenmgen der Ostreichischen Sabdelegirten zufolge,

anch jetzt im Januar 1805 durchaus keine Lust irgend einen

energischen Sehritt zu wagen^. Damm glaubte niemand,

dafs das Vorgehen der Ritterschaft von Erfolg begleitet sein

könne und noch nach Woclien war Globig, alles weiteren

Drängens der Ritlerschaft uiigeaclitet, dieser Meinung^).

Aber das Unerwartete trat ein. Am 26. März erliels

der Beichshofrat das rescriptum excitatorium im selben Formel-

tone kaiserlicher Allgewalt, den schon das Eonservatorinm

*) Bericht Olobigs vom 2^. Januar 1805. „Nach den Anf^oninpen

des ge*lii< lit('n Syndikus Hellten arbeit<?t dio Reichsritt^^rschait nunmehr

dai'an bei dem Reich slmiVal. ein Excitatorium an die Konaervatoriiil-

Subdelegiiten zu nachdrücklichen Verfügungen auszuwirken. Dermalen

scheinen aber selbst die orzherzoglich-östreichischen Subdelegirten keine

grofse Neigung dazu zu haben."

") Bericht Globigs vom 29. Hftn. ,8o sehr non die Beicharitter-

schaft dr&ngt, dab eie endlich mit mehierem Nachdruck werde gesdittlst

weiden, bo irt doch hier dasn noch kein Anschein nnd ee ist «och nicht

bekannt, dab bei dem Beicbshofint flr sie etwas bewirkt woxden sei.*
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zur Schau getragen hatte. Inhaltlich hot dieser neue Erlala

im allgememen nur eine Wiederholung des EonservatorinmB,

doch waren mehrere bemerkenswerte Ändenmgen za ver-

zeichnen. War elnerseltB die gefUirlich Uingende Fordening,

die Eonseryatoren sollten „mit gewaffiieter Hand" gegen die

Friedensstörer vorgehen, ganz fallen gelassen worden, so

sollten andererseits die KonseiTatoreu jetzt aucli ohne „jedes-

maliges Anrufen*' der Ritterschaft einschreiten. Vor allem

aber bedeutete das Excitatorium insofern eine Verschärfung

des Konservatoriums, als hier genau festgestellt wurde, wann

erst der rechtmäfsige Besitzstand als wiederhergestellt er-

achtet werden dQrfe. Nicht nur sollten die angerichteten

„HoheitsstOcke*' mit den Okkupattonetpatenten entfernt, die

ausgehobenen Mannschaften entlassen nnd das ritterschaft-

liche Besteuerungsrecht anerkannt werden, sondern auch alle

eingezogenen Gelder sollten zurückerstattet, alle Schäden

und Kosten ersetzt sein, ehe die Konservatoren ihre Aufgabe

als erledigt ansehen dui'ften. Damit waren denn alle Klagen

der Bitterschaft als berechtigt anerkannt und es fragte sich

nur, wie sich die Konservatoren za dieser Yermafaming stellen

wflrden.

Soviel Ansehen besafs der kaiserliehe Namen noch, dab
dies neue Gebot wenigstens die Snbdelegations-Komndssion

zu dem Bewufstsein brachte, es müsse nunmehr etwas ge-

schehen. Selbst die Subdelegirten des Erzkanzlers und des

Kurfürsten von Baden waren jetzt bereit sich an dem Er-

lasse neuer Monitorien zu beteiligen, ja jetzt safs sogar in

der Person des Ritterhauptmanns von Seckendorf, der an die

Stelle des badischen Subdelegirten von Gemmingen getreten

war, in der Kommisaion ein Mitglied, das eifrig für die

Bitterschaft t&tig war*). Mit groiäsem Nachdruck wies er

darauf hin, dalh auch Napoleon der Bitterschaft freundlich

gesinnt sei. Nun konnten freilich die unverbindlichen Wen-
dungen der Antwort, die Napoleon auf das Neujahrsglück-

wonschschreiben der Bitterschaft erteilt hatte für nicht

^) Berioht Globiga vom 8. April 1805.

Schreibeii an die Bittonohaft Tom 4. Januar. Gedrnekt un Aua-

aoge bei HSuwier H*, 580 Amn. ICit gans analogen Sdureiben beglfldEto
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allzu beweiskräftig gelten, aber sie txugea doch immerhin

daza bei die ritt^eundlichen Ansehaanngen innerhalb der

Konunission zu rastftrken^).

Wesenflich kühler war die Stimmnng in Dresden. Hier

war man nadi wie vor nicht geneigt alle Beschwerden der

Bitterschaft ohne weiteres als berechtigt anzuerkennen. Darum
erregte es iu Dresden besonderes Misbehagen, dafs das neue

kaiserliche Keskript auch den Ersatz der Scliäden und Exe-

kutionskosten zur Herstellung- des rechtmäisigen Besitzstandes

rechnete. Denn gerade in diesem Punkte betrachtete man

die Forderungen der Ritterschaft mit grofsem Mistrauen*).

Schliefslieh, nachdem bereits die H&lfte der wieder wie beim

Konservatoriom gesetsten zweimonatigen Frist verstrichen

war, ergriff das Geheime KonsU, ehe es sich emsthaft mit

der Sache beechftftigte den Ausweg, von Globig als dem
Bestunterrichteten ein Gutachten über die Berechtigung der

ritterschaftlichen Beschwerden einzufordern *). Natürlich sprach

aufser den rechtlichen Bedenken die allgemeine Unlust mit

in dieser ärgerlichen Sache überhaupt etwas zu tun und vor-

sichtig erkundigten sich die Geheimen Säte zayor nicht nnr,

wie weit die übrigen Konservatoren zu gehen gedachten,

sondern anch nach der allgemeinen Stimmnng am Bdchstage^).

Napoleon am gleicheu Tage eino lange Reihe deutacher Fürsten, die wie

die Ritteraohaft den JahresfreeMl bomtst hatten, um sich der Gunst *

dee Impentoi« wa empfeUen. Ck>rrMp. de Nap. 1«^ Z, 8. 108.

Berichte Qlobige vom 22. AprÜ und 8. Mal
*) Untertfloiger Tortrag om 9. Hai 1805. »Bei diewm Ghitaehteii

[om 17. Mai 1804] ist man von der engsten, vOrilichen Amlegnng dee

im kaiserlichen Eonservatorio vom 23. Januar enthaltenen Auftrages: ««Die

B^chsrittersdiaft in den Stand der Reichsunmittelbarkeit, worin sich

dieselbe notorie zur Zeit der Civilbeaitznahme der Entschädigungsiande

befunden hat, wieder einzusotzon"" ausgegangen. Durch die neuere

oberstrichterliclie Verfügung vom 26. März scheint nun aber allerdings

jenem Auftrage ein ausgedehnterer Sinn beigelegt zu werden, wenn zum

Vollzug derselben . . . auch der Ersatz der Schäden und Kosten und die

Restitution der erhobeneu Rittersteuem erfordert wird. . . . Insonderheit

diuite in Ansehung des Schaden- und Kostenersatzes gegen die Liquidität

der relchiitterlicilien Anaftbe mancheB erimuart verden."

*) Beekript an Globig vom 25. April

*) Ebenda: . . . .als begehren mr guidigsti ihr woUet aaTOrderst^

wohin die Neigang der fibrigen KonaervatoriaUiQfe wegen der au treffenden
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An Globig aber fanden die Geheimen Räte einen eifrigen

Fürsprecher der Ritterschaft. Seinem sofort erstatteten Be-

richte zufolge standen fast alle Reichsstände auf der Seite

der Bittersehaft Freilich schien die Möglichkeit nicht aus-

geschloBsen, daHs Preoihen seinen gegen das Konsenratorinm

erhobenen Emepmch wiederholte, aber wie G^lobig schon

früher ausgeführt hatte konnte man diese Gefahr durch die

Rücksicht, die das Excitatorium gerade auf Preufsen nahm,

für fast beschworen halten. Durch einen am 13. Juni 1803

abgeschlossenen Vertragt) hatte nämlich Baiern an Preufsen

elf fast rein ritterschaftliche Dörfer und neun „vermischte"

Ortschaften abgetreten, über die sofort die preuTsische Landes-

hoheit ansgesprochen nnd allen Klagen zom Trotze mit aller

Strenge anfredit erhalten worden war. Wfihrend des Sommers

1804 waren dann die Beschwerden der Bittersehaft gerade

über diesen Fall immer mehr in den Vordergrund getreten

und als nun das Excitatorium seiner, obwol hier eine un-

zweifelhafte Rechtsverletzung vorlag, gar nicht gedachte, er-

blickte man darin eine Schonung Preufsens, die hoffen liefs,

dais dieses seinerseits zum Danke nicht noch einmal sich

gegen das Eonserratorinm wenden werde So schienen die

Eonseryatoren für ihre emente Tätigkeit i^e Bahn zu haben

und sämtliche Snbdelegirte waren deshalb gewillt den vom
Kaiser gewiesenen Weg zn betreten*). Globig selbst be-

fürwortete den Erlafs von Dehortatorien und Monitorien mit

aller Entschiedenheit und wollte darin sogar noch weiter

gehen als die früheren Reskripte des Geheimen Konsils ihm

Einschreitungen gerichtet sei, zu erforschen euch hemühen und uns davon

bald möglichst gehorsamste Anzeige erstatten, zugleich aber euer dies-

fallsiges Gutachten — mit Rücksicht auf unsere euch bereits unterm

15. März und 26. Mai vorigen Jahres zu erkennen gegebene Ansicht der

Sache sowie auf die oigoutliche Beschaffenheit der dermalen noch vor-

waltenden Beschwerden der Keichsritterschaft und aul" die Gesinnungen

der vornehmsten reichsständischen Höfe — eröffnen.*

Der Inhalt des Vertraget» ürt genauer mitgeteilt bei Lancisolle,

Überneht über die dentBohen Beicbaataiidechaflie- und TerritorialTerhttlt-

niaae (1830), S. 70. An Stelle des doit genanntoii 80. Juni geben die

Akten tegelmftfidg den 18. an.

*) Berieht Qlobigs vom 8. April 1806.

Bericht Globiga vom 8. MaL
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das gestattet hatten. Wie wir gesehen haben, var das Ge-

heime Konsil damit einTerstanden« daXis die Eeichsstände von

denjenigen ritterschaftlichen Besitzungen, die auf irgend welche

Weise in ihren eigenen Besitz übergegangen waren, keine

Steuern mehr an die Ritterschaft zahlten. Das war in den

Augen der sächsischen Bäte kein „liquider Fall". Aber

Globig sah ein, dafo die Ritterschaft zngmnde gerichtet

werden mnlste, wenn man diese Anschanong dorchftthrte.

Er wollte deshalb wenigstens diejenigen Gtter noch zum
Verbände der Ritterschalt gerechnet wissen, die erst mit den

Entschädigungsländem an die Reichsstände gekommen waren

Aus diesen Anschauungen lieraus sandte er denn einen

dringenden Bericht an das Geheime Konsil und siehe da,

seine Meinung drang durch. Zwar brachten die Geheimen

Bäte nochmals alle Bedenken vor, die gegen die Forderungen

der Ritterschaft geltend gemacht werden konnten*), zwar

lielken sie anch in dem von Globig angeführten Falle ihre

Zweifel bestehen, aber sie fügten sich dodi seinem Argu-

mente, daft Yon der Herstellnng des nnbedingten Bestenerangs-

rechtes die ganze Existenz der Bitterschaft abhing und be-

*) Ebenda: «Zwar irt in letateren Beskripte [der Oebeimen Bäte

om 26. Ifai 1804] auch enthalten: .«dafs zugleich darauf za aehen sei,

damit . . . nur bei wirklich erfolgter und noch fortdauernder Okkupation

fremder ritterschaftlicher Territorien, nicht aber in FiUlen, wo blofs über

eine vorgekommene Beschränkung oder Beeinträchtig^mg der Rechte der

Reichsritterschaft in Ansehtinp;' der eigenen Besitzung-en eines oder des

anderen Reichsatandes pekhij^^ wird, verschritten werden möge."" ich

habe aber den Auadruck „^eigene Besitzungen eines oder des anderen

Reichsstandes** nicht von solchen unstreitigen ritterschaftlichen Gütern

verstanden, welche erst durch die Entschädigung unter der ausdrücklichen

Bedingung &gx vorigen Abhängigkeit an einige RnchastBnde gekomm«tt

sind und daher nicht als reidtssUndisches Temtorinm, scmdem als inte-

grirendor Teil des Biitorkreises, ni welchem ne bisher geh5rt haben,

KU betrachten sind. — Ich hoffe darin dm Sinn der hOohston Willens-

meinung nm so weniger verfehlt zu haben, als die Existens der Beichs-

ritterschaft von der Fortdauer des Verbandes mit jenen sehr betrftdii-

liehen Gütern und der Besteuerong derselben abhängt."

•) Untertäniger Vortrag vom 9. Mai 1805. Überall da, wo Reichs-

stände Besitzer von Rittergütern waren, »dürfte sich . . gegen die Fort-

eutrichtun^ der Rittersteuer , . manches einwenden lassen, besonders von

solchen Gütern, so als erOfinete Lehen den vorigen Landesherren auheim-

gefaUen sind."
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förwortete auch seinerseits den Erlais von Dehortatorieu imd

Monitorien in dem von Globig gewünschten Umfange.

So hatte die Ritterschaft m gater letzt auch am Dres-

dfiner Hofe noch eineii Sieg emmgen, denn da der Kurfürst

den Vortschlag seiner Bftte genehmigte^), erhielt Globig in

der Tat die Ihmfiehtigang zu Dehortatorien und Monitorien*).

Freilich erkennt man dentlieh, dafs man in Dresden ge-

lernt hatte dies lediglich als eine Formsache anzusehen. Denn

schon Globig hatte, als er die Dehortatorien anempfahl, da-

rauf hingewiesen, dafs hinter diesen Schreiben durchaus nicht

ein entschlossener Wille zu stehen brauche. Das £xci-

tatorium hatte ja selbst die Drohung, „mit Waffengewalt^

wttrden die Konsen^toren einsehreiten, fiftUen lassen, so

brauchten also auch die Konservatoren nichts weiter zu ton

als den Erfolg ihrer Dehortatorien abzuwarten *)! Das war
auch die Meinung des Geheimen Konsüs. Ilm aber darin

sicher zu gehen, befahl es dem sächsischen Subdelegirten

noch ausdrücklich „die Bedrohung mit Vollstreckung durch

Gewalt der Waffen zu unterlassen" und aufserdem sollte

Globig noch darauf sehen, dasa die Monitorien zur Wieder-

hei*stellung des Besitzstandes genau nach dem Wortlaute des

Excitatoriums abge&ist würden. So beobachtete man in der

Erfttllung des kaiseilichen Befehles streng die Form und be-

wahrte doch zugleich die Konservatoren am besten davor

ihre eigene Ansicht in der Sache kund zu tun. Sachsen wollte

eben nichts anderes sein als ein Teil des schwerfälligen Reichs-

mechanismus, der, wenn das Ganze in Gang gebracht wurde,

sich ächzend, stöhnend und dabei doch hemmend mitbewegen

mufste.

In B^gensburg dachte man ebenso über die wieder auf-

genommene Tätigkeit der Konservatoren. Die Subdelegations- -

Kommission hielt am 1. Juni eine neue, die vierte und letzte

BMkript an Geheime Bftte, PiUiiite 17. tfbL

*f Besicript an Olobig vom 22. Mai 1805.

Bericht Globigs vom 3. "Mai: «Wenn man BoUdies auf ganz liquide

FsUe emachrSnkti aaeh nioht sogleich und in beetinimter Friat mit mfli-

tflriaeher VoUatredkong droht, sondern etat den Eifolg der sdhriftludien

Ermahnung abwartet, so wird die in dem gedachten Reskripte [dem

Excitatorium] geäufserte Ansicht der Sache vollkommen beobachtet werden."

BibL d. ilLoha. Oesoli. 1. 8: Weioker, Die Hftltuug KunAOhMna. 7
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Sitzung ab und kam, nachdem sie sich durch die Klage-

schi'iften der Ritterschaft durchgelesen hatte'), zu dem Ent-

schlüsse an Baiem und Württemberg, Hessen -Darmstadt^

Na88iiii-Weilbui*g und den Fürsten von Ligne^ Monitorieii

za erlassen*), bielt sich aber darin »ganz an die allgemeine

Vorschrift des Endtatoiü^ und bewegte sich vorsichtiger-

weise ,,in sehr gemäfeigten Ansdrftcken, die sn keinem Mis-

vergnügen Anlafs geben** konnten. Nur in einem Punkte

spielte sich die Subdelegations-Kommissioii als Respektsperson

auf. Es hatte sie sehr verdrossen, dafs im Jahre zuvor die

meisten Reichsstände auf ihre Monitorien überhaupt nicht

geantwortet hatten. Darum verlangte sie jetzt ausdrücklich

eine Anzeige des Empfanges ihrer Schreiben^), aber als auiser

von Hessen-Dannstadt keine Antworten einliefen, beruhigte

man sich auch dabei*) nnd als schlieüilich gar eine bairische

Note Tom 29. Angost trotzig die bereits erfolgte Wieder-

herstellong des statas quo behauptete und im übrigen einfach

der Kommission da» Recht absprach die Beschwerden der

Ritterschaft zu beurteilen, da nahm die Subdelegations-

Kommission auch diese Zurechtweisung stillschweigend hin*).

Inzwischen hatte ja der stetig anwachsende Kriegslärm

allgemein eine solche Spannung erzeugt, dafs für das Wol
nnd Wehe der Bitterschaft niemand mehr einen Blick ILbrig

hatta Anch in Dresden war man mit dem beschaulichen

Stilleben, das dieKomnussion führte, yoUkommen einverstanden

und als Durand, der im Jahre 1805 an Larocbefoucaulds

Stelle getretene französische Gesandte, mit einer Wieder-

holung der alten Forderung dem kaiserlichen Auftrage keine

Folge zu leisten an die sächsische Begieraug herantrat, da

Es waxen im ganzen 23. Bericht (ilobigs vom 7. Juni,

^) Dieser Fürst verdiente die Aufnifirkfiamkeit der Konservatoren

im LeHonderen Mafse. Er hatte nämlich die ihm von der Keichadeputation

zugesprochene Abtei Edelstetten, die sich zum Ritterkanton Donau hielt,

an den Fflirtea von Eeterhazy gegen eine Beute Terkanft und hatte in

Deatsohland flberbaapt keine Beflitrangen mehr. Hoff a. a. 0. II, 288.

>) Die Monitorien amd, entgegen der Vermntong Hiiueera (II*, 581)

am 1. Juni iricklieli «rlaaaen worden.

*) Bericht Globiga vom 7. JubL

^) Desgl. vom 8. Juli.

*) BerichtderLegationMekretftEeMims nndWirnng Tom 18.SepL1805.

Digitized by Google



Unrühmliches Ende dea ritierschafUichen Streites. 99

wurde ihm sicher aus innerster Überzeugung geantwortet:

Sachsen wünsche nichts sehnlicher als die Bitteischaftssache

mhen sn lassen^). Das Reich, schon lang in seinen Grund-

festen erschttttert, erhielt in dem jetzt ausbrechenden Kriege

neue vernichtende Schläge und als nun im Zusammenhange

mit den Eriegsereignissen Württemberg und darauf auch

Baiern der direkten Anweisung Napoleons folgend*) nicht

nur die Besitzungen des Deutschen und des Johanniterordens,

sondern auch die der Reichsritterschaft okkupirten, da war

68 klar, daÜB hier Dinge sich abspielten, gegen die sich zu

stemmen tther die Kraft der überlebten Organe des Reichs

hinausging. Zwar erwog die KonsenratorialrXomnusBion in

ihrem Filichtbewnlhtsein, ob sie nicht doch ihre Stimme

erheben müsse, aber sie war einsichtig genug sich zu sagen,

dals man ihrer Tätigkeit nicht mehr bedurfte Wollte ihr

^) Bericht BnxjUuMisenB Tom 25. August «An raste ü [Dunnd] vient

de fiure enoore one demaade ofBcielle au scget des dermers d^oräts de

la cour imperiale relatifs k la nobleeie immMiate de ranpire et qui

poussent le» Etats de Tempire au conservatoire et k loi doimer une suifee

entiöre. II a t^moigne au c*« de Löfs que la France, fort 6tonn6e que

TAutricho qui avait promis de laisser reposer cette aflaire la reproduisait

k präsent, defirait que la Saxe ne donnät aucnno suite h rinjonotion du

d^crei imperial. Oii lui a repondu que certainemeut la Saxe ne demandait

pas mieux que de la laissrr reposer."

in den Weisungen au Birnau geschieht dieses Schrittes des iran-

lOeisdhen Gesandten keine Erwfthnong. Bs seheiiit, dab Doniid, ^e er

dies mehnnals, um seiiiai Eifer sn beeeugen, tat, ohne besonderai Auf-

trag seiner Segiennig gehaadelt hat.

*) Sehreiben Napoleons an den Knxf&rsfcen von Wfizttembeig vom
16. Not. 1805. Corr. de Nap. I« XI, 8. 418. Auch in Begensbnig mur

bekannt, es sei auf eigenen BefeU Napoleons geschehen. Bericht OloUgs

om 2. Bez.

*) Bericht Globigs vom 6. Dez. Die Schwäbische Ritterschaft hatte

sich neuerdings an die Delegation gewendet. Dazu bemerkt Globig: ,Die

beiden östreichischen Subdelegati sind auch geneigt darauf ein Ab-

mahnungsschreiben zu erlassen, ob sie gleich damit nicht vorangehen

wollen." Der Erzkanzler wünschte ein Dehoitatorium im Namen des

Reiches: , Der Erlassung eineti Dehortatorii von Seiten der Konservatonal-

Snbdelegirten dürften auch folgende Bedenklichkeiten im Wege stehen,

dab der Beichshofrat duoh ein Kaiserliches Dekret in Untätigkeit ver^

setrt und östreick mit Emrwflrttemberg in Eri^ befangen ist, Knrbaden

aber in seiner dermaligen Lage gogen KurWürttemberg nichts erfdgen

würde.*

7*
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trotzdem jemand den Vorwurf der Pflichtverletzung machen,

so konnte sie sich damit trösten, dafs jetzt die Bitterschaft

ftber die Konseryatorialdelegation hinweg sich unmittelbar

an den Beichstag gewandt hatte^) nnd hier die gesamten

BesdLwerd^ „zur Deliberation bei der Beichsveraammliing''

angenommen worden waren*).

Am Dresdener Hofe glaubte man in der Tat diese Be-

ratung am Eeichstage ernst nehmen zu müssen. Hatte doch

auch der Erzkanzler die Absicht geäulsert in dieser seiner

Eigenschaft ein Dehortatorium im Namen des Reiches an

Württemberg zu richten und hatte er doch davon gesprochen,

dais das ganze Beich sich der ritterschaftlichen Beschwerden

annehmen mUsse*). Damm erhielt Globig den Auftrag be-

.reite jetat^ noch ehe die Bdchstageberatong über diesen

nenen Gegenstand greifbare Gestalt gewonnen hatte, sich

mit dem Gesandten des ESrzkanzlers nnd dem preufsischen

zu besprechen, wie weit sich wol der Reichstag dabei vor-

wagen dürfe*)? Aber das Geheime Konsil erwies mit dieser

Vorsichtsmarsregel dem Reichstage noch zuviel Ehre. Er

kam gar nicht mehi* in die Lage sein Votum abzugeben.

Denn nachdem der am 19. Dezember ausgegebene Tagesbe-

fehl des Marschaus Berthier, der den drei sfiddentschen Knr-

hdfen die Hilfe der franzd&dschen Truppen bei der Okku-

pation der Bitterbesitznngen versprach, eui unnmBt((li9liches

Zeugnis dafür abgelegt hatte, dafs Frankreich die Mediati-

sirung der Ritterschaft billigte, da erkannte jedermann, dafs

nunmehr „fiir die Ritterschaft keine Rettung mehr zu erwarten"

war Selbst der Erzkanzler gab nach dem Bekanntwerden

des Prefsburger Friedens die Hoffnung auf noch etwas für

die Bitterschaft tun zu können und lehnte^ als diese noch

einen letzten verzweifelten Versuch machte bei der Eonser-

yatorialdel^tion Hilfe zu finden, ein Eingreifen mit dürren

Worten ab*). Die Bitterschaft jedodi gab och nicht zu-

1) Boichi COohigi ram 2. Dez. 1805.

*) 3)e0gl. vom 18. Des.

^ DeifgL om 6. Des.

*) Reskript an Globig vom 19. Dez.

^) Bericht TOn Cäobig Tom 27. Des.

*) DeigL TOm 27. Jannar 1800.
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iiieden. Ihr G^eraldirektoriom wendete sich noch einmal

mit der geziemenden Anzeige dessen, was vorgefallen war,

an den Beichstag'). Aber was muTste die Bitterscliaft er-

füirenl Sie hatte die Etthnheit gehabt ihre Verfassong

„bereits gftnzlich serstOrt und anfgeUtet" zn nennen nnd es

waren doch nnr einzelne Teile ihres Tenitoriftms, die tat-

8ächlich mediatisirt worden waren! So durfte sie sich nicht

wundern, dafs ihre Anzeige in Regensburg, wo man des

lästigen Mahners ohnedies schon müde genug war, groise

Misbilligung erregte '-).

Die wenigen Monate, die das Beieh noch zn leben hatte,

brachten nichts Neues. Der Dresdener Hof^ der sich schon

in der letzten Zeit nadi MOglidikeit zurückgezogen hatte,

schaate passiv den Schicksalen der Bitterschaft zn. Fttr

ihn besagen die nenen EGnigskronen nnd ihre Stellung znm

sächsischen Kurhute eine gröfsero Bedeutung als die Frage,

wie weit sich etwa die neue Souveränität noch zugunsten

der Ritterschaft interpretiren liefse^). Und wie Sachsen

teilnahmslos blieb, so blieben es aucli die anderen Stände.

Gegen das Geschehene war nicht mehr anzukämpfen nnd

was die noch intakten Teile der Bitterschaft anging, so

fehlte es ja „an einem einigermaßen gegrfindeten Titel auch

') Schreiben des Generaldirektoriiime, Ehingen nnd Nfimbexg 20. Jan.,

diktirt am Beichviiag am 1. Febr. 1806.

*) Bericht Olobige vom 10. Febr. «Die letathin dikfcirte Anzeige

der BeichBrHterBcihaift wird hier fast allgemein gemisbilligt, weil sie so

lanteti als wenn die durchgängige Mediatisirung schon wirkhch voll-

zogen und dagegen nichts mehr einzuwenden wäre, da doch bis jetst

nur einzelne Kantone, deren Besit/nnp^pn von Baiems, Württoml)er<T8

und Badens Gebiet ganz oder teilweise umgeben sind, der gewaltsamen

Okkupation vorzüglich ausgesetzt waren. Die anderen sind durch ihre

Lage und durch die Rivalität der okkupirenden Mächte wenigstens vor

jetzt noch gesichert und es fehlt selbst nach dem Prefsburger Frieden

an einem einigermaisen gegründeten Titel auch diese zur Unterwerfung

an bringen.*

*) In einer letzten, am 7. Febr. zur Diktatur gebrachten Besdnrorde

empfiehlt die SchwabiBobe BitterschaA ihr Schicknl mn so dringender,

«als es noch von einer anthentiecheii Interpretation abzoh&ogen Bcheine,

wie die den EnrhSmem Baiem, WSrttemberg nnd Baden zngedachte

Sonverftnität zu Teratehen aeL*
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102 Siebentes Kapitel.

diese zur Unterwerfung zu bringen"^). In diesem Bewufst-

sein liefs man die Dinge ihren Lauf gehen. Das todwnnde

Boich hatte nicht mehr die Kraft den letzten Stoib Ton sich

abzuwehren, wie hAtte es da um das unbedeutendste seiner

Glieder kftmpfen können?

^) Vgl. Amn. 2 zu S. 101.
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Sehlulliu

Eine Episode aus dem ruhmlosen Untergänge des ehr-

würdigen heiligen römischen Reiches ist mit dem Existenz-

kampfe der Bitterachaft an uns vorübergezogen, klein und

unbedeutend an sich, wie ein Satyrspiel in der grofsen Tragödie,

aber in jedem Zuge ein cliarakterifitisehes imd interessanteB

Bild ihrer Zeit^ für uns vor allem wertvoll dureh die aeharfen

Lichter, die dieserKampf aufdie Politik des treneBten Frenndes

des Reiches, auf die Haltung Friedrieh Augusts Ton Sachsen

wirft. Die Reichstreue tiiiden wir immer wieder als obersten

der politischen Leitsätze des Kurfürsten, aber im Grunde

ist sie doch nicht von politischem Denken eingegeben. Denn

bedurfte Sachsen der Anlehnung an eine schützende örols-

macht, 80 konnte diese Rückendeckung memand weniger ge-

währen als das Boich, das nur in den Augen derar noch eine

Macht war, denen papieme und althergebrachte Bechte heilig

waren und hoher galten als reale Kr&fte?erhftltnissa Eben
zu diesen gehörte Friedrich August von Sachsen. Und so

ist seine Reichstreue bedingt durch seinen unbedingten Rechts-

formalismus, der in Wahrheit den Kern seiner Uberzeugungen

bildet. Hiervon sind sein Reichskonstitutionalismus und seine

I^eutraiitätspolitik gleichermafsen ausgegangen. Denn da für

ilm aus seiner Grundidee auch eine strenge Pflichterfüllung

sieh erhob und er diesen Grundsatz privater Moral auch als

Landesf&rst beobachtete, durfte er mitBecht eine Politik der

Bnhe Tertreten. Wozu etwas Neues, wenn bestehende Verträge

Rechte und Pflichten schon abgegrenzt hatten? Daher auch

die instinktive Abneigung Friedlich Augusts gegen das revo-

lutionäre Frankreich, dessen aggressive Politik immer mehr

seine ruhigen Kreise zu stören drohte. Aber so ehrlich diese

Politik war, die mit der Stetigkeit eines Uhrwerks ablief,

80 schwach war sie anch* Gestützt in erster Linie auf
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ein Dogma, war sie damit zugleich zu stairer Schwerfällig-

• keit Yemrteill Sobald eine neue Wendung, ein rascher Ent-

schlul^ ndtig war, fehlte es in Dresden an der etforderlichen

Beweglichkeit In jener Zeit der sich ftberstftrzenden Revo-

lutionen machte sich eine andere politische Moral, der rücksichts-

lose Egoismus, zu dem ein Hen-scher im Interesse der Gesamt-

heit des Staates verpflichtet erscheint, geltend : Friedrich August

wurde davon nicht berührt. Ein Sturm nach dem andern

warf die alten Ordnungen zu Boden, immer näher kamen
von Westen her nene politische G^edanken, nene Gfestaltnngen:

Friedrich Angnst versehlofs sich vor ihnen und vermochte

ihre Bedeutung, das Nahen einer Zeit, in der nicht mehr Alt-

hergebrachtes, sondern r&cksichtsloseB Emporstreben das Feld

behauptete, nicht zu fassen. Aber so sehr die Politik Sachsens

unter Friedrich August von seiner Neigung zu Bequemlich-

keit und Ruhe diktirt war, in diesem Sinne also einen

durchaus persönlichen Zug trug, so sein* felilte ihi' doch das

eigentlich persönlichste Moment aller Politik, der feste Wille

eines lebensvollen und zielbewnlsten Menschen, aus dem sie

hervorging. Nicht Friedrich Angnst regierte, sondern seine

Grundsätze und gerade weil diese so fest umrissen und so

genau bekannt waren, hatten Minister und Bäte es leicht

den Kurfürsten unvermerkt zu leiten, wenn sie es nur ver-

standen an seine Grundanscliauungen zu appolliren. Gegen diese

durfte nirhts geschehen. Wir haben es gesehen, wie er jenen

Vorschlag der Geheimen Bat« zurückwies, der ihm zumutete

der einmal übernommenen und ihm noch dazu als Beichs-

stande vom Kaiser ftbertragenen Pflicht zuwider zu handeln.

Aber wir sahen auch, dafo der Weg, den Sachsen in der

Bitterschaftssache verfolgte, von dem Geheimlsn Eonsile ge^

wiesen wurde und sein Ziel lag nicht in der Biehtung der

unbedingten Reichstreue des Kurfürsten. Indem die Gehei-

men Räte die „äufserste Behutsamkeit" zur Richtschnui* nahmen,

handelten sie dem Rnhebedürfnis des kurfürstlichen Regierungs-

systems gemäfs, indem sie sich aber darin immer von der

ganz besonderen Rücksicht auf Pren&en leiten lieüsen, trieben

sie eine Realpolitik, die den Interessen Sachsens besser ent-

sprach als die strikte jEIrffillung der reichsständischen Pflichten.

Bas Bechtsgef&hl Friedrich Augusts war stark genug, um
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ilm sogar trotz seines Wunsches jedem Konflikte mit Frank-

reich aas dem Wege am gehen der unberechtigten fnutzösischen

Fordening entgegentreten zn heiHaen. Aber es mnllrte sieh

doch, «oweit das ohne offene Bechtsrerletsnng anging, der

Rttcksicht anf Preuüsen beugen. Ein gutes Verhältnis zu

Preufsen aufrecht zu erhalten, das erkennen wir aus der

kleinen Kitterschaftsfrage, mufste eben die erste Aufgabe der

sächsischen Politik sein, mochte sich auch der Kurfürst gerade

in dem vorliegenden Falle durch FreuTsens Vorgehen verletzt

fühlen. Das forderte das Interesse des Staates. Ihm ver-

Bchlois sidi auch Friedrich August nicht

Und eben dieser Umstand, daih EurfQrst Friedrich August

sieh in dem ritterschafüichen Streite durch personliche
Uberzeugungen und Sympathien nicht von der Linie

des Zusammengehens mit Preufsen abbringen liefs,

verdient Beachtung und Anerkennung. Man sieht, dieser

strenge Verfechter des überlieferten Rechtes hatte bei alle-

dem doch ein nicht undeutliches Bewufstsein davon, wo sein

Interesse lag. War er politischer Initiative bar, so Mite
ihm doch nicht jenes Anpassungsvermögen, mit dem die Natur

den Sdiwächeren au8|pBtatten pflegt Der Streit um die

Bitterschaft lehrt uns seine Politik in ihrer ganzen alt-

väterischen und ehrbaren Schwerfälligkeit kennen, aber er

zeigt sie nicht auf Abwegen. Indem diese Politik bei aller

Verehrung des überkommenen Rechtes behutsame und ängst-

liche Rücksicht auf gegebene Verhältnisse nimmt, indem sie

sich ehrlich bemüht das Princip zu retten, aber ihm zuliebe

doch nicht das Interesse des Staates preis gibt^ erscheint sie

gevifs immer noch schwach und von enger Begrenzung des

Gesichtskreises, aber doch nicht ohne jenes beschddene Ver-

dienst^ das in der politischen Selbstbehauptnng liegt
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Lebenslauf.

Am 25. Juni 1879 winde ich, Gotthold Max William

Weicker, Sachse, ev.-latlLKoufessioii, als Sohn des verstorbenen

Gymnasialiirofessoni William Weieker m Zwickau L S. ge-

boren und besuchte dort die höhere Bürgerschule und das

Gymnasium. Von Ostern 1898 bis zum Sommer 1903 stndirte

ich an der Uniyenitftt Leipzig Geschichte und geschichtliche

Hilfewissensdiafton, Volkswirtschaft^ dentsche und franzOfidsche

Philologie. ^
Yorlesmigien hörte ich bei den Herren t. Bahder, Barth,

Binding, Bireh-HirBchfeld, Braadenbarg, Bnchholz, Bttcher,

Elster, Fricke, Gardthausen, Goetz, Hasse, Jungmann, Kautzsch,

Köster, KretzBchmar, Lamprecht, Mareks, Ilatzel, Bichter,

Schmarsow, Seeliger, Sievers, Volkelt, Wachsmnih, Weigand

und Wundt, an Übungen nahm ich teil bei den Henen

y. Bahder, Birch- Hirschfeld, BuchholZ; Duchesne, Friedrich,

Jmigiiiann, Köster, Lampredit, Mareks, Seeliger, Sievers,

Wachsmnth, Weigand und Wlllker.

Nach der Beendigung meiner längere Zeit durch Krank-

heit unterbrochenen Studien war i<^ ein Jahr lang als Hans-

lehrer und daraof vom 1. Januar 1905 bis zmn 81. Dezember

desselben Jahres als ständiger Mitarbeiter an der von Herrn

Professor Bnchholz herausgegebenen „Ostdeutschen Korre-

spondenz fiir nationale Politik'' t&tig.
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IiebenalaoC

Den Herren Lehrern meiner Schalzeit weilüi ich wie den

Herren Ftofessoren, in deren Vorlesungen nnd Übungen ieh

meine wissenschaftliche Ausbildung erhielt, wännsten Dank.

Ebenso bin ich den Stadiengenossen vom Historischen Seminare

ftr manchen Hinwefs nnd Rat yerpfiichtet Besonders aber

möchte ich Herrn Professor Buchholz, dessen Famulus ich

mehrere Semester hindurch sein durfte, für die r^e Teil-

nahme, mit der er meine Stadien stets begleitet hat| und Ar

die reiche FOrdernng, die die yorliegende auf seine Anregung

hin entstandene Arbeit ihm zu verdanken hat^ meinen herz-

lichsten Dank aussprechen.
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